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1. Allgemeine Beschreibung des 
Planfeststellungsabschnittes 2.5 a 1 

1.1. Allgemeines 

Dem Bahnkorridor zwischen Stuttgart und Ulm kommt eine wichtige Aufgabe in der 
Verbindung zwischen den Wirtschaftszentren Frankfurt und München zu, da er 
den starken Wirtschaftsraum in Baden-Württemberg mit diesen Zentren verbindet. 
Die Bedeutung des Korridors wird durch die Aufnahme der ABS / NBS Stuttgart -
Augsburg in den BVWP und das BSchwAG als Vordringlicher Bedarf deutlich. 

Im Anschluss an die bereits realisierte NBS Mannheim - Stuttgart besteht noch ein 
ungelöstes "Nadelöhr" von Stuttgart bis Augsburg, welches einer positiven Ent
wicklung des Verkehrs zwischen Frankfurt und München entgegensteht. Somit 
sind neben der Realisierung der Neubaustrecke Stuttgart - Ulm auch die Bahn
knoten Stuttgart, Ulm und Neu-Ulm neu zu ordnen. Mit der Realisierung der ge
nannten Maßnahmen wird der betriebliche Engpass in diesem Bahnkorridor ent
schärft, wobei sich die Fahrzeiten deutlich reduzieren lassen. 

Die verkehrlichen Anforderungen, die dieser Neuordnung zugrunde gelegt werden 
müssen, sind im Folgenden dargestellt. 

Die vorgesehenen Maßnahmen wurden in folgende Abschnitte unterteilt: 

• Bahnknoten Stuttgart einschließlich der Umgestaltung des Stuttgarter Haupt
bahnhofs und der Anbindung der Gäubahn an die bestehende Filderbahn mit 
dem neuen Filderbahnhof Flughafen und dem Teilstück Flughafen - WendIingen 
der Neubaustrecke - "Bahnprojekt Stuttgart 21" 

• Neubaustrecke Wendlingen - Ulm einschließlich der Umgestaltung des Bahn
hofs Ulm Hauptbahnhof und einer Erweiterung der Donaubrücke - "Bahnprojekt 
Neubaustrecke" 

• Umgestaltung des Bahnhofs Neu-Ulm einschließlich des städtebaulichen Um
feldes - "Bahnprojekt Neu-Ulm 21" 

Im Vorfeld zur Planfeststellung wurden zur Trassenführung für den Teilbereich 
Neu-Ulm 21 im Rahmen des Raumordnungsverfahrens eine Vielzahl von groß
räumigen und kleinräumigen Varianten untersucht und abgewogen. Diese raum
ordnerischen Überlegungen wurden nochmals überprüft und bestätigt. Danach 
wiffi-wurde die Erweiterung der Donaubrücke auf 4 Gleise mit je einer Eisenbahn
brücke oberstrom und unterstrom neben der heutigen Eisenbahnbrücke den weite
ren Planungen zugrunde gelegt. Mit dem Bau der Donaubrücken wurde im Jahr 
2004 begonnen. Die Inbetriebnahme erfolgte im November 2007. 

Der 4-gleisige Ausbau der Donaubrücke sowie der Umbau der Friedrichshafener 
Streckengleise - mit insgesamt 6 Streckengleisen im Bereich der Zinglerbrücke -
wurde bereits mit dem Planfeststellungsabschnitt 2.5a2 genehmigt. 

Die vorliegenden Planfeststellungsunterlagen stellen die geplanten Maßnahmen in 
Ulm Hbf dar zwischen Pfa 2.4: Albabstiegstunnel der NBS, von Stuttgart kom
mend, und dem o.a. Pfa 2.5a2: Ulm - Donaubrücke. Dies sind insbesondere: 

Einführung der NBS von Stuttgart nach Gleis 1 und 2 
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Umbau der Geislinger Streckengleise mit Anschluss an Gleis 3 und 4 infolge 
neuer NBS-Trasse, 
Anbindung der NBS von Stut1gart an den westlichen Gleisbereich ("Abzwei
gung Friedrichshafen"), 
geänderte Einführung der Aalener Strecke in den Nordkopf, angepasst an 
die NBS-Trasse, 
2·g/eisige Einführung der Sigmaringer Strecke im Nordkopf bis in den Bahn
steigbereich, 
t;;Jefsv9C'p i r:J6U:JfZI.§ \'@R 9€JfZl ~9€Ji€JRaJJsaI=rR&le,iHeR /R rJ4B iR1 ßB,ce!SI=r 64'r:R f4Bf 

, I 1\/;/ U;i" 'a 9 fC!ß o I fil9fiJ.3R e J & baR. €I 94 9: ., . 

verbesserte Anbindung der Regiona/bahnsteige im Südkopf, 
~Jeubau eines 9. Bahnsteiges ' .... estlich aer bestehenaen Bahnsteige FAit Ver 
längerung aer bestehenaen Fu ~gängerunterführung una Anpassung aer 
Gleisanlagen aes ~Jora una Süal~opfos , FAit Verschwenl~ung aer Gleiso nach 
UIFA Gbf, 
Anpassung der Gleisanlagen des Südkopfes an die 4-Gleisigkeit nach Neu
Ulm, 
~Jeubau von Trepponabgängen una Fahrstühlen VOFA nouen Fu ~gänger una 
Raafahrersteg aer Staat UIFA auf aie Bahnsteige 1 bis-a 

Darüber hinaus plant aie Staat UIFA, aen heutigen Fu ~gängersteg über aie Bahn 
anlagen aursh einen neuen Fu~gänger una Raafahrersteges parallel ZUFA beste 
henaen zu ersetzen. Durch aie vielfältigen baulichen Abhängigl~eiten zwischen aen 
geänaerten Bahnanlagen una aeFA geplanten Steg kann aie Planungsaufgabe nur 
in eine FA geFAeinsaFAen Planfeststellungs'lerfahren nach §78 'IwVfG be' .... ältigt 
' .... eraen. Diese Anlage \'lira ebenfalls in aen aligeFAeinen Unterlagen aieses An 
trags aargestellt una besonaers gel~ennzeichnet . Die Anlage selbst ist iFA Kap. 2.7 
aieses E'rläuterungsberichtes gesonaert beschrieben . 

Einige Maßnahmen aus dem nördlich anschließenden Pfa 2.4 liegen im Bereich 
dieses Pfa 2.5a1. Sie sind in den Plänen der technischen Planung in schwarz dar
gestellt. Hierzu gehören insbesondere der Rettungsplatz am Nordportal des AI
babstiegstunnels sowie die zugehörige Zufahrt. Details bzgl. aer höhengleiohen 
Kreuzun§--der Rettungszufahrt FAit aen Gleisanlagen aes Ostbahnhofs werden im 
Planfeststollungsverfahren für den Abschnitt 2.4 geregelt. 

Eine Gleisverbindung von den Regiona/bahnsteigen in die im Bereich U/m Rbl ge
plante Abstellan/age (F/BA) befindet sich zurzeit im Bau. Sie wurde in einem sepa
raten Verfahren p/anfestgestellt. Die Darstellung dieser Gleisverbindung erfolgt in 
den Plänen der technischen Planung ebenfalls in schwarz 

1.2. Interoperabilität 

Der vorliegende Planfeststellungsabschnitt ist Teil des Projektes NBS Stuttgart -
Ulm, welches sich als wosentlicher Bestandteil des Transeuropäischen Hochge
schwindigkeitsbahnsystems verstoht. 
Gemäß Richtlinie 961481E'G 200B/57/EG sind die Vorgaben zur Interoperabilität 
sowie die darauf aufbauenden technischen Spezifikationen zur Interoperabilität 
(TSI) zu beachten. Die vorliegende Planung entspricht den Anforderungen der TSI 
in Bezug auf die Forderungen an 

• Energie 
• Infrastruktur 
• Zugsicherung / -steuerung. 
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Zur Überprüfung der technischen Spezifikationen der geplanten Baumaßnahme 
auf Einhaltung der jeweiligen TSI-Kennwerte wird ein "Heft zur Überprüfung der 
Strecke" erstellt. 

Im Bezug auf die Anforderungen gemäß der TSI 'I/erden im ~ahmen der Planfest 
stellung die nashfolgend dargestollten zulässigen Sonderregelungen in Ansprush 
genommen. 

I. Einzelposition "LZB 72 GE 11" 

Gemäß Kapitel 4, Anhang B der TSI Zugsteuenmg, Zugsisherung und Signalge 
bung ..... ird die Streske al:Jweishend 'Ion der TSI mit dem Klasse B System LZB 72 
GE 11 beantragt. Die interoperable Version 'Ion ETGS als Klasse A System wird 
erst deutlish nash 2QQ§ f(ir den netzweiten Ilommerziellen Einsatz zur VerWgung 
stehen und kann daher '1orerst nisht als ~egellösung l:Jeantragt werden. 

Die Sisherstellung einer Stresllengesshwindigkeit grö ßer 16Q Ilm/h zur vorgesehe 
nen Inbetriebnahme der Streslle I(ann '1orerst nur unter der Voraussetzung eines 
daWr zugelassenen Zugsisherungssystems (LZB 72, LZB 72 GE) erfolgen. 

In Anlehnung an den Bessheid "Pr 211 Q In TSI (HGV)" des Eisenl:Jahn 
Bundesamtes '10m 12.12.2QQ3 ist Wr den TSI Teilbereish "Zugsteuerung, Zugsi 
sherung und Signalgebung" zl'lisshen dem BMVBW, dem EBA und der OB AG ein 
nationaler Umsetzungsplan (Migrationsstra1egie) umsetzungsbindend vereinbart 
worden. Eine Ausnahmegenehmigung ist daher nisht erforderlish. 

Sobald die interoperable Versien 'Ion ETGS als Klasse A System in genehmigter 
form zur VerWgung steht, werdon die Planungen entspreshond darauf ausgerish 
loh 

1.3. Genehmigungsbedürftige technische Sonderlösungen 

Im Zuge der Maßnahmen Pfa 2.5a1 : Ulm Hbf sind genehmigungsbedürftige techni
sche Sonderlösungen erforderlich. 

1.3.1. l ängsneigung 

§7 (1) Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung in Verbindung mit dem Modul 
800.0110, Abschnitt 7 (1) : 

12,5 %0 auf freier Strecke 
2,5 %0 in Bahnhofsgleisen . 

. 1 Vorbemerkungen 

Die Einführung der NBS von Stuttgart in den Bf Ulm Hbf erhält auf einem kurzen 
Abschnitt eine Neigung von max. 35 %0. Im diesem Umfeld liegen weitere Abschnit
te mit Neigungen> 12,5 %0. Das Betriebsprogramm sieht nur den Einsatz von Re
gional-, Fern- und leichten Güterzügen vor. Der Einsatz von schweren Güterzügen, 
der eine geringere Längsneigung erfordern würde, ist im betrachteten Bereich nicht 
vorgesehen. Ausnahme: siehe 1.3.1.2, C. 
Weiterhin liegen einige Bahnhofsgleise in einer Neigung von > 2,5 %0. In diesen 
Abschnitten sind planmäßig keine Halte von Zügen oder Abste llungen von Zugtei
len vorgesehen. Ausnahme: siehe 1.3.1.2, D. 
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Die Technische Spezifikation für die Interoperabilität, Teilsystem Infrastruktur, vom 
22.02.2001 sieht eine maximale Längsneigung von 35 %0 vor, dieser Grenzwert 
wird auf allen betrachteten Streckenabschnitten eingehalten . 

. 2 Streckenabschnitte 

A. NBS-Einführung nach Gleis 1 und 2 

I. Beschreibung der Ausgangssituation 
Aufgrund des Zwangspunktes in der Höhenentwicklung für die niveaufreie Kreu
zung der NBS-Gleise mit der Strecke 4700 (Beimerstetten) und der relativen Nähe 
des Bahnsteigbereichs mit den zugehörigen Weichen im Nordkopf Ulm Hbf reicht 
die Entwicklungslänge nur für eine Neigung von 35 %0 auf ca. 177 m. Siehe hierzu 
die beigefügten Anlagen 2.4 (Übersichtslageplan), 4 (Lagepläne) und 5 (Höhen
pläne). 

11. Zwangspunkte 
siehe I. Beschreibung der Ausgangssituation 

111. Vorkehrungen zur Gefahrenabwehr 
1. Bahnbetrieb 
Für den vorgesehenen Bahnbetrieb (Regional- , Fern- und leichte Güterzüge, keine 
schweren Güterzüge) ergeben sich hinsichtlich der Sicherheit keine negativen 
Auswirkungen. 

2. Reisende 
Für die Reisenden ergeben sich keine negativen Auswirkungen. 

Die Sicherheitsbelange der Ril 800.01 gelten uneingeschränkt. 

IV. Bautechnische Alternativen 
Keine 

V. Weitere Betroffene 
Keine 

B. Abzweigung Friedrichshafen (aus dem NBS-Trog) 

I. Beschreibung der Ausgangssituation 
Aufgrund des Zwangspunktes in der Höhenentwicklung für die niveaufreie Kreu
zung der NBS-Gleise mit der Strecke 4700 (Beimerstetten) und der relativen Nähe 
des Bahnsteigbereichs mit den zugehörigen Weichen im Nordkopf Ulm Hbf reicht 
die Entwicklungslänge zwischen Abzweigweiche und der letzten durchgehenden 
Schwelle der EKW 612 nur für eine Neigung von 32,403 %0 auf ca. 182 m. Siehe 
hierzu die beigefügten Anlagen 2.4 (Übersichtslageplan), 4 (Lagepläne) und 5 (Hö
henpläne). 
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11. Zwangspunkte 
siehe I. Beschreibung der Ausgangssituation 

111. Vorkehrungen zur Gefahrenabwehr 
1. Bahnbetrieb 
Für den vorgesehenen Bahnbetrieb (Regional-, Fern- und leichte Güterzüge, keine 
schweren Güterzüge) ergeben sich hinsichtlich der Sicherheit keine negativen 
Auswirkungen. 

2. Reisende 
Für die Reisenden ergeben sich keine negativen Auswirkungen. 

Die Sicherheitsbelange der Ril 800.01 gelten uneingeschränkt. 

IV. Bautechnische Alternativen 
Keine 

V. Weitere Betroffene 
Keine 

C. Strecke 4700 nach Beimerstetten uREI Ost!jleis 

I. Beschreibung der Ausgangssituation 
Aufgrund des Zwangspunktes in der Höhenentwicklung für die niveaufreie Kreu
zung der NBS-Gleise mit der Strecke 4700 (Beimerstetten) und der relativen Nähe 
des Bahnsteigbereichs mit den zugehörigen Weichen im Nordkopf Ulm Hbf ist die 
maximale Neigung im Nordkopf rnit 17,066 %0 (auf ca. 140 m) nach der maximalen 
Neigung des Streckenabschnittes Ulm Hbf - Beimerstetten gewählt. 
,o,lJIgrlJnEl EIer nivealJgleiohen KrelJzlJng Alit EIer LlJlahrt ZlJAl Ostbahnhol AllJSS EIer 
nörElliohe Absohnitt EIes Ostgleises Alit 20,663 %0 alJI oa. 176 Al trassiert werElen. 
Siehe hierzu die beigefügten Anlagen 2.4 (Übersichtslageplan), 4 (Lagepläne) und 
5 (Höhenpläne). 

11. Zwangspunkte 
siehe I. Beschreibung der Ausgangssituation 

111. Vorkehrungen zur Gefahrenabwehr 
1. Bahnbetrieb 
Für die vorgesehenen Zuggattungen (wie heute) ergeben sich hinsichtlich der Si
cherheit keine zusätzlichen negativen Auswirkungen. 

2. Reisende 
Für die Reisenden ergeben sich keine negativen Auswirkungen. 

Die Sicherheitsbelange der Ril 800.01 gelten uneingeschränkt. 

IV. Bautechnische Alternativen 
Keine 

V. Weitere Betroffene 
Keine 

D. Ansohluss Ostbahnhaf 

I. 8esohreibun!j EIer Aus!jan!jssituatian 
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/\lJfgrlJnd des ZwangsplJnlltes in der FjöhenentwiokllJng Hir die nivealJfreie KrelJ 
zlJng der ~ms Gleise mit der Sire olle 4700 (Beimerstelten) lJnd der relativen Nähe 
des Oslbahnhsfs mit seinen zlJgehörigen Weiohen mlJSS zwisohen der KFelJzlJng 
mit dem Ostgleis lJnd den bestehenden Abstellgleisen eine NeiglJng .,sn 213,316 %0 
alJf oa. 94 m eingebalJt werden. Siehe hierzlJ die beigefügten Anlagen 2.4 (Über 
siehtslageplan), 4 (lagepläne) lJnd 13 (Fjöhenpläne) . 

11. Zwangspunkte 
siehe I. BesehreiblJng der AlJsgangssitlJatisn 

111. Vorkehrungen zur Gefahrenabwehr 
1. Bahnbetrieb 
für den 'o'srgesehenen Bahnbelrieb (~angierfahrten ',sm lJnd ZlJm i\bstellbahnhsf) 
ergeben sieh hinsiohtlioh der Sioherheit Ileine negativen AlJswirlllJngen. 
Die IllJrzen, maximal 18 m langen Bereiehe mit /\bstelllJng in einer ~JeiglJng • 0 ~(,o 
sind gegen den Prellbsoll geneigt. 

2. ~eisende 
entfällt 

IV. BauteGhnisGhe Alternativen 
Eine flaGhere NeiglJng hai eine Vergrö@erlJng des lJmzlJbalJenden / anzlJhebenden 
Bereiohs des Ostbahnhsfs ZlJr fslge. 

V. Weitere Betroffene 
Keine 

E. Neue Strecke 4760: Personenzuggleis nach Aalen 

I. Beschreibung der Ausgangssituation 
Aufgrund der Zwangspunkte in der Höhenentwicklung der NBS infolge der die NBS 
überquerenden Strecken muss auch das neue Personenzuggleis Aalen im Bereich 
der NBS angehoben werden. Die AnsohllJssweiohe an den ~Jsrdkspf (W 613) mlJSS 
jedsoh in der NeiglJng der AbzweiglJng friedriohshafsn eingebalJt werden. Damit 
Südlich der Fachwerkbrücke ergibt sich eine Neigung von 15,846 %0 auf ca. 50 m, 
um das Niveau der westlich angrenzenden Abstellgleise zu erreichen. Siehe hierzu 
die beigefügten Anlagen 2.4 (Übersichtslageplan), 4 (Lagepläne) und 5 (Höhen
pläne) . 

11. Zwangspunkte 
siehe I. Beschreibung der Ausgangssituation 

111. Vorkehrungen zur Gefahrenabwehr 
1 . Bahnbetrieb 
Für den vorgesehenen Bahnbetrieb (Regionalzüge, keine Güterzüge) ergeben sich 
hinsichtlich der Sicherheit keine negativen Auswirkungen. 

2. Reisende 
Für die Reisenden ergeben sich keine negativen Auswirkungen. 
Die Sicherheitsbelange der Ril 800 .01 gelten uneingeschränkt. 

IV. Bautechnische Alternativen 
Keine. 
Eine Verringerung der Neigung ist nur durch eine nördliche Verschiebung des 
Kreuzungspunktes möglich. Dies scheidet aufgrund der dann erforderlichen Redu
zierung der neuen Minimal-Radius von r = 200 maus. 

9 



ABS I NBS Stuttgart - Augsburg: Pfa 2.5a1 
Anlage 1: Erläuterungsbericht, 111 

V. Weitere Betroffene 
Keine 

F. VerbiREhlA!j Gleis:3 Stresl,e 4540 Rash Si!jmariR!jeR 

I. BesshreibuR!j der Aus!jaR!jssituatioR 
Aufgrund der z...,'angspunl,te in der ~öhenent ..... isl,lung der Abzweigung Friedrishs 
hafen muss die Abzweigweishe 61:3 nash SigrRaringen in der Ausrundung der Ab 
zl'leigung Friedrishshafen eingebaut • .... erden. Der Ansshluss an die bestehende 
Stresl,e nash SigrRaringen erfordert eine MaxirRal ~Jeigung von 22,69:3 %0 auf sa. 
107 m. Siehe hierzu die beigefioigten Anlagen 2.4 (Übersishtslageplan), 4 (lage 
pläne) und 9 (~öhenpläne). 

11. :l'llaR!jspuRkte 
siehe I. Besshre ibung der Ausgangssituation 

111. Vorkehrun!jeR zur Gefahrenab'llehr 
1 . Bahnbetrieb 
Fioir den vorgesehenen Bahnbetrieb ( ~egionalzioige , I,eine Gioiterzioige) ergeben sish 
hinsishtlish der Sisherheit I,eine negativen Auswirkungen. 

2. Reisende 
Fioir die Reisenden ergeben sish I,eine negativen Auswirl<un~ 

Oie Sisherheitsbelange der Ril 800.01 gelten uneingesshränkt. 

1'1. 8allteshnisshe Alternati'/en 
Keine. 
Eine Versshiebung der EinrRioindungsweishe 619 in Rishtung Sigmaringen ha1 urA 
fangreishe Trassierungsänderungen in der lage der Stresl<e 4940 mit Verlust ei 
nes neuen Abstellgleises des neuen E lol< B\\'s zur Folge. Zwangspunl<t ist die 
Weishenverbindung 616 617 in der Sigmaringer Streol<e, die wegen der ISV'.' 616 
nur an dieser Stelle eingebaut werden kann. 

'I. 'Neitere BetroffeRe 
Keine 

1.3.2. Personenzuggleis nach Aalen: minimaler Radius r = 200 m 

§6 (1) Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung in Verbindung mit dem Modul 
800.0110, Abschnitt 2, Bild 2. 

I. Beschreibung der Ausgangssituation 
Die höhenmäßigen Zwangspunkte aus NBS, Abzweigung Friedrichshafen und 
überquerendem Aalener Personenzuggleis erfordern einen möglichst großen Ab
stand zwischen W613 und Kreuzungspunkt. Dieser Abstand wird erzielt durch die 
Trassierung des Aalener Personenzuggleises mit r ; 200 m. 

11. Zwangspunkte 
siehe I. Beschreibung der Ausgangssituation 

111. Vorkehrungen zur Gefahrenabwehr 
1. Bahnbetrieb 
Für den vorgesehenen Bahnbetrieb (Regionalzüge, keine Güterzüge) ergeben sich 
hinsichtlich der Sicherheit keine negativen Auswirkungen. 
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2. Reisende 
Für die Reisenden ergeben sich keine negativen Auswirkungen. 

Die Sicherheitsbelange der Ril 800.ü1 gelten uneingeschränkt. 

IV. Bautechnische Alternativen 
Eine Vergrößerung des Radius auf r = 300 m führt zu einer südlichen Verschie
bung des Kreuzungspunktes mit der Folge einer noch größeren Neigung und einer 
Verlängerung des Kreuzungsbauwerks. 

V. Weitere Betroffene 
Keine 

1.3.3. Ferngleis von Neu-Ulm: Radius im Bahnsteigbereich r = 34ä,ä m 491 m 

Modul 800.0110, Abschnitt 2 (3). 

I. Beschreibung der Ausgangssituation 
Die geforderte GesGhwindiglleit im Südllopf von Ulm J.jbf für dia Ferngleise ',on 70 
Ilm/h bedingt am Bahnsteig 1 allf den südliGhen Ga. 100 m des Gleises 1 einen 
~s von a4§ ,§ m (mit II - §§ mm). Die bestehende Trassierung des Gleises 1 
im Südkopf von Ulm Hbf weist einen Radius von 491 m aus. Der Radius ist die 
Folge der anschließenden Trassierungselemente am Bahnsteig 1, auf der EÜ 
Neue Straße (Bau-km 0,4) und unter der Zinglerbrücke (Bau-km 0,5) sowie der 
Weichen zur Anbindung des Bayerischen Bahnhofs. 

11. Zwangspunkte 
siehe I. Beschreibung der Ausgangssituation 

111. Vorkehrungen zur Gefahrenabwehr 
1. Bahnbetrieb 
Für den vorgesehenen Bahnbetrieb (Regional- und Fernzüge, leichte und schwere 
Güterzüge) ergeben sich hinsichtlich der Sicherheit keine negativen Auswirkungen. 

2. Reisende 
Für die Reisenden ergeben sich geringfügig vergrößerte Lücken zwischen Türbe
reich der Wagen und der Bahnsteigkante. 

Die Sicherheitsbelange der Ril 800.01 gelten uneingeschränkt. 

IV. Bautechnische Alternativen 
Eine Vergrößerung des Radius auf ca. 500 m ist nur bei ~edllzierllng der Ge 
sGhwindigkeit mögliGh. Dies ist jedoGh allS Fahrzeitgründen niGht gewollt mit Lage
veränderung des Gleises 1 und Eingriff in den Bestand des Bahnsteigs 1 sowie 
entsprechender Verschiebungen der Gleisanlagen im Bayerischen Bf möglich. 
Aufgrund der erheblichen Mehrkosten für diese minimale Verbesserung wird diese 
Lösung nicht umgesetzt. 
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V. Weitere Betroffene 
Keine 

1.3.4. Gleis 27: RaBius am 8almsteigenBe r " 29Q m 

MoEllJI800.0110, /\l3sGhnitt 2 (:3) . 

J. 8esohrei13ung Ber Ausgangssituation 
. Oie gefOFElerte GesGhwinEliglleit für Elie Forngleise von 70 Ilmlh im SüElkopf '>'on 
Ulm J.ll3f erforElert Elen ~JelJl3alJ einer WeiGhenstrafle ZlJr /\nl3inEllJng EIes Bayeri 
sGhen Bahnhofs. Der ~aElilJs r - 2130 m ist eine Folge Elieser nelJen, mit MinElestra 
Elien 'Ion 190 m geplanten WeiGhen. Mit Elieser TrassierlJng \'IirEl Elie Bahnsteigllan 
te an Gleis 27 niGht 'Jerllürzt. 

11. Zwangspunkte 
siehe I. BesGhreil3lJng EIer /\lJsgangssitlJation 

111. Vorkehrungen zur Gefahrenal3'11ehr 
1. Bahnl3etriel3 
Für Elon vorgesehenen Bahnl3otriel3 (~egionalzüge) ergel3en siGh hinsiGhtiiGh EIer 
SiGherheit keine negativen /\lJswirlllJngen. 

2. ~eisenEle 

Für Elie ~eisenElen ergel3en siGh vergrö flerte bÜGlIOn zwisGhen Türl3ereiGh EIer VVa 
gen lJnEl EIer Bahnsteigllante . 

Oie SiGherheitsl3elange EIer ~il 800.01 gelten lJneingesGhränkt. 

1'1. Bauteohnisohe /\Iternativen 
Eine VergröfleflJng EIes ~aElilJs alJf 1300 mist alJfgrlJnEl EIer Zwänge alJS EIer lJnmit 
tell3ar süElIiGh ansGhlieflenElen lJ'leiGhenstrafle niGht mögliGh. 

'I. 8etrieeliohe Regelungen 
DlJrsh eine l3etriel3liGhe ~egellJng '/IirEl siGher gestellt, Elass Elie Züge in Gleis 27 im 
~egelfall mit EIer boll am Elem Prelll30Gk a13g9'ovanElten EnEle EIes Bahnsteiges ste 
ffiffi.. 

'11. Weitere 8etroUene 
Keifle 

1.3.5. Gleis 29: RaBius im Bahnsteigl3ereioh r. 296,6 m 

MoEllJl 800.0110, l\l3sGhnitt 2 (:3) . 

J. Besohreieung EIer Ausgangssituation 
.Die geforElerte GesGh'llinEliglleit für Elie Ferngleise 'Ion 70 Ilm/h im SüElllopf von 
Ulm J.ll3f erforElert Elen ~JelJl3alJ einer WeiGhenstrafle ZlJr /\nl3inEllJng EIes Bayeri 
sGhen Bahnhofs. Dor RaElilJs r 2136,6 m ist eine Folgo Elieser nelJon, mit Min 
ElestraElien ',Ion 190 m geplanten WeiGhen. 

11. Z'lIangspunkte 
siehe I. Besshreil3lJng EIer /\lJsgangssitlJalion 
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111. Varkelmm!jen zur Gefahrenabwehr 
1. Bahnbetrieb 
FQr den vorgesehenen Bahnbetrieb (RegionalzQge) ergeben sioh hinsiohtlioh der 
Sioherheit I~e i no negativen Auswirkungen. 

2. Re isende 
FQr die Reisonden orgeben sioh vergrö ßerte LQollOn zl'Iisohen TQrbereioh der \"la 
gen und der Bahnsteigl~ante. 

Oie Sioherheitsbelange der Ril 800.01 gelten uneingesohränld. 

IV. 8auteohnisohe Altemativen 
Eine Vergrö ßerung des Radius auf aOO mist aufgrund der Zwänge aus der unmit 
telbar sQdl ioh ansohließenden Weiohenstraße nioht möglioh. 

V. 8etriebliohe Re!jelun!jen 
Ouroh eine betriebliohe Regelung wird sioher gestellt, dass die ZQge in Gleis 2a im 
Regelfall mit der Lol~ am dem Prellbool~ abgowandten Ende des Bahnsteiges ste 
J:Ie.n., 

VI. Weitere 8etraffene 
Keffie 

1.3.6. Gleis 7: Raaius im 8ahnstei!jbereioh r. 335,881 m 

Modul 800.0110, /\bsohnitt 2 (3). 

I. 8esohreibun!j aer Aus!jangssituatian 
Der Umbau Ulm jojbf SQdkopf Wr die Anbindung des neuen Bahnsteigs a mit den 
Gleisen Q und 12 erfordert den Umbau des Gloises 7 am sQdliohen Bahnsteigende 
mit einem Radius r 33a,881 m. Der Radius ist Folge der Lage der EIBKW a3Q 
sowie des bogeninnonsoitig verlaufenden Naohbargleises 6 mit r 300 m. 

11. Zwan!jspunllte 
siehe I. Besohreibung der /\usgangssituation 

111. lJarkehrun!jen zur Gefahrenab' .... ehr 
1. Bahnbetrieb 
FQr don vorgesehenen Bahnbetrieb mit Qberwiegend RegionalzQgen ergeben sioh 
hinsiohtlioh der Sioherheit keine negativen /\usl'lirllungen. 

2. Reisende 
FQr die Reisenden ergeben sioh vergrö ßerte LQollen zwisohen TQrbereioh der Wa 
gen und der Bahnsteigkante. 

Oie Sioherheitsbelange der Ril 800.01 gelten uneingesohränkt. 

IV. 8auteohnisohe Alternativen 
Eine Vergrößerung des Radius auf mindestens aOO mist aufgrund der unter I. ge 
nannten Zwangspunl~te nioht möglioh. 

V. Weitere 8etraffene 
Keffie 
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1.3.7. Gleis 9: Radius im Bahnsleigbereich r. 290 m 

1.3.8. 

Modul 800.0110, AbsGhnitt 2 (a). 

I. Beschreibung der Ausgangssituation 
,A,ul€lrClnd der €lelordeFien fahrmö€lliGhkeilen 2wisGhen allen Bahnslei€l Clnd Güter 
€lleisen Clnd den ~elationen ~JeCi Ulm Clnd friedriGhshalen müssen die WeiGhen 
südliGh der Bahnstei€le in der vorlie€lenden I\omwimierten form an€leordnet wor 
don. Eino 'Ior€lrö@orCln€l des siGh daraCis er€lebenden ~adi Cis r - 290 m sGheidot 
aClS, ' .... eil aClI Bahnstoi€l 9 im BoroiGh diosos ~adiCis Troppo Clnd AClI2C1€lsoinhaCi 
sCln€l 2C1m nOClon fCl@€län€lorsto€l dor Stadt Ulm orstellt worden müssen . 

11. Zwangsl'lunkte 
siehe I. BosGhreibCln€l dor ACls€lan€lssitClation 

111. Vorkehrun€len zur Gefahrenabwehr 
1. Bahnbetrieb 
für den lJor€losehenen Bahnbetrieb mit üborl'lie€lend ~e€lionalzQ€len er€leben siGh 
hinsiGhtiiGh der SiGherheit l\Dine ne€lativen /\Clswirl\Cln€len . 

2. ~eisendo 
fQr die ~eisenden er€leben siGh ver€lrö@erte LQGllen 2wisGhen TQrberoiGh der Wa 
€lon Clnd der Bahnstei€lllante. 

Die SiGherheitsbelan€lo der ~il 800.01 €leiten unein€lesGhränkt. 

IV. Baulechnische Alternati\'en 
Eino Ver€lrö@erun€l des RadiCIs aClI mindestens 900 mist aCll€lrClnd der Clnter I. €le 
nannten Zwan€lsl'lClnllte niGhl mö€lIiGh. 

V. IJleitere Betroffene 
KeiM 

Gleis12: Radius im Bahnsteigbereich r • 190 m 

ModClI 800.0110, /\bsGhnitt 2 (a). 

I. Beschreibung der Ausgangssituation 
AClI€lrClnd der €lefordeFien fahrmö€lliGhkeiton Bahnstoi€l 9 Si€lmarin€len Clnd Ost 
bahnhol (Abstellberoioh) $/r 47tH} \'ElR go/mors/elleR Glois 1 a müssen dio \'Voi 
Ghon nördliGh der Bahnstoi€le überwie€lend mit einem /\bzl'lei€lradiCis r 190 m an 
€leordnet 'Nerden . Eine Ver€lrö@erCln€l sGheidet alll€lrClnd der Platz'Ierhältn isse aCis. 

11. Zwangsl'lunkte 
siehe I. BesGhreiblln€l der /\ lIs€lan€lssitliation 

111. Vorkehrungen zur Gefahrenabwehr 
1. Bahnbetrieb 
für den vor€lesehenen Bahnbetrieb (~e€lional lind f=ernzü€le, leiGhte lind sGh'llere 
GQter2Q€lo) er€leben siGh hinsiGhtliGh der SiGhorheil keine ne€lativen /\Cls' .... irkCln€len. 

2. Reisende 
fQr die ~eisenden er€leben siGh ver€lrö@erte LQGI\Dn zwisGhen TQrbereiGh der '."la 
€len Clnd der Bahnstei€lllante. 

Gie-SiGhorheitsbelan€lo der Ril 800.01 €leiten lInein€lesGhränllt. 
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1'1. BautesRnissRe Alternativen 
Eine 'Ier€jrö@erun€j des RadilJs alJf mindestens eOO mist alJI€jrlJnd der lJnter I. €je 
nannten Zwan€jsplJnllte niGht mÖ€jIiGh. 

'I. BetriellliGRe Regelungen 
NaGh dem €jeplanten Betriebslwnzept werden im Re€jelfall im Gleis 12 ZQ€je mit 
maximal 1 GO m Län€je halten , so dass Ein lJnd /\lJsstie€je im Radius 190 m der 
WeiGhe ~Jr. GeB vermioden 'Nerdon. 

'11. Weitere Betroffene 
KeiRe 

1.3.9. Verwendung von Bogenkreuzungen 

Modul 800.0120, Abschnitt 1 (12). 

I. Besch reibung der AusgangssituatIon 
Aufgrund der örtlichen Zwangspunkte und der engen Bögen im Nordkopf müssen 
an einigen Stellen gebogene Steilkreuzungen eingebaut werden: 

NBS·km 81,8: BKr 603 für die Fahrt von Ulm Hbf, Gleise 3 ff nach NBS Stutt
gart: der unmittelbar anschließende zweiröhrige Albabstiegstunnel lässt keine 
Auflösung der Kreuzung in einfache Weichen zu. Für das Befahren der 
BKr 603 mit 100 km/h wird von I.NVTS (F) Fahrdynamik eine Unternehmensin
terne Genehmigung (UiG) gefordert. Diese wird bei N. VT (F) beantragt. 
Str 4700 11m 93,4 / Ost910is 11m 0,3 : BKr 623 IQr den /\nsGhllJss des Ostbahn 
hofs: die TrassierlJn9 der Str 4700 lJnd des Ost€jleises sowie die nahe La€je 
des Ostbahnhofs ZlJm Bahnstoi!jbereish lassen eine AlJllösun!j der KrelJzlJn!j in 
einlaGhe WeiGhen niGht ZlJ . 
Str 4700-km 93,65: BKr 632 für die Fahrt von Beimerstetten nach Gleis 2: die 
enge Aufeinanderfolge der Weichen im Nordkopf lässt eine Auflösung der 
Kreuzung in einfache Weichen nicht zu. 

Die Forderung nach Einhaltung eines Mindest-Radius von 450 m in den Steilkreu
zungen ist überall eingehalten. 

11. Zwangspunkte 
siehe I. Beschreibung der Ausgangssituation 

111. Vorkehrungen zur Getahrenabwehr 
1. Bahnbetrieb 
Für den vorgesehenen Bahnbetrieb ergeben sich hinsichtlich der Sicherheit keine 
negativen Auswirkungen. 

2. Reisende 
Für die Reisenden ergeben sich keine negativen Auswirkungen. 

Die Sicherheitsbelange der Ril 800.01 gelten uneingeschränkt. 

IV. Bautechnische Alternativen 
Keine 

V. Weitere Betroffene 
Keine 
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1.3.10. Gleis 8: Radius im Bahnsteigbereich r = 340 m 

ModuI800.0110, Abschnitt 2 (3). 

I. Beschreibung der Ausgangssituation 
Die verbesserte Anbindung der Regionalbahnsteige im Südkopf Ulm Hbf erfordert 
den Umbau des Gleises 8 am südlichen Bahnsteigende mit einem Radius r = 
340 m. Der Radius ist Folge der neuen Weichen W245 und W246 sowie deren An
schluss an die Bestandsweiche W249. 

11. Zwangspunkte 
siehe I. Beschreibung der Ausgangssituation 

111. Vorkehrungen zur Gefahrenabwehr 
1. Bahnbetrieb 
Für den vorgesehenen Bahnbetrieb mit überwiegend Regionalzügen ergeben sich 
hinsichtlich der Sicherheit keine negativen Auswirkungen. 

2. Reisende 
Für die Reisenden ergeben sich vergrößerte Lücken zwischen Türbereich der Wa
gen und der Bahnsteigkante. 

Die Sicherheitsbelange der Ril 800.01 gelten uneingeschränkt. 

IV. Bautechnische Alternativen 
Eine Vergrößerung des Radius auf mindestens 500 m ist aufgrund der unter I. ge
nannten Zwangspunkte nicht möglich. 

V. Weitere Betroffene 
Keine 
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2. Beschreibung 
maßnahmen 

der vorgesehenen 

2.1. Bahnanlagen 

2.1.1 . Nordkopf 

Die 2 NBS-Gleise Stuttgart - Ulm liegen am Ausgang des Albabstiegstunnels (Pfa 
2.4) ca. 6 munter Geländeniveau. Sie werden in einem Trog unter der verlegten 
Aalener und unter der Geislinger Strecke hindurch an die Bahnsteiggleise 1 und 2 
angeschlossen. Minimale Radien von r = 600 m lassen mit den entsprechenden 
Überhöhungen maxV = 100 km/h zu. Zwei gegenläufige Gleiswechsel dienen der 
Betriebsabwicklung im Störungsfall. 

Für die Fahrmöglichkeit von Gleis 1, abzweigend von der NBS, in Richtung Geis
lingen ist ein Gleis - das "Ostgleis" - am östlichen Rand der Bahnanlagen für V = 
60 km/h vorgesehen. Es kre~zt die verlegte Z~fahrt Zllm Ostbahnhef verläuft öst
lich des NBS- Troges überqllert die geplante ~ettllngszllfahrt und mündet bei km 
~ 93,35 in das Gleis Ulm - Geislingen. Die gegenläufige Verbindung wird über 
Weichenverbindungen im Bereich km 93,65 realisiert. 

Wegen Einführung der NBS-Gleise nach Gleis 1 und 2 müssen die Streckengleise 
von und nach Geislingen künftig an Gleis 3 und 4 angeschlossen werden. Sie 
werden über den NBS-Trog hinweggeführt. 
Im Bereioh dieser Anhebllng werden nelle Abzweigweiohen eingeballt, ~m den 
Ostbahnhef wieder anz~sohlie Ben. Hierzll mllSS alloh die gesamte WeiohenstraBe 
des Ostbahnhefs angehoben 'Ilerden. 

Am Portal des Albabstiegstunnels liegen Weichen, die über ein Gleis - im Trog -
die Anbindung der NBS an den westlichen Bahnhofsteil (Regionalgleise nach Neu
Ulm und Friedrichshafen) herstellen. Dieses Gleisplanelement wird im Folgenden 
auch als "Abzweigung Friedrichshafen" bezeichnet. Die Trassierung erfolgt auf
grund der räumlichen Zwänge für die neuen und die bestehenden Weichen (Radi
en < 250 m) für V = 40 km/ho 

Die Aalener Personenzugstrecke muss wegen der NBS-Trasse und des für den 
Albabstiegstunnel erforderlichen Rettungsplatzes westlich verschwenkt werden. 
Diese Zwangspunkte erfordern einen Radius von 200 m. Das Gleis wird um ca. 2 
m angehoben und über den NBS-Trog weggeführt. Hier ist maxV = W 50 km/h, im 
Weichenbereich des Nordkopfes (Bestandsweichen) nur 40 km/ho Das durchge
hende Gleis ist an die Regionalgleise 5a bis 9 angebunden. Eine Weichenverbin
dung ermöglicht zusätzlich Fahrten in die Gleise 3 und 4. Aus dieser Verbindung 
zweigt östlich zum NBS- Trog hin ein neues Abstellgleis ab. 

EOine nelle Weiohenverbindllng ' .. en den Sigmaringer Streokengleisen bis naoh 
Gleis d ist 'liegen der rällmliohen Zwänge ebenfalls n~r mit V • 40 km/h befahrbar. 
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Weite Teile des heutigen E-Lok-Bws werden durch die Baumaßnahmen der NBS· 
Einführung und der damit verbundenen Gleisverlegungen der Strecke nach Bei
merstetten und des Aalener Personenzuggleises belegt. Die verbleibende Restflä
che des E-Lok-Bws westlich der Abzweigung Friedrichshafen wird für die kon
zentrierte Neuordnung der abzustellenden E-Loks, Wagenzüge und Triebwagen 
genutzt. 

2.1.2. Bahnsteigbereich 

Alle Bahnsteiglängen werden an die zu fahrenden Zugtypen angepasst. Damit er
halten die Bahnsteige 1 und 2 mindestens 410 m lange Kanten. Alle übrigen Kan
ten der durchgehenden Gleise weisen eine Länge von mindestens 210m auf. Be
stehende längere Kanten werden nicht gekürzt. Im Lageplan eingetragene längere 
Bahnsteigkanten resultieren aus unterschiedlichen Haltepositionen der Züge bei 
Einfahrt von Norden und von Süden. Die Bahnsteigkante an Gleis 5a am Norden· 
de des Bahnsteigs 3 wird auf 120 m Nutzlänge verlängert. Gleis 5a wird in einem 
Teilbereich geringfügig nach Osten verschoben, um eine ausreichende Bahnsteig· 
breite auch am nördlichen Ende zu bekommen. 

Die Bahnsteiganlagen werden lIFR einen aa GFR hohen Bahnsteig (Bahnsteig a) 
westlich erweitert (s.a. Kap. 2.1.6). Die westlich der helltigen Bahnsteige verlall 
fenden 4 Gütergleise von lind ZlIFR Gbf werden allf 6 redllziert lind allf die Gleise 
14 16 verschwenk!. Die ~1I r1gängenmterführllng ' .... ird ab Bahnsteig 6 in einer 
Breite von a,a6 FR bis Bahnsteig a ' .. erlängert. 

Die ~lIn lltion VOFR helltigen Gleis 9 z.B. als Verbindllng zwischen Ostbahnhof 
lind Diesel BI'I iFR Gbf wird Ilünftig von Gleis 16 übernoFRFRen. 

Die Gleisanlagen der Bahnhofsköpfe werden an die neuen Gleisnutzungen infolge 
NBS-Einführung Bahnstei§ a angepasst. ~ieralls resultiert eine KQrzling des 
Bahnstei§s 4 an seineFR Nord Ende lIFR ca. 29 FR. Dieses SWok wird allf der SQd 
seite angefQ§t (FRit §Ieichzeiti§er Anpasslln§ dor La§e allfgrllnd der §eänderten 
GleisfQhrllng) . Alloh Bahnstei§ 6, Kante an Gleis 6 FRliSS deshalb auf einer Län§e 
' .. on oa. 190 FR angepasst werden. 

Mit der Gleisplanumgestaltung für verbesserte Fahrbeziehungen im Südkopf in die 
Gleise 6 bis 8 muss die Kante an Gleis 8 des Bahnsteigs 4 an seinem Südende 
umgebaut werden. 
Die KaRte SR Gleis 7 Bffl f\'ereJeFf8e fies DBFtR3feJ§S 4 fflb33 cFlI:3fJ i'eelicffB tler 
GleislBflc fler fiCtJCR ARl3iRfitJRf} eJer rlBA FlBch Gleis 6 t:Jfflgel3tJtJt 't:ertJeR. ft:J eiie 
SCffl etJ3BfflfflcRRBFfg ~t\;i'eI Bt:JC,"J fiie · ~ 'Bj,*,8R8eRe Fftb'8Bl:f§lcielic ÜBCir;lalirf €Jaet eI/e 
Gleise 6 bMd 7 ~j bai / le, affe/en 5, eiGflbB, helt des Daflflsfei§s 4 BMgepasst. 

Das Südende des Bahnsteigs 2 wird entsprechend der iFR SQdllopf fQr die ~ern 
§Ieise FRö§liohen Gesohwindigkeit von 79 kFRih neuen Trassierung auf den südli
chen ca. 60 m umgebaut. Zwangspunkt der Trassierung ist die Beibehaltung des 
Daches auf Bahnsteig 2. Hier wird lediglich die Bahnsteigkante an die geplante 
neue Überhöhung angepasst Das nördliche Ende von Bahnsteig 2 wird an den 
Wegfall des Gleises 2a und die neue Trassierung von Gleis 2 und 3 angepasst. 
Damit erhält auch dieser Bereich einen ausreichend breiten Bahnsteig. 

Der Hausbahnsteig 1 wird an seinem nördlichen Ende so weit gekürzt, dass eine 
ausreichende Kantenlänge für den ICE verbleibt. Infol§e '1'ie§falls 'Ion Gleis 21 
es hat iFR §eplanten BetriebsprograFRFR Ileine NlitzlIn§ FRehr wird Gleis 1 allf den 
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südlioheR oa. 180 m parallel ZlJm Gleis 2 RelJ trassiert lJRd damit der BahRsteig aR 
Gleis 1 aRgepasst lJRd '.erbreitert. Im Boroioh dos EmpfaRgsgobälJdes verbleibt 
Gleis 1 iR seiRer helJtigeR Lage. Im Südkopf wird die Trassierung des Gleises 1 
nicht verändert, so dass die heutige Bahnsteigkante unverändert bleibt. 

Die Bahnsteige 1 bis 4 behalten ihre heutige Höhe von 76 cm über SO. 

Für deR Umbalol des TroppeR ZlolgaRgs ziolm BahRsteig 4 wird das '.orhaRdeRe 
Daoh abgebalolt IoIRd oa. 10m Rördlioh versohoboR wieder alolfgebalJt. Damit ergibt 
sioh ZlolsammeR mit dem ReioleR Daoh alolf BahRsteig 8 (62 m LäRge, wie aloloh alJf 
BahRsteig 4) eiR eiRheitliohes ErsoheiRIolRgsbild. 

Im Bayerischen Bahnhof wird das östlichste Gleis 29 (ohne Bahnsteigkante) nicht 
mehr benötigt und somit zurückgebaut. 

.'e::struBe weF€leR BR eie §SäReIe#BR Gleis8RlBflBR Eier S8:~fRBBRaRfRe ,qB,~ lJ.JRi 
", . -&, (j - r ~ - . B /j (j ' . B . /j Id' " B', t O' "dl ' (+veI18, FltH'Jg ~I FBIi rel:J!rertlFl4'b~ ,fflC, 6,Griffl Ir . tlFf{j€'{3BS3 . le sv f-

che Zusammenführung der Güterzug- und Abstellgleise 9 bis 14 westlich des 
Bahnsteigbereichs wird entsprechend der geänderten Gleisplanung des Bahn
steigs 4 angepasst. 

Gleis 17 entfällt zugunsten einer dort aufzubauenden neuen Mastgasse für die 
Oberleitungs-Querfelder. 

2.1.3. Neuer BahRsteig 5 

V'iestlioh der heloltigeR BahRsteige 1 bis 4 wird eiR Reloler BahRsteig 8 erriohtet. 
NelJe BahRste~leise werdeR die Gleise 9 IoIRd 12. Die dazwisoheR liegeRdeR helol 
tigeR Gleise 10 lJRd 11 werdeR für deR AloIfbalJ des ReioleR BahRsteiges zloIrüoKge 
balolt. Die Flol rJgäRgerlJRterführlolRg wird verbreitert IoIRd eRtspreoheRd verläRgert ; 2 
TreppeRlälolfe führeR alolf deR BahRsteig. AR deR ReioleR FloIrJgänger IoIRd ~adfahr 
ersteg am SüdeRde des BahRsteigs (s. Kap. 2.:3.4) ist der BahRsteig mit eiRer 
Treppe IoIRd eiRem Fahrstlolhl aRgeblJRdeR. 

BahRsteig 8 wird mit eiRer l=Iöhe VOR 8S om über SohieReRoborllaRte orriohtet. Er 
erhält eiRe IlloIRdeRgereohte /\loIsstattIolRg mit SitzelemeRteR, VitriReR, Besohilde 
WRg, BelelolohtlJRglolRd BesohalllJRg . 
IR seiRem mittlereR Bereioh erhält der BahRsteig eiR oa. 61 m laRges Daoh, aRge 
passt aR Lage IoIRd Form des Daohes VOR BahRsteig 4. 

ZloIr ERtwässerlolRg des Boreiohs BahRsteig 8 siehe Kap. 8.1. 4. 

2.1.4. Süd kopf 

Die Gleise 9 bis 14 werden entsprechend der geplanten Nutzung der Gütergleise 
im Südkopf neu zusammengefasst und an die Gleise 10 und 11 in Richtung Neu
Ulm und Friedrichshafen angebunden. 

Die Gleisanlagen für den Regionalverkehr in dor westlichen Hälfte des Südkop
fes werden alolf GrlJRd des RelJeR BahRsteigs 8 iR weiteR BereioheR in Zusammen
hang mit der verbesserten Anbindung des Regionalbahnsteigs 4 umgebaut. Hier 
werden folgende Fahrmöglichkeiten wieder hergestellt bzw. neu geschaffen: 
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2.2. 

parallele Ein- und Ausfahrt von und nach Friedrichshafen für Personenzüge 
Einbau einer zusätzlichen Weichen verbindung tür die frühzeitige Überleitung 
ausfahrender Züge in Richtung Friedrichshafen auf das rechte Gleis 
gleichzeitig parallele Ein- und Ausfahrt von und nach Neu-Ulm für Regional
züge 
parallele Fahrt fü r Güterzüge von und nach Ulm Gbf über die neuen Güter
gleise nach und von Neu-Ulm I Friedrichshafen. 

Aufgrund der engen Abgrenzung der zur Verfügung stehenden Fläche sind die 
meisten Fahrten nur mit maximal V=50 km/h möglich. 

Die 2 NBS-Gleise (Bahnsteig-Gleise 1 und 2) gehen im Südkopf über in die 2 
Ferngleise von I nach Neu-Ulm (- Augsburg - München). Zwangspunkte (Zingler
brücke, EÜ Neue Straße, Bayerischer Bf) lassen eine Geschwindigkeit von max. 
7Q I~m/h 60 kmlh zu. Das heutige Lok-Wartegleis 4b findet infolge der neuen Ein
führung der Ferngleise von Neu-Ulm keinen Platz mehr und muss ersatzlos entfal
len. 

Mit den vorstehenden Erläuterungen ist auch der Übergang auf die 6-Gleisigkeit 
des Pfa 2.5a2 (Ulm - Donaubrücke) festgelegt: 

2 Ferngleise Relation Neu-Ulm 
2 Regionalgleise Relation Neu-Ulm 
2 Gleise Relation Friedrichshafen. 

Infolge der gradientenbestimmenden Zwangspunkte EÜ Neue Straße und SÜ 
Zinglerbrücke, die beide von den Baumaßnahmen nicht betroffen werden, bleibt 
auch die Höhenlage der Gleisanlagen unverändert. 

Wege 

f'ür den ~Jeubau des Gleises von Gleis 1 (Bahnsleigbereioh) in f:liohlung Geislin 
§eR Im Zuge des Neubaus der Eisenbahnüberführung über die neue Rettungs
platz-Zufahrt (Bestandteil des PFA 2.4) muss der Veitsbrunnenweg an seinem 
südwestlichen Ende bis ca. 40 m südwestlich des Hauses 1 verkürzt werden. Er 
erhält einen neuen Wendehammer nordöstlich des Hauses 2. Der Fußweg, der 
heute zwischen Veitsbrunnenweg und dem Bahnübergang am Ostbahnhof in der 
Böschung verläuft, muss wegen der erforderlichen Einbindung in die Rettungszu
fahrt und ~Julzung dos nioht öffentliohen Bahnübergangs über die Zufahrtsgleise 
des Ostbahnhols aufgehoben werden . Eine fußläufige Verbindung in Richtung 
Stadtmitte ist über Syrlinstraße und Wi lhelmstraße vorhanden. 

Nachrichtlich (nicht Gegenstand dieser Planfeststellung): 
Im Zusammenhang mit dem Albabstiegstunnel (Pfa 2.4) wird in der Nähe des Tun
nelportals Ulm ein Rettungsplatz angelegt. Die Zufahrt zum Rettungsplatz ist an die 
Neutorstraße angebunden. führt 'Negen vieler Zwangspunllte im nördliohen Bahn 
holsbereioh höhengleioh über die Gleiszufahrt zum Ostbahnhof. giese höhenglei 
ohe Kreuzung (kein Bahnübergang im l>inne der EBO) ist ein innerdienstlioher 
Überweg, der nur duroh gB Mitarbeiter oder Rettungsdienste in Ausnahmefällen 
genutzt 'Nerden darf. Er wird entsproohend der Ril 81 e dlolroh Übersioht gesiohert. 
Zur Neutorstraße hin erfolgt ein Abschluss mit einem verschließbaren Tor, das nur 
vom Betriebspersonal oder von Rettungsdiensten geöffnet werden kann. ger BI 
Ulm I=lbl ..... ird bei Inbetriebnahme der NBl> I ABl> bereits in die Betriebsleitzentrale 
(BZ) Karlsruhe integriert sein . gies bedeloltet, dass vor Ort Ilein Bedienungsperso 
nal mehr '/erhanden sein wird. l>omit sind l>ioherungsarten, die örtliohes Persenal 
erfordern (z.B . Anrlolfsohranlle), nioht sinmoll. 
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Die Rettungszufahrt entsteht durch den Umbau der nur dem innerdienstlichen Ver
kehr dienenden Straße, welche das im Nordkopf des Hbf Ulm liegende Lok· 
Betriebswerk (Lok-Bw) an die Neutorstraße anbindet. Diese Straße ist nicht ge· 
widmet und nicht für Dritte zugelassen. Die Neu- bzw. Umbauten der höhenglei 
ehen Krellwng lind der Eisenbahnüberführung sind daher keine Maßnahmen nach 
§3, § 11 oder § 12 des Eisenbahnkreuzungsgesetzes (EKrG). 
Zur Vergrößerung der lichten Höhe auf 4,50 m unter der EÜ der Geislinger Strecke 
wird das Niveau der Zufahrt um ca. 2 m abgesenkt. 

2.3. Bahn-Bauwerke 

2.3.1. NBS-Trog mit Kreuzungsbauwerk Geislinger Streckengleise und Trog für 
Abzweig Friedrichshafen 

Nach dem Albabstiegstunnel liegen die Gleise der NBS noch ca. 6 munter Gelän
deniveau. Da der höchste Grundwasserstand bis ca. 2 m unter Gelände anstehen 
kann, ist eine Grundwasserwanne (Trog) erforderlich. Beide Gleise binden mit 
Weichen an den eingleisigen Abzweig Friedrichshafen an. 

Über die beiden NBS-Gleise und den Weichenbereich des Abzweigs Friedrichha
fen wird die eingleisige Personenzugstrecke von und nach Aalen geführt. 

Die beiden Streckengleise von und nach Geislingen werden ebenfalls über den 
NBS-Trog geführt. 

Die Trogbauwerke werden als weiße Wannen in Stahlbeton ausgeführt. Für deren 
Herstellung ist eine wasserdichte Baugrube fRit seitlishen Vereallten allS SplInd 
wänden lind einer Sohle allS Unterwassereeton erforderlich. Dazu werden zwi
schen den seitlichen wasserdichten Spundwänden die Baugruben nach unten 
durch eine Unterwasserbetonsohle abgedichtet. 
Eine Ausnahme bilden die Teilbaugruben des Trogbauwerkes Nord. Hier ist einmal 
zur Herstellung der wasserdichten Baugrube eine WU-Betonsohle (rückverankert) 
vorgesehen und einmal werden die Verbauwände als aufgelöste Bohrpfahlwand 
ausgebildet. Für den anschließenden Block des Trogbauwerks an das Portalbau
werk ist weder eine Unterwasserbetonsohle noch eine WU-Betonsohle zur Herstel
lung einer wasserdichten Baugrube erforderlich. 
Querschotts sind notwendig, um die Trogbauwerke ifl-a in 6 Bauabschnitten her
zustellen. 

Der Bemessungswasserstand für die Ermittlung der Auftriebssicherheit der Trog
bauwerke ist auf HGW 100 + +,4-m 0,9 m festgelegt. 

Die lichten Weiten der Tröge ergeben sich aus den Abständen der Gleise und den 
Wandabständen zur Gleisachse. Dieser Wandabstand beträgt 3,40 m und beinhal
tet: 

0,10 m bautechnischer Nutzraum (vom Kreuzungsbauwerk übernommen, s.u.) 

0,80 m Sicherheitsraum 

2,50 m Gefahrenbereich 
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Der eingleisige Trog des Abzweiges Friedrichshafen benötigt nur einen Sicher
heitsraum auf einer Seite. Die andere Seite hat einen Wandabstand nach 
Lichtraumprofil Ge (s. Ril 800.0130) von 2,50 m plus dem bautechnischen Nutz
raum von 0,10 m. 

Die lichten Weiten und Längenabmessungen der Tröge betragen: 
- Weichenbereich vor Abzweig Friedrichshafen 

LW 19,13 Ffl 20,2 m bis 25,0 m auf L ~ 8&-ffi 87 m 
- NBS Trog bis Kreuzungsbauwerk 

LW 14 ,0 Ffl 14,2 m bis 13,5 m auf L ~ d2-m 27m 
- Kreuzungsbauwerk mit Mittelwand 

LW ~~ 6,4 m bis 6;4-m 6,2 m auf L ~ 4d-m 57m 
- NBS Trog nach Kreuzungsbauwerk 

LW 1:3 ,2 Ffl 13, 1 m bis12,6 m auf L ~ 22&-Ffl 220 m 
- Abzweig Friedrichshafen 

LW ~~ 6, 6 m bis 6,0 m auf L ~ 147 m 

Der Trog der Rettungszufahrt hat eine lichte Weite von 10,2 m. 

Die Wandhöhen der Tröge liegen bei 2 bis 8 m. 

Das Kreuzungsbauwerk der Geislinger Strecke mit der NBS ist als geschlossenes 
zweizelliges Rahmenbauwerk geplant. Wände und Sohle sind in das Trogbauwerk 
der NBS integriert. Die Mittelwand erlaubt es, die Decke möglichst schlank auszu
bilden, was sich günstig auf die Steigungsverhältnisse der Gleise auswirkt. Die Mit
telwand wird nach DIN 1055-9 auf Anprall bemessen. 

Die lichte Weite jeder Zelle dieses Rahmenbauwerks beträgt an der geringsten 
Stelle mindestens 6.04 m und setzt sich zusammen aus: 

0,10 m bautechnischer Nutzraum 

0,80 m 

2,50 m 

2,50 m 

0,14 m 

Sicherheitsraum 

Lichtraumprofil Ge 1. Gleis 

Lichtraumprofil Ge 2. Gleis 

Zuschlag aus u ~ 70 mm 

Vergrößerungen dieses Mindestwertes entstehen durch die nicht-parallele Gleis
führung im Bereich der Aufweitung. 

Die lichte Höhe beträgt mindestens 6,62 m incl. 0,10 m bautechnischer Nutzraum. 

Die schiefe Kreuzung der Gleise von 30° kann im freien Rand der Rahmendecke 
nicht ausgebildet werden. Hier sind statisch und konstruktiv 60° erforderlich. Die 
entstehenden Fehlflächen au ßerhalb der Randwege sind mit Schotter belegt. 

Die Gründungssohlen der Trogbauwerke (~ Unterkante Unterwasserbeton bzw. 
WU-Betonsoh/e) liegen am Tunnelportal zunächst in dem oberen Massenkalk, 
dann in den Quartären Kiesen . Im weiteren Verlauf kommen dann in der Grün
dungssohle noch Quartäre Sedimente in geringer Mächtigkeit vor, die durch ~ 
diokeren Unterwasserbeton ersetzt werden können . Auf den letzten cirka 120 m 
muss der Trog auf Pfählen gegründet werden. Die Pfähle binden in den Zement
mergel unter den Quartären Kiesen ein. 

Für das Trogbauwerk Abzweig Friedrichshafen gilt das Gleiche. Hier werden die 
letzten 50 m auch auf Pfählen gegründet. 
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2.3.2. 

2.3.3. 

Die Spundwände des seitlichen Verbaus müssen ab Tunnelportal auf einer Länge 
von ca. 80 m vorgebohrt werden, da der Obere Massenkalk nicht ramm bar ist. 

Die ~pundl'lände werden naoh dern VerHillen des Arbeitsraurnes wieder gezogen. 
Die Spundwände verbleiben nach Fertigstellung der Trogbauwerke im Baugrund. 
Zur Gewährleistung der Möglichkeit von nachträglichen Leitungsverlegungen sind 
alle Baugrubenverbaue bis mindestens 2,0 m unter der neuen Geländeoberkante 
zurück zu bauen. Zur Gewährleistung der Wasserumläufigkeit wird jede 5. Bohle 
bis ca. 5 m unter neuer Geländeoberkante ausgebaut. 

EÜ Strecke Aalen über NBS 

Die eingleisige Strecke von und nach Aalen überquert die NBS-Gleise und den 
Weichenbereich des Abzweigs Friedrichshafen in einem Winkel von ca. 40°. Aus 
der schiefen Kreuzung und der Forderung nach rechtwinkliger Lagerung des Bau
werks ergibt sich eine Stützweite von 53,2 m. Zwischenstützen können wegen der 
Weichen der untenliegenden Strecke nicht angeordnet werden. 

Für das Kreuzungsbauwerk ist eine Fachwerkbrücke aus Stahl mit obenliegendem 
Windverband vorgesehen. 
Das Gleis ist mit einem Radius von 200 m und einer Überhöhung von 60 mm tras
siert. Die Achse des Bauwerks ist jedoch gerade. Randwege sind au ßerhalb der 
Fachwerke angeordnet, so dass die lichte Weite zwischen den Fachwerken nur 
nach dem Lichtraumprofil Ge (s. Ril 800.0130) und der Vergrößerung des 
Lichtraumprofils im Gleisbogen mit r = 200 m (s. OS 300) festzulegen ist. Diese be
trägt 7,19 m und setzt sich zusammen aus: 

2,60 m Bogenaußenseite 
2,70 m Bogeninnenseite einschließlich Überhöhungszuschlag 

1,89 m Bogenstich der Gleislage über die Brückenlänge 

Die lichte Höhe im Bauwerk ergibt sich zu 6,26 m. 

Die lichte Höhe der unten liegenden Strecke wurde auf 6,05 m minimiert. 

Die Widerlager sind aus Stahlbeton. Sie können flach auf dem oberen Massenkalk 
(östliches Widerlager) bzw. flach mit Bodenaustausch auf den Quartären Kiesen 
(westliches Widerlager) gegründet werden. 

1'0 '1erlängenmg 8ahnsteiglugang 

Die bestehende Unterführung -Iorn Ernplangsgebäude zu dell Bahnsteigen hat un 
tersohiedliohe liohte Weiten : 

7,8G rn vorn Ernplangsgebäude zurn Bahnsteig 2 

a,a6 rn vorn Bahnsteig 2 zurn Bahnsteig d 

d,GG rn vorn Bahnsteig d zurn Bahnsteig 4 

Die liohte Höhe liegt bei oa. 2,2G rn. 

Der Bahnsteig a wird rnit einer Höhe -Ion aa orn über ~O erstellt. Die Unterführung 
wird deshalb von Bahnsteig 4 zurn Bahnsteig a hin neu gebaut; gewählte Breite 
€i,a6 rn analog zur verhandenen Breite zwisohen den Bahnsteigen 2 und d. 
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Ven Bahnsteig d ZUFR Bahnsteig 4 wird die eestehende UnterWhrung riiGllgeeaul 
und danaGh eeenfalls FRit €i,ae FR Breite in neuer lage erriGhtet, UFR eine durGhge 
hende ausreiGhende Breite zu realisieren . 

InsgesaFRt eeträgt die länge des Neueaus Ga. 42 FR . 

Die neue Verlängerung der Unterliihrung hat eine IiGhte Flöhe ven 2,aO FR. Auf 
1 d FR länge wird der FlöhenausgleiGh ZUFR Bestand angeraFRf3t. Aus der UnterWh 
rung werden ZUFR Bahnsteig 4 und a jeweils zwei Tref3f3en in eeide ~iGhtungen an 
geerdnet FRit 2,4 FR Breite zwisGhen den Flandläufen. 

Die eehindertengereGhten Zugänge werden '/eFR neu zu erriGhtenden ReIJeR f'u!l 
gänger und ~adfahrersteg der Stadt UIFR aus zu jedeFR Bahnsteig realisiert. 

Die Unterfiihrung wird als gesGhlossener RahFRen hergestellt und auf Pfählen 
D " aO GFR, Ga. B,a FR lang gegriindet. Die Tref3f3enaufgänge eestehen aus einer 
Bedenf3latte und darin eingesf3annten Wänden . 

Das hÖGhste Grundwasser steht Ga. aO GFR iieer Oeerllante f'u !leeden, so dass die 
Baul'lerllO wasserdiGht auszueilden sind. 

2.3.4. Treppen- und Aufzugsanlagen zum Fußgänger- und Radfahrersteg der Stadt 
Ulm 

Die Treppen und Aufzüge, die auf die Bahnsteige führen , sind unabhängig von der 
Tragkonstruktion des Steges. 

Die Aufzüge sind sogenannte "Durchlader" und transparent gestaltet. Die Treppen 
von den Bahnsteigen 2 eis a 2 bis 4 haben eine Breite von 2,40 m zwischen den 
Handläufen. Die Treppe von Bahnsteig 1 hat auf Grund beengter Verhältnisse auf 
Bahnsteig 1 eine Breite von 1,80 m zwischen den Handläufen. 

2.3.5. Stützwand zwischen Personenzuggleis Aalen (GI 406) und Abstellgleis 171 

() Oie erforderliche Höhenlage und Länge des geplanten Abstellgleises 171 in Ver
bindung mit den räumlichen und höhenmäßigen Verhältnissen erfordern eine Ge
ländeabfangung zwischen dem Gleis 406 (Strecke 4760) und dem Abstellgleis 171 
im Anschluss an die Fachwerkbrücke. 

Hierzu ist eme Stützwand vorgesehen 
Länge: ca. 29 m 
Höhe (Sichtbar): ca. 1,7 m bis 2,0 m 

Aufgrund des gering tragfähigen Baugrundes im Bereich des zu errichtenden 
Bauwerks sind entweder aufwändige Maßnahmen zur Ertüchtigung des Unter
grundes (zB. Bodenauslausch, Rüttelstopfsäulen elc.) durchzuführen, oder die 
Bauwerkslasten sind in die tiefer liegenden tragfähigen Untergrundschichten ein
zuleiten (z.8. Spundwand. Bohrpfähle etc.). 

Zur Vermeidung von Eingriffen in das Grundwasser wird eine Winkelstützwand mit 
Flachgründung auf dem durch Bodenaustausch ertüchtigten Untergrund vorgese
hen. 
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2.4. Schallschutz 

Zur Gewährleistung des Immissionsschutzes an der angrenzenden Bebauung sind 
bauliche Lärmschutzanlagen erforderlich. Sie sind in Anlage 4 dargestellt. 

ÖSllieh des BayeriseheR BahRhofs bz'II. des ~ms Gleises AugsblJrg Ulm wira mil 
ARsehluss aR die Lärmsehulz'NaRd im PFA 2Jia2 VOR 11m G,2aa bis G,44G eiRe 
Lärmsehulzl'laRd der Höho a,GG m biber SOK lJRd VOR 11m G,44G bis G,aG2 eiRo 
LärmsehlJtz'NaRd der Höho 4,GG m biber SOK errishlel (Rashriehllieh: Die Lärm 
sshlJlcaRlago wird im beRashbarteR PF/\ 2.aa2 weilergofbihrt). 

Sbidwostlich dos RegieRalgleises Ulm LalJf,lheim iSI mit ARsshllJSS aR die Lärm 
sshlJtz'.vaRd im PFA 2.aa2 '/OR km 94 ,41 G bis 94 ,489 eiRe LärmschlJlzwaRd der 
Höhe 4,GQ m biber SOK '/ergeseheR (Raehriehl lish : Die LärmsshlJlzaRlage wird im 
beRashbarteR PFA 2.aa2 'IIeilergeflihrt). 

Sbidöstlieh der Si resile veR BeimerslelleR bzw. des 0 51 Gleises isl veR km 9a,Gaa 
bis G,G46 eiRe a.GG m he he (biber SOK) lJRd VOR 11m G,G46 bis G,2a6 eiRe 1,aG m 
hehe (biber SOK) LärmsshlJlzwaRa vergeseheR. 

Südöstlich der Strecke von Beimerstetten ist von km 93,078 bis 93,150 eine 
3,00 m hohe (über SOK) und von km 93, 150 bis 93,280 eine 1,00 m hohe (über 
SOK) Lärmschutzwand vorgesehen. 

Nordwestlich der Strecke von Beimerstetten wird eine Lärmschutzwand der Höhe 
3,00 m über SOK 'IeR 11m 9a ,Gaa von km 93, 135 bis 93,400 errichtet. 

Alle genannten Lärmschutzanlagen weisen einen Abstand vom Gleis von 3,30 m 
auf. 

Ulm Hbf Nord- und Süd kopf , Gleisfeld 
Wegen der zahlreichen Weichen und der geringen Gleisabstände in den Bahn
hofsköpfen ist die Aufstellung von Schallschutzwänden zwischen den Gleisen an
nähernd ausgeschlossen. Schallschutzwände werden in diesem Bereich somit nur 
außen neben den Gleisanlagen in mindestens 3,30 m Abstand von der Gleisachse 

Ü aufgestellt. 

2.5. Streckenausrüstung 

2.5.1. Oberbau 

Die neuen Gleisanlagen werden in den Hauptgleisen aus Schienenprofilen UIC 60 
mit Betonschwellen hergestellt und in einem Schotterbett verlegt. 
Aus dem Albabstiegstunnel heraus wird die Feste Fahrbahn noch ca. 250 m weiter 
in den NBS-Trog geführt. Noch in der Trogrampe erfolgt der Übergang auf Schot
teroberbau. 

Das Baugrundgutachten weist in Teilbereichen verminderte Tragfähigkeiten des 
Untergrundes aus. Deshalb werden zur Verbesserung der Tragfähigkeit je nach 
Bedarf Bodenverbesserungs- bzw. Bodenaustauschmaßnahmen durchgeführt. 

2.5.2. Elektrifizierung 

In Ulm Hbf ist derzeitig eine Oberleitung Re100/120 mit Querfeldern und teilweiser 
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Einzelmastaufhängung aufgebaut. Da in den Bereichen, in denen jetzt Ouerfelder 
vorhanden sind, die Gleislage eine Einzelmastaufhängung der Oberleitung nicht 
gestattet, werden die Änderungen der Gleisanlagen im Nord- und Südkopf zur Ein 
lührung des neuen Personent3ahnsteiges § ggf. mit Ouerfeldern realisiert. 

Im Umbau bereich wird eine Standardoberleitung errichtet. In dem Bereich, in dem 
die Neubaustrecke in den Bahnhof eingeführt wird, wird eine Hochleistungsoberlei
tung gebaut. 

Die technischen Bedingungen für die Planung und Errichtung der Standard- bzw. 
Hochleistungsoberleitungen nach DB-GBRL 997 und Folgerichtlinien und -zeich
nungen werden eingehalten. 

Der Bahnhof wird derzeit über die Oberleitungen der Streckengleise aus Richtung 
Neu-Ulm und 2 Speiseleitungen (Ulm 1 und 2 vom Ufw Neu-Ulm) gespeist. Mit der 
Errichtung des Schaltpostens Ulm wird die Speisung von Ulm Hbf und der an
schließenden elektrifizierten Strecken Richtung Neu-Ulm und Geislingen (Steige) 
an das geänderte Speisekonzept angepasst. 

Weichenheizungs- und Zugvorheizungsanlagen 

Im Bereich Ulm Hbf befinden sich zahlreiche Weichen heizungs- und Zugvorheiz
anlagen, die mit 16,7-Hz-Bahnstrom betrieben werden. Diese müssen an die neue 
Situation angepasst werden. Nicht mehr benötigte bzw. nicht zu erweiternde Wei
chenheizungs- bzw. Zugvorheizanlagen werden zurückgebaut bzw. durch neue 
ersetzt. Im Bereich der Einführung der NBS werden für die neuen Weichen auch 
neue Weichenheizungsanlagen errichtet. 

2.5.3. Schaltposten Ulm 

Der Schaltposten ist südwestlich der Neutorbrücke in unmittelt3arer ~Jähe zur Ret 
tungsplatzzulahrt vorgesehen. Er befindet sich im Bereich Str 4700-km ~ 
93,38 auf Niveau des heutigen Ostbahnhofs. Er ist über einen Weg parallel zu den 
Gleisanlagen an die Rettungsp/atzzufahrt angebunden. 

Als Gebäude ist ein standardisiertes Fertigteilgebäude mit Flachdach vorgesehen, 
welches nicht unterkellert ist. Die Gründung (z. B. Streifenfundamente) ist gemäß 
den statischen Erfordernissen auszuführen. Die Außenwände sind in Sandwich
bauweise aufgebaut (Tragwand - Wärmedämmung - äußere Vorsatzschale, z. B. 
Waschbeton, Sichtbeton, Strukturbeton) (siehe Anhang 1). Die Außenmaße des 
Gebäudes betragen ca. 6,00 m x 12,00 m (siehe Anhang 2). Die Höhe beträgt ca. 
3,80 m über Geländeoberkante. Die Dachentwässerung wird außerhalb des Ge
bäudes zum Regenablauf geführt. 

Für den Schaltposten ist eine Zufahrt für Kleintransporter zum Zweck der Instand
haltungsarbeiten vorgesehen. 

Die fläshe lür SGhallpesten und Zulahrt liegt ungelähr auf Gleishöhe und wird zum 
t3enaGht3arten Gelände der Stadtworl\e hin neGh auf fläGhe der DB AG at3ge 
t3öSGht. Der heute Ga. 2 m innerhalt3 der DB Grenze verlaulende Zaun wird auf ei 
ner bänge yen 2§ maul §() Gm hinter die GrundstüGI\sgrenze versetzt. 

2.5.4. 50-Hz-Anlagen 

Der neue Bahnsteig § wird mit einer Bahnsteigt3eleuGhtung ausgerüstet. Die in den 
Umbau bereichen befindlichen Bahnsteig- und Gleisfeldbeleuchtungen werden ent-
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sprechend den geänderten Bahnsteig- und Gleislagen angepasst. 

Im Bereich des Rettungsplatzes wird eine Mittelspannungsstation errichtet. Diese 
dient zur Versorgung der 50-Hz·Anlagen im Albabstiegstunnel und wird im PFA 
2.4 planfestgestellt. 

2.5.5. Leit- und Sicherungstechnik 

Anpassung Spurplan für ESTW 
In Ulm Hbf wird bauzeitlich das vorhandene Stellwerk Sp Dr S 60 auf den verän
derten Spurplan angepasst. Es wird weiterhin das Hauptsignal-lVorsignalsystem 
(HIV) zur Anwendung gebracht. Alle neu zu bauenden Gleisfreimeldeanlagen wer
den in Achszähltechnik realisiert. 

In Ulm Hbf wurde für das Projekt Neu-Ulm 21 eine ESTW-Unterzentrale (ESTW
UZ) errichtet, um das 2007 in Betrieb gehende gegangene ESTW-A Neu-Ulm zu 
steuern. Diese Anlage wurde in einem eigenständigen Verfahren beantragt und 
unabhängig vom Umbau Ulm Hbf hergestellt. Sie ist deshalb nur nachrichtlich dar
gestellt. 

Für die Stellbereiche Ulm Hbf und NBS WendIingen - Ulm wird die ESTW-UZ er
weitert. Dafür wird die vorhandene ESTW-UZ baulich um die erforderliche Anzahl 
von Modulgebäuden ergänzt. Darin werden die Anlagen für den ESTW-UZ-Anteil 
sowie für den ESTW-A-Anteil Ulm Hbf untergebracht. Die Hochbauten für die Er
weiterung der Anlagen sind Inhalt des vorl iegenden Antrags. Für die Technik 
selbst wird ein eigenständiges Genehmigungsverfahren durchgeführt. 

Die EiST..," A Merillingen lJnd Wendlingen werden ebenfalls alJS dem erweiterten 
Teil der EiST'.''' Ul Ulm I=Ibf gestelJert. 

Einführung der Neubaustrecke WendIingen - Ulm 
Die Neubaustrecke WendIingen - Ulm lJnd der Bahnhof Ulm I=Ibf erhalten erhält 
Signaltechnik nach dem Stand der Technik, der Br Ulm Hbr wird auch weiterhin mit 
Signalen des H/V-Systems ausgerüstet sein. Aus heutiger Sicht werden im Bahn
hof Ulm Hbf folgende Komponenten zum Einsatz kommen: 

• Erweiterung der ESTW-UZ Ulm Hbf 
• Bedienung der Anlagen alJS der Betriebszentrale (13l) KarlsrlJho aus dem Re

laisstellwerk "ur" 
• ein alJf die AnforderlJngen dor Interoperabilität abgestimmtes llJgbeeinfllJs 

slJngssystem 
• Betriebsführung mit Hilfe von Zugnummernmeldeanlagen und automatischer 

Zug lenkung 
o Kabelwege entlang der Strecke zur Ansteuerung der Au ßenanlagen und zur 

Verbindung der Stellwerke 

Über die ZN-Anlage wird dem Fahrdienstleiter in der Betriebszentrale aktuell an
gezeigt, wo sich in seinem Bereich welche Züge befinden. Weiterhin wird die ZN
Anlage auch als Datenbasis für die Zuglenkung verwendet. 

In der Blwerden alle BetriebsablälJfe der diesem Projekt wgeordneton Streol(en 
liberwaoht, gestelJert lJnd fahrdiensllioh disponiert. 
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2.5.6. Telekommunikation 

Allgemeines 

Die für den Bahnbetrieb erforderlichen Kommunikationsdienste werden mittels 
GSM-R zur Verfügung gestellt. 

Darüber hinaus werden die üblichen Betriebsfernmeldanlagen erstellt. 

8almsteig 5 

8etrieesteshnisshe Einrisht,JRgen werden iR'! Zuge der Errishtung des Bahnsteigs 
a erstellt. 

2.6. Rückbau und Umbau von Eisenbahnanlagen 

Für den Neubau der Gleisanlagen in Nord- und Südkopf müssen die entsprechen
den Bestands-Gleisanlagen zurückgebaut werden. Weitere Gleisanlagen des 
Nordkopfes am Ostrand des Bahngeländes müssen für die Erstellung einer 
Baustelleneinrichtungsfläche ebenfalls abgebaut werden. Teile der Gleisanlagen 
des E-Lok-Bws im Gleisdreieck im Nordkopf werden bereits im Zuge der Baumaß
nahmen des Albabstiegstunnels (Pfa 2.4) entfernt. Der Rückbau des restlichen E
Lok-Bws erfolgt in diesem Verfahren für die Herstellung des NBS-Troges. 

Mit der Neuordnung der Fahrzeugbehandlung im Bereich Vlm Hbf (Projekt FIBA 
Vlm - unabhängig von der vorliegenden Maßnahme) erfolgt auch eine Neuord
nung der Fahrzeugabstellung. Die Gleisanlagen des Ostbahnhofs werden damit 
entbehrlich. Sie können zusammen mit den Zuführungsweichen zurückgebaut 
werden. 

Gleis 21 - zwischen den Bahnsteiggleisen 1 und 2 - wird in dem der Planung 
zugundeliegenden Betriebsprogramm nicht mehr benötigt und wird deshalb ersatz
los zurückgebaut. Gleiches gilt für Gleis 29 des Bayerischen Bahnhofs. Aus tras
sierungstechnischen Gründen kann das Lokwechselgleis 4b im Südkopf nicht wie
der hergestellt werden. 

~lir den ~Jeueau des Bahnsteigs a entfallen die heutigen Glitergleise 1 Q und 11. 
Die Glitergleisanlagen werden westlish des neuen Bahnsteiges auf den Gleisen 1 d 
eis 1 a neu geerdnet, daR'!it der Persenenzugverllehr auf den I(linttigen Bahnsteig 
gleisen 1 eis 12 entspreshend deR'! zugrunde liegenden BetrieespregraR'!R'! aege 
wisllelt ' .... erden Ilann. 

In Zusammenhang mit der verbesserten Anbindung des Regionalbahnsteigs 4 
werden die Gleise 9 bis 14 eingekürzt. 

Die Gleisbaumaßnahmen werden nahezu komplett innerhalb des Bahngeländes 
durchgeführt, so dass für diese Maßnahmen au@er aR'! Veitserunnenweg kein 
Fremdgelände erworben werden muss. 
Die Einkürzung des Veitsbrunnenwegs mit neuem Wendehammer erfolgt zum Teil 
auf von Privat erworbener Grundstücksfläche. 
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2.7. Fußgänger- und Radfahrersteg der Stadt Ulm 

Zwischenzeitlich war der vorhandene Steg der Stadt Ulm so weit abgängig. dass 
er vor Realisierung des neuen Stegs abgebrochen werden musste. Dadurch ergab 
sich die Möglichkeit, den Steg in gleicher Lage zu errichten, so dass eine Beein
flussung der Planungen der OB Netz AG nicht mehr vorliegt und auch die Notwen
digkeit für eine gemeinsame Planfeststellung im Sinne des §78 VwVfG nicht mehr 
gegeben ist. 

Allgemein 

Der bestehende FlJ@gängersteg im Bereiah Bahnhof Ulm Hbf verbindet die Innen 
stadt mit der Weststadt lJnd Qberspannt die Bahnanlagen vom Zentralen Omni 
blJsbahnhof bis ZlJr Sahillerstra@e. !;;r ist ein öffentliaher Weg in der Stra@enbalJlast 
der Stadt Ulm. 

Dieser vorhandene Steg wird abgebroahen lJnd sQdliah daneben dlJrah einen nelJ 
en ersetzt. Im Westen gelangt man Qber das TreppenhalJs (zwei AlJfzQge lJnd 
Treppe) alJf den Steg . Im Osten des Steges ist ein TreppenalJfgang geplant, der 
alJS dom !;;rsahlie@lJngsl<opf (2 AlJfzQge, Treppe) besteht. Die Kostenträgersahaft 
fQr BalJ lJnd UnterhaltlJng obliegt der Stadt Ulm. HierfQr wird eine 'IereinbarlJng 
naah § 12(1) !;;KrG zwisahen der Stadt Ulm lJnd der Bahn abgesahlossen. 

FQr don NelJbalJ des Steges I<ann ein eigenständiges PlanfeststelllJngsverfahren 
dlJFGhgefQhrt werden. DlJrah die vielfältigen balJliahen /\bhängigl<eiten zwisahen 
den geänderten Bahnanlagen lJnd dem geplanten Steg I<ann die PlanlJngsalJfgabe 
nlJr in einem gemeinsamen PlanfeststolllJngsverfahren bewältigt werden. Somit 
liegt die 'IoralJssetzlJng fQr eine ZlJsammonfasslJng beider PlanlJngen: StegernelJ 
erlJng lJnd UmbalJ der Bahnanlagen ZlJ einom 'IerblJndenen Verfahren naah § 78 
VI'IVfG vor. Diese BQndellJng ersaheint sinnvoll, da beide Ma@nahmen alJf dersei 
ben Fläohe lediglioh zeitlioh naoheinandor 'Ief'Nirl<lioht werdon sollon . Da 'Ion der 
AnderlJng der Bahnanlagen der grö@ero Kreis öffentlioher Interessen berQhrt wird , 
empfiohlt das RegiewngspräsidilJm TQbingen, die ZlJständigl<eit des !;;BA alJoh alJf 
die BalJma@nahme FlJ@gänger lJnd ~adfahrersteg der Stadt Ulm alJswweiten. 
DlJrah den integrierten PlanlJngswozess l\Onnte z.B. mit der geplanten StQtzenstel 
IlJng die vorgezogene ErstelllJng des Steges ermöglioht werden, ' .... enn bei der 
RoalisiewRg dos Steges (jie teahnisahen VoralJssetwngen fQr den naohfolgenden 
UmbalJ der Bahnanlagen im ZlJge der ~ms !;;inlQhrlJng naoh Ulm Hbf gesohaffen 
werden . 

!;;rgänzend ZlJ den bestehemjen BahnsteigzlJgängen alJS dem BahnsteigtlJnnel am 
!;;mpfangsgebälJde ' .... erden die Bahnsteige alJah Qber den nelJen Steg mit Treppen 
lJnd zlJsätzlioh barrierefre i mit /\lJfzQgen angeblJnden. 

KanstFlJktian 

Der nelJe Steg bildet ZlJsammen mit don daran ansohlie@onden TreppenhälJsern 
flJnktional lJnd gestaltorisoh eine !;;inheit. 
Der nelJe Steg besteht alJS einzelnen Segmenten, die zwisohen den SlQtzpfeilern 
alJf den /\ahsen 02 lJnd Oe, 06 lJnd 09 so, ... 'ie 10 lJnd 1 el, d.h. zwisohen dem Trep 
penalJfgang Sohillerstra@e, dem Bahnsteig 4, dem Bahnstoig 2 lJnd dem Treppen 
alJfgang Friedrioh !;;bert Stra@e / Bahnhofsvorplatz eingehängt werden lJnd so die 
Spannl',<eiten von oa. 60, 34 lJnd 66 Meier QberbrQol\On. Die Segmente werden alJS 
den zwei ralJmhohen Seitenteilen gebildet. Diese Seitenteile werden im Deal< lJnd 
Daohbereiah mit QlJerträgern verblJnden, so dass eine stabile RalJmstrlJl<tlJr ent 
steht. AlJf die QlJerlräger wird der Gehweg bzw. die Daaheindeol<lJng alJfgebraaht. 
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Siohenm!J der YRterstiitZlJR!JeR !Je!JeR ARprali VGR EiseRbahRfahrzeu!JeR 

Das Brliollenbauwerll wird iFA ~inne von D~ 9Q4 als "Überbauung ohne Aufbauten 
iFA Bahnhofsbereioh" oingeordnet. ~s gelten SOFAit die liblishen ~isherheitsanforde 
rungen. 

Die Unterstlitzun(jen auf den Bahnstei(jen benöti(jen Ileinen besonderen Anwall 
sshutz, werden aber bei Abständen von Illeiner als § Meter zur Gleisashse Wr An 
prallersatzlasten beFAessen . 

Bei der UntersWtzun(j in der Ashse BQQe beträ(jt der Abstand zur Gleisashse we 
ni(jer als drei Meter, auf eine UntersWtzun(j Ilann aber tretzdeFA nisht verzishtet 
werden. Das hei Qt, dass dert anstelle ven ~inzelsWtzen eine wandarti(je Unter 
sWtzung FAit daver lie(jenden Anprallbösken an(jeerdnet werden FAUss. Au QerdeFA 
wird die UntersWtzun(j auf Anpralllasten beFAessen . 

GriiRduR(j 

Die Lasten aus deFA ~teg und den ~rsshlieQ<ln(jsbauten werden liber ~Wtzen und 
Wandssheiben in den Baugrund ab(jeleitet . Dieser besteht aus teil'.veise bis zu 9 
Meter FAäshti(jen Autllill<ln(jen und nishttragfähi(jeFA, teni(j d<lrohFAisshteFA Terf. 
Tra(jfähige Bodensshishten, z. B. Kies bZl'l. härterer Mer(jel oder Kall1stein stehen 
erst ab sa. 1 Q Meter an. 

Daraus er(jibt sish, dass in Verbindung aush FAit den örtlish verhandenen Verhält 
nissen tiefe Bau(jruben auszusshlieQen sind, und nur eine Tiefgrlind<lng FAittels 
Bohrpfählen FAöglish ist. 

Die Pfähle werden auf Höhe des Geländes FAit Pfahillepfplatten zu einer ~inheit 
verbunden, auf die dann die Überbauten aufgesetzt werden. Die Pfahillepfplatten 
werden in der GröQe se (jewählt , dass aush ein zeit'/ersshebenes Herstellen der 
~rsshlie Qun(jsbauten FAö(jlish ist. 

ErsohließllR(jselemeRte 

Die Treppen und Aufzli(je, die auf die Bahnsteige Whren, sind unabhängig ven der 
Tra(jllenstruktion des ~te(jes und unter Kap. 2.:3.4 dar(jestellt. 
Die Aufzli(je sind sO(jenannte "D<lrshlader" <lnd transparent (jestaltet . Die Treppen 
.'en den Bahnstei(jen 2 bis § haben eine Breite von 2,4Q FA z' .... isshen den Handlä<l 
fen . Die Treppe '.'en Bahnsteig 1 hat a<lf Gwnd beengter Verhältnisse a<lf Bahn 
stei(j 1 eine Breite '/en 1 ,gQ FA zwisshen den Handlä<lfen. 

Fassade,' EiRhallsllR!J 

Die ä<lQerste Hlille der gesaFAten Anlage ist transparent. Die Glasssheiben werden 
f<l(jenlos <lnd leisht gessh<lppt an(jeerdnet, se dass ein Ilentin<lierlioher L<lfta<ls 
ta<lssh stattfindet. Die Fassade <lnd das Dash siohern die Witter<ln(js<lnabhängi(j 
keit des ~te(jes . Die ~inhaus<ln(j verhindert den Kontallt Z<l teshnisohen Bahnein 
risht<ln(jen. 

ERtwässerUR(j Ste(jaRla!Je 

Das Dash der (jesaFAten ~teganla(je ist eine leiohte Flashdashkenstr<lktion . Z<lr 
AbWhr<ln(j des Wassers weist der Dasha<lfba<l ein Gefälle von N2 % a<lf. Das 
Dash wird ohne wasserrlisllhaltende KiessshQtt<lng oder BegrQn<ln(j erstellt. 
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2.8. 

2.8.1. 

Die ~egenspende des StegdaGhes gelangt liBer fallrehre in SiGkersGhäohte. 

Die enh ... ässerllng des RaFflpenhallSdaGhes llnd deFfl westliohen. äll fleren Teil des 
Stegdaohes erfolgt liBer das öffentliohe Netz in der Sohillerstrafle. 

Die Regenspende \'OFfl Daoh des ersohlieflllngsl~opfes aFfl lOB llnd deFfl östli 
ohen. äll fleren Teil des Stegdaohes wird in das entwässerllngsnetz des helltigen 
lOB eingeleitet. 

Anpassllng eier 8almsteigeläetter 

Die BahnsteigdäGher '/on Bahnsteig 1. 2 llnd 3 Ffllissen iFfl BereiGh der Treppen 
allfgänge angepasst werden (siehe Anlage 7.4). 

Fattrleitllngen 

Die OBerleitllngsanlagen. die sioh in näGhster ~jähe Zllr BrliollO Befinden. • .... erden 
entspreGhend angepasst (siehe Anlage 7.4) . Die liohte Dllrohfahrtshöhe der Brli 
0110 Beträgt 6.60 Ffl. Während des Ballbetriebs werden Lehr llnd SGhlltzgerliste so 
angebraoht. dass die IiGhte DllrGhfahrtshöhe ."on 6.30 Ffl nioht llntersohritten wird. 

Baulogistik 

Konstruktive Bauwerke im Nordkopf 

Zur Herstellung der konstruktiven Bauwerke im Nordkopf steht im Bereich des 
Gleisdreiecks nur sehr wenig freie Fläche zur Verfügung. Diese wird zum Teil vor
ab auch noch genutzt für die Baumaßnahmen am Portal des Albabstiegstunnels 
und für bauzeitliche Gleisverlegungen zur Herstellung der konstruktiven Bauwerke. 
Im Gleisdreieck müssen die Baustelleneinrichtungsflächen ständig dem Baufort
schritt neu angepasst werden. Deshalb ist die Haupt-Baustelleneinrichtungs-fläche 
östlich der Gleisanlagen südlich der Ludwig-Erhard-Brücke vorgesehen. 

Vorüberlegungen zur Nutzung dieser Haupt-Baustelleneinrichtungsfläche haben 
folgendes Konzept ergeben: 
- Container für Büros. Aufenthalt. Geräte und Material 
- Lagerflächen. Geräte und Material 
- gro ßen Abstellflächen für Geräte 
- Montageflächen 
- Zwischenlagerflächen für kontaminierten Bodenaushub. 

Nach Außerbetriebnahme des Ostbahnhofs können auch dort Flächen als Lager
flächen und Bereitstellungsflächen für Bodenaushub genutzt werden. 

Die Zuwegung zur Haupt-Baustelleneinrichtungsfläche erfolgt über die vorhandene 
Straßen infrastruktur: 
- Zufahrt über die Ludwig-Erhard-Brücke. Neutorstraße und Olgastraße 
- Abfahrt westlich des Geländes der Stadtwerke auf OB-eigenen Flächen über 

die Neutorstraße {Stadtwerke) zur Ludwig-Erhard-Brücke. Die helltige lllfahrt 
WFfl Gelände der Stadt' ... 'erl~e UIFfl an der ~jelltorstrafle Fflit lalln llnd Toranlage 
wird ontspreohend den erfordernissen des Ballbetriebes in AbstiFflFflllng Fflit den 
Stadtwerl~en ballzeitliGh llFflgeballt. 
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2.8.2. Verlängerte BahnsteigllnterfülmJAg, neller Bahnsteig 5 Ilnel FIlßgänger Ilnel 
Raelfahrersteg eier Staelt 

'Neitere Baustelleneinrishtllngsfläshen sins erferserlish ifR Bereish eies sQslishen 
Enses der Sshillerstra@e (SshillerrafRJ3e) llns afR Stelll'lerl\ UlfR Hbf. Sie sienen 
sen Ballstellen: Bahnsteig 5, Verlängerung ser Bahnsteigllnterführllng llns nOller 
Fll@gänger llns ~asfahrersteg ser StasI. Die Ma@nahfRen Bahnsteig 5 llns Bahn 
steigunterführung sins Inselballstollon ifR Gleisberoish . Die Erreishbarl\eit ist 
sshwierig ; deshalb ist siese ballstellennahe Ballstellenoinrishtllngsfläsho orferser 
lisIl, 

2.8.3. Gleisanlagen 

Im Bereich der neu zu bauenden Gleise Richtung Neu-Ulm wird ein Streifen östlich 
der neuen Gleisanlagen für Montagearbeiten (z.B. Sshallsshlltzwans, Maste) bau
zeitlich vorübergehend in Anspruch genommen. In den übrigen Bereichen erfolgen 
die gleisbautechnischen Montagearbeiten ohne Inanspruchnahme von Fremdge
lände. 

2.8.4. Transportleistungen 

Zur Erstellung der konstruktiven Bauwerke wird folgende LKW-Frequenz prognos
tiziert: 

• Erdaushub Trog: 9000 LKW in einem Zeitraum von 48 Monaten 
(ca. 86.000 m3) 

• Baustoffanlieferung: 5000 LKW in einem Zeitraum von 48 Monaten. 
(Baustahl, Beton, Spundbohlen u.a.) 

Bei der Erstellung der neuen Gleisanlagen fallen nach Auswertung der Baugrun
derkundungen die folgenden Erdbewegungen an, die überwiegend mit der Bahn 
transportiert werden: 

• im Baubereich NBS 
Massen Abfuhr Anlieferung 
Boden 35.000 m3 0 
BodenverbesserunQ I -austausch max. 23.000 m3 max. 23.000 m3 

Schutzschichten 0 28.000 m3 

• im Baubereich Bahnsteig 5 Regionalgleise Nord- und s üdkopf 

Massen Abfuhr AnlieferunQ 
Boden Hl.QQQ fR3 0 

7.000 m3 

Bodenverbesserung / -austausch fRa* . 8.QQQ fR3 fRa*. 8.QQQ fR3 
max. 12.000 m3 max. 12.000 m3 

Schutzschichten 0 1Q.QQQ fR3 
3.000 m3 

Nicht wieder verwendbarer Erdaushub wird entsprechend dem planfeststellungs
abschnittsübergreifenden Bodenverwertungskonzept in Steinbrüchen und Tongru
ben der Region, die zum Teil auch über Gleisanschluss verfügen , eingebaut. 

Die eisenbahntechnische Ausrüstung der neuen Gleisanlagen mit Antransport der 
erforderlichen Baumaterialien (Planumsschutzschicht, Schotter, Schwellen und 
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Schienen, Oberleitungsmaterial und Signaleinrichtungen) erfolgt vorwiegend auf 
der Schiene. 

2.8.5. Arbeitszeiten 

Die Baumaßnahmen werden in der Regel tagsüber im Zeitraum 7 . 20 Uhr abge· 
wickelt. 
Bestimmte Sondermaßnahmen, wie z.B. kontinuierlich durchzuführende Betonier
arbeiten sowie Rammarbeiten in Betriebsgleisen müssen jedoch auch nachts er
folgen. 
Auch im Gleisbau sind einzelne gleisbautechnische Montagearbeiten, insbesonde
re in Betriebsgleisen , nur in betriebsschwächeren Zeiten , d.h. nachts durchführbar. 
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3. Anlagen Dritter als notwendige Folge
maßnahmen 

Die geplante Streckenführung bedingt eine direkte Betroffenheit von Anlagen Drit
ter, die sich im Kreuzungsbereich oder in Parallellage befinden. 

3.1. Leitungen Dritter 

3.1.1. Allgemeines 

3.1.2. 

Im Baubereich liegen Ver- und Entsorgungsleitungen diverser Leitungsträger. 

Aufgrund der geplanten konstruktiven Bauwerke und Gleisanlagen werden Maß
nahmen zur bauzeitlichen Sicherung von Leitungen oder Leitungsverlegungen er
forderlich. 

Die Vorhabensträgerin wird mit den Betroffenen im Zuge der Ausführungsplanung 
klären, welche Schutzmaßnahmen anzuwenden sind. 

In das Bauwerksverzeichnis Anlage 3 sind alle von der Baumaßnahme direkt be
rührten Leitungen aufgenommen worden , d.h. Leitungen, die zurückgebaut, 
umgebaut, neu gebaut oder gesichert werden. 

In Anlage 8 sind die Leitungslagen des PIanfeststellungsabschnitts 2.5a1 darge
stellt. Leitungen, die von der Baumaßnahme im Sinne der oben genannten Rege
lungen berührt werden , sind entsprechend gekennzeichnet. 

Unbekannte Leitungen 

Werden während der Durchführung der Baumaßnahmen Leitungen angetroffen, 
die im Rahmen der Planfeststellung nicht bekannt gewesen sind, wird die Vorha
bensträgerin diese Leitungen in ihrem Bestand und in ihrer Funktion sichern und 
mit dem betroffenen Leitungseigentümer umgehend in Verhandlung darüber ein
treten, wie die Leitung dauerhaft gesichert oder verlegt wird. 

Werden nicht bekannte Leitungen angetroffen, werden diese, soweit sie genutzt 
werden, gesichert und unter Wiederherstellung ihrer Funktion umverlegt. Werden 
sie erkennbar nicht genutzt, werden sie im Baustellenbereich zurückgebaut. 

3.2. Wege Dritter 

Von den Baumaßnahmen im Nordkopf ist der Veitsbrunnenweg betroffen. Die ge
planten Maßnahmen sind in Kapitel 2.2 beschrieben. 
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4. Flucht- und Rettungskonzept 

Der für den Albabstiegstunnel (Pfa 2.4) erforderliche Rettungsplatz ist im vorlie· 
genden Planfeststellungsabschnitt nachrichtlich dargestellt. 

Sicherheitsräume sind im Bereich der Kunstbauwerke planerisch berücksichtigt. 

Über die Flucht- und Rettungsmöglichkeiten liegt bei der Vorhabensträgerin ein 
Lageplan mit Eintragung der Flucht- und Rettungswege vor. Dieser kann bei der 
Vorhabensträgerin eingesehen werden. 
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5. 

5.1. 

5.1 .1. 

Ver- und Entsorgungsleitungen 

Entwässerung 

Allgemeines 

Gleis-Entwässerungsanlagen sehen im Regelfall eine Entwässerung in seitlich an
geordnete Bahnmulden vor. Dieses Entwässerungskonzept lässt sich aufgrund der 
engen Gleisabstände und der zahlreichen Weichenverbindungen in den Bahn
hofsköpfen jedoch nicht realisieren. Hier wird, auch aufgrund der Unter
grundverhältnisse, wie heute eine Versickerung des anfallenden Regenwassers 
vorgesehen. 
Das Wasser aus dem Trog wird gepuffert in einem Auffangbecken und entwässert 
über Rohrleitungen in die "Kleine Blau" städtische Kanalisation. 

Es wird angestrebt, die natürlichen Entwässerungsverhältnisse auch während der 
Bauzeit nicht bzw. nur so gering wie möglich zu beeinträchtigen. Temporäre Ein
griffe werden so gestaltet, dass jederzeit ein geregelter Abfluss gewährleistet ist. 

5.1.2. Grundlagen 

Die Baugrunduntersuchungen zeigen, dass der Boden im Bereich des Ulmer Hbf 
weitgehend ausreichend versickerungsfähig ist. Deshalb ist keine Drainage vorge
sehen. Im Zuge der Tragfähigkeitsverbesserung der Böden unter den Gleisanla
gen (Bodenaustausch) wird versickerungsfähiges Material eingebaut. 

Die abzuführenden Regenwassermengen Q, (I/s) wurden nach folgender Formel 
ermittelt: 

Angesetzt wurden folgende Werte (gemäß KOSTRA-DWD): 
Regenspende r'5;' (I/s ha) = 113,9 I/s ha (1-jährliches Regenereignis) 
Regenspende r'5;0.' (I/s ha) = 206,9 I/s ha (10-jährliches Regenereignis) 

Abflussbeiwerte: 
- Dach- und Bahnsteigflächen, gemittelt 
- Schotteroberbau mit undurchlässiger Tragschicht: 
- bis 1:1,5 geneigte begrünte Böschungen: 

IV_ = 0,8 
IV. = 0,7 
IV_ = 0,4 

Die Entwässerungseinrichtungen werden bemessen für eine Regenhäufigkeit von 
n = 0,1 (10-jährliches Regenereignis), wenn nicht ein gedrosselter Abfluss (z.B. 
aus der Hebeanlage) vorgesehen ist. 
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5.1.3. Gleisanlagen 

Bahnmulden 
Die Bahnmulden, als offene Entwässerungsanlagen, sammeln das Wasser aus 
dem angrenzenden Gleis- und Böschungsbereich zum Versickern . Die Mulden 
sind überwiegend unbefestigt und begrünt. Sie sind im Nordkopf am Fu ß der 
Bahndämme vorgesehen. 
Werden lokale Bereiche angetroffen, in denen die Versickerungsfähigkeit nicht 
ausreicht, werden zusätzlich lineare oder punktuelle Versickerungsmöglichkeiten 
geschaffen. Die Genehmigungen hierfür werden ggfs separat beantragt. 

Versickerung 
Aufgrund der Ergebnisse der Baugrunduntersuchungen kann, wie auch heute 
schon, das Regenwasser flächig versickern. Verbessert wird die Versickerungsfä
higkeit durch den Einbau von entsprechend ausgewähltem Bodenaustauschmate
rial, das zur Tragfähigkeitsverbesserung erforderlich ist. Eine Drainage ist dann 
nicht erforderlich. 

5.1.4. ERt'l.'ässenmg 8al'lRsteig Ii 

5.1.5. 

Die gahRsteigoberfläshe wird FRit eiReFR Quer§efälle 2% we§ VOR der BahRstei§ 
kaRte erstellt. ~ie eRtwässert iR eiRe FRitti§ aR§eordRete ~iRRe. ZUSaFRFReR FRit der 
DasheRt'llässerUR§ wird das 'Nasser, wie bei deR aRdereR BahRstei§eR aush, iR 
die KleiRe glau §eleitet. VeruRFeiRi§uR§eR dursh Streusalz siRd aus§esshlesseR, 
da die BahRstei§e iFR WiRter FRit Splitt ab§estreut werdeR. 

Bauwerksentwässerung 

Das im NBS-Trog - einschließlich der Abzweigung Friedrichshafen - anfallende 
Niederschlagswasser wird über Abläufe gefasst und den Längsentwässerungslei
tungen im Trog zugeführt. 
Im Bereich des Trogtiefpunktes - nördlich des Kreuzungsbauwerkes mit der Geis
linger Strecke - wird ein Auffangbecken unterhalb des NBS-Troges angeordnet, 
das zugleich als Pumpensumpfvolumen für das Hebewerk mit herangezogen wird. 
In dieses Becken werden auch der nicht versickernde Anteil des Regenwassers 
aus dem Bereich des Rettungsplatzes sowie das gefasste Niederschlagswasser 
aus den Rampenbereichen der Zufahrten zu Trog und Rettungsplatz (aus Pfa 2.4: 
30,5 IIs, daraus folgt: AERED = 0,147 ha) eingeleitet. 
Das Auffangbecken hat eine Kapazität von ca. 146 m3 und dient zugleich für den 
Ereignisfall im /\lbaufstie§stuRRel Albabstiegstunnel zum Auffangen des Lösch
wassers. 
Die Beckenentleerung erfolgt generell über die Pumpenanlage je nach Art und Be
lastung des zulaufenden Wassers in drei zwei Betriebszuständen. 

Betriebszustand 1 (Regelfall) 
ERtieeruR§ voliautoFRatissh , '",'asserspiegelabhäRgig über zwei TaushFRotorpuFR 
peR FRit je 29 1/5 HebeleistuRg iR die "KleiRe Blau". Die zugehörige beituRg führt als 
DruGilleituRg D~Jfl 2§0 FRFR aR der OstwaRd des Troges uRd ',..,eiter zwissheR Gleis 
1 uRd 2 auf der Trasse des zurüsll§ebauteR Gleises 21 bis zu eiReFR EntspaR 
RURgssshasht vor der gahRstei§uRterführuRg, veR dort als f'reispie§elleituR§ D~J 
aoo bis zur "KleiReR Blau". 
Entleerung vol/automatisch, wasserspiegelabhängig über zwei Tauchmotorpum
pen mit je ca. 35 I/s Leistung in den städtischen Mischwasserkanal. Die zugehöri
ge Leitung führt als Druckleitung DNo 250 auf der Außenseite der Ostwand des 
Trogbauwerks der NBS zu einem Entspannungsschacht vor der Ludwig-Erhard
Brücke. Von hier verläuft die Leitung als Freispiegel/eitung ON 300 unter dem ge
planten Ostgleis hindurch bis zum städtischen Mischwasserkanal. 
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Der Betriebszustand 1 gilt auch im Brandfall bei Anfall von Löschwasser und bei 
Reinigungsarbeiten im Tunnel sowie im Bereich der Trogbauwerke bei schwach 
kontaminiertem Wasseranfall. Bei nachweislich stark kontaminiertem Wasser er
folgt die Entleerung nach Betriebszustand 2. 

BetriebszlJstand 2 
1A'l Brandfall lJnd bei ~eini§lJn§sarbeiten iA'l TlJnnel sO'ovie iA'l Tro§bereioh erfel§t 
die E;ntleerlJn§ bei sohwaoh IlentaA'linierteA'l Wasseranfall Qber eine PlJA'lpe A'lit 
BeipassleitlJn§ ONg BQ A'lA'l ZlJr ~ohA'llJtzwasserllanalisatien der ~tadt UIA'l A'littels 
HandstelJewng naoh Kentrelle des alJfgefangenen Wassers dlJroh das Betriebs 
persenal. 

BetriebszlJstand ::I Betriebszustand 2 
Bei einem Ölunfall bzw. Ölunfall mit Brandfall erfolgt die Entleerung über eine 
Pumpe mit Beipassleitung DND 80 mm entsprechend dem örtlichen Notfallplan mit
tels manuellen Betriebs in ein Tankfahrzeug, das im Bereich der Notzufahrt über 
ein B-Zapfventil beschickt werden kann. 

/\lJS trassierlJngsteohnisohen GrQnden Ilann das TrogbalJI'/erll fQr die AbzweiglJng 
f'riedriohshafen nioht bis eberhalb des BeA'lesslJngswasserstandes gezogen wer 
EIeR, 

Oeshalb ' .... ird iA'l BereiGh-Ges ~aA'lpenendes eine f'läohenfiltersohioht angeerdnet, 
die Qber eine VelisiGllerleitlJng ON 2QQ A'lA'l in ein OrainageplJA'lpwerll entwässert 
wif€k 
Oas hierbei teA'lperär bei HG'JIJ Zuständen anfallende GrlJnd ..... assor wird Qber zwei 
in ~eihe gesohaltete TalJohA'leterplJA'lpen A'lit je einer LeistlJng 'Ien 5 I/s , die iA'l 
OrainagenpuA'lpensohaoht O~J 15QQ A'lA'l lJnter§ebraoht sind, Qber eine OrlJGklei 
tlJng ONg BQ A'lA'l an die OwoilleitlJng O~lg 25Q A'lA'l ZlJr "Kleinen BlalJ" angesGhles 
5efh 

Hochwasserbegrenzungssvstem NBS-Tragbauwerk (Tragende) 
Aus trassierungstechnischen Gründen kann das Tragbauwerk für die NBS nicht 
bis oberhalb des Bemessungswasserstandes hergestellt werden. Aus diesem 
Grund wird im Bereich vor dem Rampenende eine Flächenfilterschicht angeordnet, 
die über eine Vollsickerieitung ON 250 in eine Doppelpumpstation entwässert wird. 
Das bei temporären HGW-Zuständen anfallende Grundwasser wird über zwei in 
Reihe geschaltete, drel7zahlgesteuerte Tauchmotorpumpen mit je einer Leistung 
von 10 I/s, die im Pumpenschacht untergebracht sind, über eine Druckleitung 
DNo 80 an das bahneigene Kanalnetz angeschlossen. 

Hochwasserbegrenzungssvstem Trogbauwerk Abzw Friedrichshafen 
Aus trassierungstechnischen Gründen kann das Trogbauwerk für die Abzweigung 
Friedrichshafen nicht bis oberhalb des Bemessungswasserstandes hergestellt 
werden. Aus diesem Grund wird im Bereich vor dem Rampenende eine Flächenfil
terschicht angeordnet, die über eine VOlisickerleitung ON 200 in eine Pumpstation 
entwässert wird. 
Das bei temporären HGW-Zuständen anfallende Grundwasser wird über eine 
drehzahlgesteuerte Tauchmotorpumpe mit einer Leistung von 3-51/s, die im Pum
penschacht untergebracht ist, über eine Druckleitung DNo 80 an die Doppelpump
station NBS-Trogbauwerk (Tragende) angeschlossen. 

Die Führung der jeweiligen Druckleitung sowie die Gestaltung der Hebeanlage und 
des Auffangbeckens und der Hochwasserbegrenzungssysteme sind in den Plan
unterlagen (Anlagen 7 und 10) dargestellt. 
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5.1 .6. Einleitungen 

5.2. 

Folgende Einleitmengen in die KleiAe Bla~ städtische Kanalisation sind vorgese
hen. Hierbei handelt es sich um unbelastetes Regenwasser: 
• aus dem NBS-Trog über Hebeanlage 

Einleitungsmenge 2 x 29 lis 2 x 35 I/s = es.Jis 701/s 
• a~s aer flächeAfilterschicht /\ez' .... ei§~A§ friearichshaloA üeer eiA graiAa§e 

p~fflp ..... erl( 
aus den Flächenfilterschichten Trogbauwerk Friedrichshafen und Trogbauwerk 
NBS über eine Doppelpumpstation 
Einleitungsmenge 2 x a li s - 1 Q l,ls 2 x 10 I/s = 20 I/s temporär 

• a~s aeffl Bereich BahAstei§ a 
!öiAleit~A§sffleA§e aB I/s 

IA aer UAterlühr~A§ BahAstei§z~§aA§ fällt priAzipiell IwiA aez~leiteAaes Wasser 
aA. gas Wasser a~s fflö§licheA ReiAi§~A§sareeiteA l(aAA jeaoch ... er~ AfeiAi§t seiA . 
geshale '/lira aie !öAtwässer~A§ üeer eiAeA P~fflpeAschacht aA aie stäatischo Ka 
AalisatioA aA§eschlosseA. 

Sonstige Leitungen 

Eine bahneigene Abwasserleitung aus dem Bereich der Werkstatt "Am Wall" quert 
den Nordkopf bei NBS-km 82,06. Diese wird durch den Bau des Troges unterbro· 
ehen. Aufgrund der geringen Neigungen dieser Leitung ist eine Verlegung des 
Kreuzungspunktes mit der NBS in Richtung Bahnsteigbereich nicht möglich. Ge&
haie ist hier eiAe Io4eeeaAla§e ... orz~seheA . Die Leitung wird deshalb in Richtung 
Westen geführt und an einen städtischen Kanal in der Schillerstraße angeschlos· 
sen. 

Eine weitere bahneigene Abwasserleitung verläuft vom heutigen E-Lok-Bw in süd
östliche Richtung zur Neutorstraße und kreuzt den NBS-Trog in km 81,93. Infolge 
Wegfall des E-Lok-Bws wird diese Leitung nicht mehr benötigt. 

Weitere Hinweise zu den betroffenen Ver- und Entsorgungsleitungen sind im Kapi
tel 3.1 enthalten. 
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6. Baudurchführung 

6.1. Fußgänger- und Radfahrersteg der Stadt 

6.2. 

Zwischenzeitlich war der vorhandene Steg der Stadt Vlm so weit abgängig, dass 
er vor Realisierung des neuen Stegs abgebrochen werden musste. Dadurch ergab 
sich die Möglichkeit, den Steg in gleicher Lage zu errichten, so dass eine Beein
flussung der Planungen der OB Netz AG nicht mehr vorliegt 

Die ElauFAal3nahFAen iFA Zuge eer ~rneuerung ees Ful3gän§er une Raelahrerste 
ges eer Staet, eer eie Gleisanlagen iFA süeliohen Teil ees Elahnstei§bereiohs über 
spannt, Ilönnen naoh eeren GenehFAi§ung unabhängig von allen aneeren Mal3 
nahFAen in UIFA folbl eurohgelührt ""oreen, so lern sioh aus eeFA GenehFAigungsver 
lahren Ileine Aneerungen eer Gleis oeer Elahnsteiganlagen ergeben. ~in /\bgleioh 
eer Planungen FAiteinaneer ' .... ire FAit eer angostrebten geFAeinsamen Genehmigung 
siohergesteill. 

Da eer neue Ste§ unmittelbar süeliGh ees besteheneen Steges erstellt \'lire, 'Ni re 
angestrebt, eass eer alte Steg erst eann abgebroohen wereen '.'lire, wenn eer 
neue in Gebrauoh genommen wereen ist. 

Bahnsteig a 
Die Elestellung lür eiose ~Jahverllehrsanlagen erlolgt geFAäl3 ElSohwAG §!l.2 euroh 
eas Lane Elaeen 'll/ürttemberg. Die ~rstellung ees Elahnsteigs 8 ist unabhän§ig 
'Ion een ~JE!S /\nla§en . folierlür ' .... ereen eie Abstell une Gütergleise 9 18 neu ge 
orenet une, FAit eeFA westliohen Gleis beginnene, Gleis lür Gleis westlioh 'Iersoho 
ben. Damit verbuneen sine eie zugehörigen Umbauten eer 'Neiohen in Nore une 
SüellOpl. Aul eer Fläohe eer heutigen Gleise 1 Q une 11 ""ire eer neue Elahnsteig 8 
erstellt une eie neuen Elahnsteig§leise 9 une 12 in Nore une Süellopl ebenlalls 
angesohwenill. Ausgelöst euroh eio Umbaumal3nahmen Elahnsteig 8, erlolgen eie 
Anpassungen eer weiteren Gleisanlagen lür eie Regionalbahnsteige mit een Glei 
sen !l bis 6. 

Jeweils zeitgleioh mit een Gleisbaumal3nahmen eer einzelnen Elahnsteig§leise er 
lolgt auoh eie absohnitts'Neise Verlängerung eor Elahnsteigunterführung. 

6.3. NBS-Einführung im Nordkopf 

Zu Beginn der Baumaßnahme "NBS-Einführung" wird der NBS-Trog so weit wie 
möglich au ßerhalb der Streckengleise nach Geislingen erstellt. An seinem östli
chen Rand wird dann das neue "Ost"-Gleis von Gleis 1 nach Geislingen errichtet. 
Gleichzeitig wird auch der Trogabschnitt zwischen Portal des Albabstiegstunnels 
und dem heutigen Personenzuggleis nach Aalen und die Fachwerkbrücke für das 
neue Aalener Personenzuggleis gebaut. 

Das Gleis Geislingen - Ulm wi rd bau zeitlich westlich verschwenkt. so dass für das 
neue Kreuzungsbauwerk NBS / Geislinger Strecke Baufreiheit besteht. Währene 
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dieser Bauphase Ilann der Ostbahnhof, der zur ,A,bstellung 'Ion Reisezügen ge 
nutzt wird, nioht fAehr angebunden werden. Die dort abgestellten lüge fAüssen 
deshalb auf einefA Pro'/isoriufA ifA Südtoil des heutigen Güterbahnhofs bauzeitlioh 
abgestellt ',..,erden. l-lieFfür ist auoh die Gleis'lerbindung zlllisohen defA PreviseriufA 
und UlfA I-lbf anzupassen. 
Gleichzeitig wird die Zufahrt zum Ostbahnhof endgültig zurückgebaut. 

Nach Fertigstellung des o.a. Kreuzungsbauwerks werden die Geislinger Gleise auf 
das Kreuzungsbauwerk verlegt und an die Bahnsteiggleise 3 und 4 angesohwenkt. 
Der Ostbahnhef wird ' .... iedor angeschlossen. 

lusafAfAen fAit der Abzweigun€j rriedriohshafen aus defA ~ms Trog wird auoh die 
Verbindung 'Ien Gleis a in die SigfAaringer Streollengleise her€jestellt. 

Neue Abstellgleise fü r E-Loks, Wagenzüge und Triebwagen sind als Ersatz für das 
abzubrechende E-Lok-Bw auf der verbleibenden Restfläche des heutigen Gleis
dreiecks vorgesehen. 

6.4. Gleisanlagen im Südkopf 

Parallel zu den Baumaßnahmen im Nordkopf und ifA Bereioh Bahnsteig 5 werden 
auch die zugehörigen Gleisumbauten im Südkopf durchgeführt, d.h. zuerst , Gis 
Erweiterung des "rlasohenhalses" unter der linglerbrüollO auf B Gleise , dann 
gleisweise von West nach Ost fortschreitend, der Umbau des Gleis- und Weichen
bereichs, angepasst an den Baufortschrit! des Nordkopfes, dann die Erweiterung 
des "Flaschenhalses " unter der Zinglerbrücke auf 6 Gleise. 
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7. Bauzeit 

7.1. Allgemeines 

Die Ballrnaßnahrnen an den Gleis llnd Bahnsteiganlagen sind se terrniniert, dass 
sie ze itliGh naGh der geplanten LandesgartensGhall in Nell Ulrn seginnen. Se wird 
verrnieden, dass die Ballrnaßnahrnen /\llswirkllngen allf die erhshten Anferderlln 
gen an die BetriessfQhrllng ' .... ährend aer Veranstaltllng hasen. Diese Ballrnaß 
nahrnen werden etwa 1 g Menate senstigen. 

Die Kenstrlll<tion dos Fll ßgänger llnd ~adfahrersteges der Stadt Ulrn ist se allsge 
legt, dass er llnashängig 'Ien den Baurnaßnahrnen der Bahnanlagen jederzeit er 
riGhtet werden Ilann. 

Nach Fertigstellung des Portals des Albabstiegstunnels (Pfa 2.4), frQhestens je 
deGh naGh Fertigstellung des Bahnsteigs a, erfolgen die Baumaßnahmen aus der 
NBS-Einführung nach Ulm Hbf und deren Weiterführung nach Neu-Ulm. Die Bau
zeit hängt in erster Linie von der Bauzeit des NBS-Troges und der Kreuzungsbau
werke ab. Für deren Erstellung sind ca. 6 dahre 4 Jahre angesetzt. Damit wird die 
gesamte Bauzeit NBS ca. a dahre 6 Jahre betragen. 

Zeitgleich erfolgen die vom NBS- Trogbau unabhängigen Baumaßnahmen an den 
G/eisan/agen des Regiona/bereichs. 
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8. Grundeigentum 

8.1. Grunderwerb 
(siehe Anlage 9) 

In den Grunderwerbsplänen des Planfeststellungsabschnitts 2.5a 1 (Anlage 9.2) ist 
der Flächenbedarf für alle Maßnahmen der DB Netz AG und der durch sie veran
lassten Maßnahmen Dritter dieses Planfeststellungsabschnittes dargestellt. 

Die betroffenen Flurstücke, die Eigentumsverhältnisse, die bestehenden Grund
dienstbarkeiten und der Umfang der betroffenen Flächen sind im Grunderwerbs
verzeichnis (Anlage 9.1) getrennt nach der Art der Inanspruchnahme zusammen
gestellt. Der angegebene Flächenbedarf ist graphisch ermittelt. Die tatsächlich be
anspruchte Fläche wird nach Abschluss der Baumaßnahmen vermessen . 

In den Grunderwerbsplänen werden die betroffenen Grundflächen folgenderma
ßen unterschieden: 

Zu elWerbende Grundflächen: 

Die erforderlichen Flächen zur Erstellung der Bahnanlagen, der zugehörigen Bau
werke für deren Betrieb und der Folgemaßnahmen sind zum Erwerb bestimmt. Die 
betreffenden Flächen sind in den Grunderwerbsplänen rot dargestellt. 

Vorübergehende Inanspruchnahme von Grundflächen während der Bauzeit: 

Während der Bauzeit ist es erforderlich , Privatwege zu befahren, bzw. Flächen für 
Arbeitsstreifen entlang der Strecke sowie für die Baustellenumfahrungen, Baustel
lenzufahrten und Baustelleneinrichtungen vorübergehend zu beanspruchen. Die 
vorübergehend beanspruchten Flächen werden nach Abschluss der Baumaßnah
me wieder nutzbar gemacht. Die betreffenden Flächen sind im Grunderwerbsplan 
mittels roten, zum Nordpfeil rechtwinklig angeordneten Schraffuren eingezeichnet. 
Mit den Wegeunterhaltungspflichtigen werden für die Mitbenutzung der Wege wäh
rend der Bauzeit rechtliche Regelungen getroffen. 

Dinglich zu belastende Grundflächen: 

Durch Eintragung in das Grundbuch sind dinglich zu sichern: 

1. Das Recht, den Aufwuchs im Streckenbereich zu beschränken. 
Zur Sicherung einer ungefährdeten Durchführung des Bahnbetriebs ist sicher
zustellen, dass aus anliegenden Nachbarflächen dem Bahnbetrieb keine Ge
fahr, z. B. durch umfallende Bäume, erwachsen kann. 

2. Das Recht, Privatwege und private Flächen zum Zwecke der Überwachung und 
Instandhaltung der Bahnanlagen mitzubenutzen. 

3. Das Recht, private Flächen zum Zwecke naturschutzrechtlicher Maßnahmen 
(Minimierung, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen) zu bepflanzen. 
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4. Das Recht, Grundstücke mit einer Brücke einschließlich Zubehör zu überspan
nen, Ver- und Entsorgungsleitung.en zu verlegen und zu belassen und diese 
Grundstücke für Erhaltungs- und Uberwachungsarbeiten mitzubenutzen und zu 
befahren. 

Die durch die Baumaßnahme dinglich zu belastenden Flächen sind in den Grund
erwerbsplänen als rote, parallel zum Nordpfeil angeordnete Schraffuren darge
stellt. 

Zu den in Anspruch zu nehmenden Flächen gehören auch die Flurstücke, die für 
Ausgleichs- und Ersatzrnaßnahmen an den Anlagen Dritter erforderlich sind. Die 
entsprechenden Vereinbarungen/Verträge über Grunderwerb, vorübergehende In
anspruchnahme, dingliche Belastung von Flächen und deren Entschädigung wer
den mit den Betroffenen außerhalb des öffentlich-rechtlichen Pianfeststellungsver
fahrens geregelt. 

8.2. Betroffene Flurstücke 

• Maßnahmen im Bereich Veitsbrunnenweg 
Die Flurstücke 729, 729/1 und 729/3 sind durch den Bau des neuen Wende
hammers betroffen. 
Im weiteren Verlauf wird auf dem heutigen Veitsbrunnenweg (Flurstück 729) 
aas Re~e Oslgleis VSR Gleis 1 RaGh BeiR'lsrstetteR der südliche nicht mehr 
nutzbare Abschnitt des Weges zurückgebaut und eine Entwässerungsmulde für 
den Gleisbereich neu gebaut. 

e MaBRahmeR im 8ereish Stadtwerke Ylm 
~1~rstüGII e;;)e wira iR seiRer RöraliGheR J;;Glle 'JsrübergeheRa a~rsh aie l'l~sfahrt 
a~s asr Ba~stelieReiRriGht~RgsfläGhe belegt. Die AbgreRz~Rg WR'l GeläRae aer 
Staatwerlle R'lit Verleg~Rg aes Tores \'lira ba~zeilliGh aRgepasst. 

• Maßnahmen zwischen Hauptpostamt und Empfangsgebäude 
Die Straßenfläche als Teil des Flurstücks 422 wird vorübergehend als Zufahrt 
zur Baustelleneinrichtungsfläche genutzt. 

• MaBRahmeR im 8ereish Steg Eler Stadt Ylm 
~1~rstüGII 491 (aR'l B~sbahRhsf) ~Ra ~I~rstüoll ;;)187 (SGhilierslraße) 'IIeraeR iR'l 
l~§le aer J;;rriGht~R§I aer TreppeRtürR'le aes Sle§les vorüber§leheRa beaA 
spr~Ght. 

• Maßnahmen im Bereich Busbahnhof bis Zinglerbrücke 
Die Flurstücke 492, 519 und 542 werden als Zufahrt zur Baufläche vorüberge
hend genutzt. 

• Maßnahmen im Bereich "Beim Dullisbrunnen" 
Aufgrund des Landschaftsplanes des Nachbarschaftsverbandes Ulm sowie in 
Abstimmungen mit dem Stadtplanungsamt und der Unterer Naturschutzbehörde 
Ulm wurde ein geeigneter Bereich für Ersatzrnaßnahmen in der Gemarkung 
Lehr, Gebiet "Beim Dullisbrunnen" auf den Flurstücken 318 und 323 definiert. 
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9. Auswirkungen des Bauvorhabens 

9.1. Umweltverträglichkeitsuntersuchung 

Ein linienhaftes Vorhaben wie die NBS Wendlingen-Ulm beansprucht zwangsläufig 
Räume, die in unterschiedlicher Hinsicht für die Umwelt wertvoll sind. Somit wer
den Auswirkungen durch das Vorhaben verursacht, die für einzelne Schutzgüter 
erheblich sind. Diese Auswirkungen des Projektes lassen sich in bau-, anlage- und 
betriebsbedingte Wirkungen unterscheiden. Für die Wertung der zu erwartenden 
Eingriffe des Vorhabens auf die Umwelt ist es zweckmäßig, die Projektwirkungen 
schutzgutbezogen zu betrachten, wie dies im Gesetz über die Umweltverträglich
keitsprüfung (~UVPG) vorgesehen ist: 

Im Schutzgut Mensch werden die Auswirkungen des Vorhabens auf das Wohn
und Arbeitsumfeld sowie auf Erholungsfunktionen betrachtet. Hierbei ergeben 
sich 2~ FR eiReR Fragen nach der Geräuschbelastung und den Erschütterungen 
sowohl während des Baus als auch durch den künftigen Eisenbahnbetrieb. Im 
vorliegenden Planfeststellungsabschnitt sind Geräuschemissionen vor allem im 
Bereich Zinglerstraße, Schillerstraße und im Bereich Michelsberg und Abstell 
bahnhef (Ost) zu betrachten, deren Auswirkungen auf Siedlungsflächen durch 
aktive und passive schalltechnische Maßnahmen eingedämmt werden. 

Die Erholungsfunktion der Landschaft wird im Wesentlichen durch vorüberge
hende, baubedingte Flächeninanspruchnahme beeinträchtigt. 

Im Schutzgut Tiere und Pflanzen werden die Auswirkungen des Projektes auf 
die Lebensräume für Tiere und Pflanzen betrachtet. Konfliktschwerpunkte erge
ben sich im Bereich des Planfeststellungsabschnittes nicht. Es werden keine 
hochwertigen Biotopflächen in Anspruch genommen. 

- Im Schutzgut Boden wird durch die Inanspruchnahme von Flächen durch den 
Bau der NBS und ihrer Anlagen Boden in seiner Funktion beeinträchtigt. Neben 
der Versiegelung im Trassenbereich werden Böden im Bereich von Baustellen
einrichtungsflächen zeitweise in Anspruch genommen. 

Duroh das Ba~",orhaben "F~@gängeF und Fahrradsteg Stadt UIFR" wird Hlr das 
Treppenha~s an der Sohillerstra@e Boden d~roh Versiegel~ng in seiner Funkti 
en boeinträohtigt. 

Im Schutzgut Wasser wird durch das Bauvorhaben im vorliegenden PIanfest
stellungsabschnitt keine dauerhafte Beeinträchtigung des Grundwassers prog
nostiziert. Im Zuge des Trogbaus wird Grundwasser bauzeitlich in geringem 
Umfang abgeleitet. Des Weiteren kommt es während der Abbindezeit im Nah
bereich zu einer Alkalisierung des Grundwassers. Wechselwirkungen mit ande
ren Schutzgütern sind nicht zu erwarten. Da bauzeitlich Eintrübungen des vom 
Tiefbrunnen Goldochsen zur Trinkwassergewinnung genutzten Hauptkarst
grundwasservorkommens nicht ausgeschlossen werden können, werden ent
sprechende Vorsorge- und Kontrolluntersuchungen an dem Brunnen selbst wie 
auch in einer Vorfeidmessstelle durchgeführt. 

In die Kleine/Gm@e Blau Ilönnen bauzeitlioh 'Nässer eingeleitet werden. Diese 
'1'iässer sind jedooh \'orhor ontspreohend zu reinigen, so dass l\Sine Beeinträoh 
tigungen in den Flie@gewässem auftreten. 
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Aufgrund einer Umgestaltung des Ulmer Hauptbahnhofs sieht die Stadt vor, die 
Kleine Blau entlang der Schillerstraße in die Große Blau einzuleiten, so dass 
eine Stilllegung der Kleinen Blau im Bereich unter den Gleisen und dem Bahn
hofsvorplatz erfolgt. Aus diesem Grund kann die Kleine Blau nicht zur Einleitung 
von Wässern genutzt werden. 
Die bauzeitlich anfallenden Wässer werden deshalb in das bahneigene KanaI
netz eingeleitet und von dort aus in das öffentliche Kanalnetz geführt. Diese 
Wässer sind vorher entsprechend den Einleitgrenzwerten der Abwassersatzung 
zu reinigen, so dass keine BeeinträChtigungen in der Kläranlage auftreten. 

Dureh sas Bauvorhasen "fuBgänger uns fahrrassteg Stadt UlfIl" kann es 
dureh die PfeilergrQnsung zu sauzeitliehen fIlineralisshen J.:intrQsungen und f,lFl 
'Nerterhöhungen ifll Kontakt und ~Jahsereish der Betonkörf,ler l\9f1lfllen. Anfal 
lende Tag /Sshishh..,ässer aus den Baugrusen werden in die städtisehe Kanali 
sation oder, unter Vorsshaltung 'Ion Assetzsesllen ggl. fIlit Neutralisationsanla 
ge, in die Kleine/Gre Be Blau asgeleitet oder wieder '1ersiGkefh 

Im Schutzgut Klima/Luft sind durch die gewählte Linienführung der NBS und der 
damit zusammenhängenden Umbaumaßnahmen keine Veränderungen klima
tisch und lufthygienisch bedeutsamer Strukturen zu erwarten. 

Im Schutzgut Landschaft ergeben sich geringfügige Beeinträchtigungen des 
Landschaftsbildes durch die Errichtung von Schallschutzwänden und damit ver
bundener Unterbrechung von Sichtbeziehungen. 

IfIl Sshutzgut KulturgQter wird dursh das Vorhasen der ~ms ein ausgewiesenes 
Bodendenkfllal der Merowingerzeit ifll Gleisdreiesl<, sQdlish des Tunnelf,lortals 
UlfIl, setroffen. Dursh den Bau eines Tregsauwerlles sind J.:ingriffe in den Un 
torgrund und sOfllit in das Denllfllal nisht ausgesshlossen. /\ufgrund der frQhe 
ren Ausgrasungon sind sausegleitende Sisherungsfllal:lnahfllen in /\ssf,lFashe 
fIlit don Denllfllalsshutzsehörden zur Gewährleistung des Denllfllalsshutzes 
ausreishend. 
Im Bereich des Gleisdreiecks Nordkopf befindet bzw. befand sich nach Anga
ben des Landesamtes für Denkmalpflege ein ausgewiesenes Bodendenkmal 
(Gräberfeld aus der Merowingerzeit) . Dieses ist jedoch aufgrund einer aktuellen 
Auswertung durch frühere bahnbetriebliche Nutzungen und besonders durch 
Kriegseinwirkungen erheblich und tiefreichend zerstört worden. Die anlagebe
dingte Flächeninanspruchnahme im Bereich dieses Bodendenkmals wird ange
sichts der bereits eingetretenen Zerstörungen keine erheblichen Auswirkungen 
auf das Bodendenkmal hervorrufen. Gemäß einer Abstimmung mit dem Lan
desamt für Denkmalpflege sind aus diesem Grunde auch keine Rettungsgra
bungen im Vorfeld der Baumaßnahmen durchzuführen. 

Dursh das Bau'lorhason "fu I:lgänger und fahrradsteg Stadt UlfIl" wird in der 
Sshillerstral:le du reh das Tref,lf,lenhaus ein nash § 2 DSshG gesshQtztes Boden 
denllfllal setroffen. Dio Denllfllalsshutzsehörde ist vor Bauseginn zu inforfllieren. 
Dio Regelungen des § 20 DSehG sind zu serQslIsishtigen. 

Die durch den Bau der NBS verursachten Eingriffe in den Naturhaushalt werden 
im Rahmen der Umweltverträglichkeitsstudie quantifiziert. Diese zeigt im Ergebnis, 
dass die im Zusammenhang mit dem Projekt zu erwartenden Eingriffe durch Maß
nahmen der Minimierung und Kompensation ausgeglichen werden können. Eine 
"allgemein verständliche Zusammenfassung" - wie sie in § 6 Abs. 3 des UVPG ge
fordert ist - liegt als Anlage diesen Planfeststellungsunterlagen bei. 
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9.2. Landschaftspflegerischer Begleitplan 

NaturschutzrechtlIche Eingriffsregelung 

In einem ersten Schritt des landschaftspflegerischen Begleitplanes wird der von 
der Planung betroffene Bestand dargestellt und bewertet. Darauf aufbauend wer
den die mit dem Vorhaben verbundenen Eingriffe in Natur und Landschaft aufge
führt und Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung genannt wie z.B.: 

Schutzzäune zur Abgrenzung des Baufeldes, 
- fachgerechte Rekultivierung bauzeitlich beanspruchter Flächen, 
- Begrünung von Schallschutzwänden 

Anschließend werden nicht vermeidbare und verbleibende, erhebliche oder nach
haltige Beeinträchtigungen quantifiziert. Wo trotz Minimierung Maßnahmen am 
Eingriffsort nicht ausreichen, die Beeinträchtigungen auszugleichen, werden Maß
nahmen zur Kompensation durchgeführt. Dies ist lediglich in Bezug auf die 
Schutzgüter Tiere und Pflanzen sowie Boden der Fall. 

Dem Maßnahmenkonzept liegen die Landschaftspläne zugrunde sowie enge Ab
stimmungen mit den zuständigen Umweltbehörden. Im Umfeld des Bahnhofs Ulm 
Hbf stehen aufgrund der intensiven Nutzung keine Ausgleichsflächen zur Verfü
gung. Daher muss auf Ersatzmaßnahmen außerhalb des Stadtbereiches von Ulm 
zurückgegriffen werden. Ziel des Konzeptes ist es, durch die Herstellung von Ex
tensiv-Grünland neue Biotopstrukturen zu schaffen, vorhandene Biotopstrukturen 
im Ulmer Raum zu verbinden, die Bodenfunktionen zu fördern und eine Optimie
rung für die Wanderschäferei zu schaffen (am Dullisbrunnen nördlich von Ulm) . Mit 
Hilfe der Ersatzmaßnahme werden die Eingriffe in die Schutzgüter Tiere und 
Pflanzen sowie Boden kompensiert. 

Bei fachgerechter Umsetzung der im landschaftspflegerischen Begleitplan darge
stellten Vermeidungs-, Verminderungs- und Ersatzmaßnahmen, können die Ein
griffe in Natur und Landschaft als wsit€lSI'lSA8 kompensiert und das Land
schaftsbild als wieder hergestellt betrachtet werden. Leeli!'j lisR IGr eies SeR~IZ!!'jt:11 
BsasFt haAR l(siR Al:JsfJ 1eief1-effeieAi wsrsefl , a6 l(e iRe Fläst-leA fi:lr eie EAtsie~elu R 
€l ilA l(ilRW€lSar SiA8 , Die einzelnen Maßnahmen sind im landschaftspflegerischen 
Begleitplan im Detail beschrieben. 

Artenschutzrechtliche Prüfung 

Im Bereich des Gleisdreiecks Nordkopf wird in einen Lebensraum der streng ge
schützten Zauneidechse eingegriffen. Mit Hilfe einer im PFA 2.4 vorgesehenen 
CEF-Maßnahme (Freistellung von eingewachsenen Felsen und dadurch Optimie
rung und Erweiterung des Lebensraums der Zauneidechse) wird der Fortbestand 
der lokalen Population im räumlichen Zusammenhang gesichert, so dass arten
schutzrechtliche Verbotstatbestände nicht erfüllt sind. 

Vor Baubeginn im PFA 2.4 wurden die Zauneidechsen im Baufeld am Tunnelportal 
Vlm abgesammelt und auf die zuvor hergerichtete Fläche der o.g. CEF
Maßnahme verbracht. Die Vorgehensweise zum Absammeln der Tiere war zuvor 
mit der Naturschutzverwaltung abgestimmt worden. 

Auch europäische Vogelarten werden durch das Vorhaben nicht erheblich beein
trächtigt. 
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9.3. Schall- und erschütterungstechnische Untersuchung 
(siehe Anlagen 15.1 bis 15.3) 

9.3.1 Schalltechnische Untersuchung - Bahnbetrieb 

Sachverhalt und AufgabensteJlung 

Beim Neubau oder der wesentlichen Änderung von Schienenverkehrswegen ist si
cherzustellen, dass die Anforderungen an den Schal/immissionsschutz gemäß der 
16. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (16. 
BlmSchV) erfül/t werden. 

Der PlanfeststeJlungsabschnltt 2.5a1 umfasst die geplanten Umbaumaßnahmen 
im Hauptbahnhof Ulm zwischen dem PFA 2.4 (Albabstieg) und dem PFA 2.5a2 
(Ulm - Donaubrücke). Dies sind insbesondere 

(J die Einführung der Neubaustrecke (NBS, Strecke 4813) von bzw. nach 
Stuttgart in Gleis 1 und 2, 

(J die an die NBS-Trasse angepasste Einführung der Geislinger Strecke (HAS, 
Strecke 4700) in Gleis 3 und 4, 

die Anbindung der NBS an den westlichen Gleisbereich ("Abzweigung Fried
richshafen") , 

(J die geänderte Einführung der Aalener Strecke (Strecke 4760) in den Nord
kopf, angepasst an die NBS-Trasse, 

a der ~Jeubau eines 9. Bahnsteiges westlioh der bestehenden Bahnsteige und 
Anpassung der Gleisanlagen des ~Jerd und Südkopfes, einsohlie@lioh der 
lJersohwenkung der Gleise in den ~angierbahnhof UIFR (UIFR ~bf). 

(J die Anpassung der Gleisanlagen des Südkopfes an die 4-Gleisigkeit nach 
Neu-Ulm (Strecke 5302) . 

Die Planfeststel/ungsgrenze zum PFA 2.4 liegt am Tunnelportal bei NBS-km 
81,768. Im Süden verläuft die PF-Grenze etwa in Höhe der Zinglerbrücke bei Bau
km 0,502. 

Innerhalb des Hauptbahnhofes Ulm werden umfangreiche Gleisbauarbeiten, das 
heißt der Rückbau von Gleisen und Weichen sowie die Herstel/ung neuer Verbin
dungen und der Einbau von Weichen durchgeführt. Die Neubaustrecke Stuttgart -
Ulm liegt am Ausgang des Albabsteigtunnels (PFA 2.4) ca. 6 munter Geländeni
veau. Sie wird in einem Trog unter der verlegten Aalener und unter der Geislinger 
Strecke hindurch an die Bahnsteiggleise 1 und 2 angeschlossen. Daher müssen 
die Streckengleise von und nach Geislingen künftig an Gleis 3 und 4 angeschlos
sen werden. Sie werden über den NBS-Trog hinweggeführt. Für die Fahrbezie
hung von Gleis 1 in Richtung Geislingen wird ein neues Verbindungsgleis am östli
chen Rand der Bahnanlagen vorgesehen. Es kreuzt dio 'Iorlegte Zufahrt ZUFR Ost 
bahnhef. Die gegenläufige Verbindung wird über Weichen realisiert. 
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Vom Portal des Albabstiegstunnels wird über ein weiteres abzweigendes Gleis in 
Troglage die Anbindung der NBS an den westlichen Bahnhofsteil (Regionalgleise 
nach Neu-Ulm und Friedrichshafen) hergestellt. Die Aalener Personenzugstrecke 
muss verschwenkt werden, um die für den Albabstiegstunnel erforderliche Ret
tungszufahrt einschließlich des Rettungsplatzes im Nordkopf anordnen zu können. 
Das Gleis wird weiterhin in der Gradiente um ca. 1,3 m angehoben und über den 
NBS-Trog weggeführt. 

Der Bahnsteigbereieh ' .... ire um een Bahnsteig a 'lIestlieh erweitert. ~jeue Bahn 
steiggleise '.vereen eie Gleise 9 une 12 (zullijnftig 1 Q) . Die heute 'IIestiieh eer 
Bahnsteige verlaufeneen 4 Gütergleise yen une zum Rbf Ulm ..... ereen auf d reeu 
ziert une auf eie Gleise 14 bis 16 verseh' .... enllt. Die Funlltien ees heutigen Gleises 
9 wire künftig von Gleis 1 d übernommen. Die Gleisanlagen ees Norellopfes wer 
een an eie neuen Gleisnutzungen infolge ees Bahnsteigs a angepasst. Im Bayeri
schen Bahnhof wird das östlichste Gleis 29 nicht mehr benötigt und zurückgebaut. 

Die beiden Neubaustreckengleise (Bahnsteiggleise 1 und 2) werden im Südkopf in 
die beiden Ferngleise von/nach Neu-Ulm (- Augsburg - München) überführt. Ins
gesamt verlaufen im Südkopf zukünftig 6 Gleise, jeweils 2 Fern- und Regionalglei
se von/nach Neu-Ulm sowie die beiden Streckengleise von/nach Friedrichshafen. 

Auf Grundlage der 16. BlmSchV ist nunmehr zu prüfen, ob der erhebliche bauli
che Eingriff in Schienenverkehrsanlagen zu Immissionskonflikten führen wird. Die
se gelten als nachgewiesen, wenn beim Neubau oder der wesentlichen Änderung 
einer Verkehrsanlage die gebietsspezifischen Schallimmissionsgrenzwerte der 16. 
BlmSchV überschritten werden. Zur Konfliktbewältigung werden im Bedarfsfall ak
tive und/oder passive Schallschutzmaßnahmen dimensioniert. 

Im Folgenden werden Vorgehensweise und Untersuchungsergebnisse zusam
mengefasst. Eine ausführliche Dokumentation der schalltechnischen Untersu
chung findet sich in Anlage 15.1. 

Beurteilungsverfahren 

Beim Neubau oder der wesentlichen Änderung von Schienenverkehrswegen hat 
die Beurteilung der von den neu gebauten oder wesentlich geänderten Schienen
verkehrswegen ausgehenden Schallimmissionen nach der 16. BlmSchV zu erfol
gen. Zur Ermittlung der Schienenverkehrslärmemissionen und -immissionen, das 
heißt der Beurteilungspegel, wird in Anlage 2 zu § 3 der 16. BlmSchV auf die 
Richtlinie zur Berechnung der Schallimmissionen an Schienenwegen Schall 03 
verwiesen. 

Die 16. BlmSchV nennt Immissionsgrenzwerte in Abhängigkeit von der baulichen 
Nutzung der betroffenen schutzwürdigen Gebäude. Sie beziehen sich ausschließ
lich auf Immissionen, die von dem neu gebauten bzw. wesentlich geänderten 
Schienenverkehrsweg hervorgebracht werden. Bei Überschreitungen besteht ein 
Rechtsanspruch auf Vorsorgemaßnahmen. Somit ist zu überprüfen, ob die in der 
16. BlmSchV vorgegebenen Immissionsgrenzwerte eingehalten oder unterschrit
ten sind. 
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Untersuchungsergebnisse 

Die durchgeführten schalltechnischen Untersuchungen zu den bahnbetriebsbe
dingten Schallimmissionen im Einwirkungsbereich des PFA 2.5a1 haben zu den 
folgenden Ergebnissen geführt: 

D Zur Einführung der Neubaustrecke Stutlgart - Ulm in den Hauptbahnhof Ulm 
werden umfangreiche bauliche Maßnahmen im Nordkopf sowie eine Um
strukturierung der Gleisanlagen im Südkopf erforderlich. Hier ist zu prüfen, 
ob sich aus den erheblichen baulichen Eingriffen eine wesentliche Änderung 
im Sinne des §1 (2) 2. der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BlmSchV) 
ergibt. Auf Grund der durch die Umbaumaßnahmen möglichen Kapazitäts
erweiterung wird sich das Verkehrsaufkommen im Hbf Ulm zukünftig deutlich 
erhöhen . Dies führt bei einem Vergleich von Prognose-Nullfall und Progno
se-Planfall an allen für 149 von insgesamt 251 untersuchten Objekten mit 
schutzwürdigen Nutzungen zu einem Anstieg der Beurteilungspegel, aus 
dem der Sachverhalt einer wesentlichen Änderung resultiert. 

D Für alle 33 Gebäude mit wesentlicher Änderung, für die in mindestens einem 
Geschoss Überschreitungen der gebietsspezifischen Immissionsgrenzwerte 
verbleiben, besteht ein Anspruch auf Lärmvorsorgemaßnahmen. Zur Kon
fliktbewältigung werden aktive Schutzmaßnahmen, das heißt Lärmschutz
wände, über eine Länge von daO ffi 265 m nordwestlich bzw. ~ 202 m 
südöstlich der Strecke 4700 im Nordkopf vorgesehen. Die maximale Wand
höhe beträgt hier 3,0 m über SO. 

Iffi Sildl<of31 werden die bereits iffi PFA 2.aa2 '/or§esehenen lärffisohlJtz 
wände östlioh lJnd ' .... estlioh der Gleise bis in den Bahnholsbereioh yerlän§ert. 
~ier sind Überstandslän§en 'Ion oa. 2§0 ffi östlieh bzw. SO ffi l'iestlioh der 
Gleise ffiit ffiaxiffialen 'Nandhöhen von 4,0 ffi erlord~ 

In allen anderen konfliktbehafteten Bereichen (Schillerstraße, Zinglerbrücke) 
steht der Aufwand für aktive Schutzmaßnahmen aufgrund der verhältnismä
ßig geringen Betroffenheiten und der gegebenen Abstands- und Höhenver
hältnisse im Hinblick auf § 41 (2) BlmSchG in keinem angemessenen Ver
hältnis zum Schutzzweck. 

D Trotz der beschriebenen aktiven Maßnahmen verbleiben vorrangig nachts 
Überschreitungen der Grenzwerte für +4 ae insgesamt 14 Gebäude im Be
reich Michelsberg, 2 GebälJde affi VeitsbrlJnnenwe§ das Gebäude Veits
brunnen weg 2, das Objel\t Bahnholstra@e 17, ins§esaffit 29 GebälJde west 
lieh der die Gebäude Schillerstraße 54 und 55 sowie e GebälJde iffi Uffileld 
der Zin§ lerbrilol\e das Objekt Zinglerstraße 16. Dort besteht ein Anspruch 
auf passiven Schallschutz dem Grunde nach. Art und Umfang der notwendi
gen passiven Schallschutzmaßnahmen werden auf der Grundlage der Ver
kehrwegeschalischutzmaßnahmenverordnung (24. BlmSchV) im Nachgang 
zum Planfeststellungsverfahren objektbezogen festgelegt. 

a Aus den zusätzlichen Welchenverbindungen im Nordkopf und im Südkopf 
resultieren an keinem zusätzlichen Gebäude eine wesentliche Änderung und 
demzufolge auch keine zusätzlichen Ansprüche auf Lärmvorsorge gemäß 
16. BlmSchV. Diese Vorhaben haben demgemäß keinen Einfluss auf die zu
vor ermittelten Maßnahmen 
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Abschließende Bemerkungen 

Die für den Planfeststellungsabschnitt 2.5a1 der Ausbau·/Neubaustrecke Stuttgart 
- Augsburg durchgeführten schalltechnischen Untersuchungen zeigen, dass durch 
den Bahnbetrieb im Hauptbahnhof Ulm auf den angrenzenden Siedlungsflächen 
zukünftig Schienenverkehrslärmimmissionen entstehen , die zu einer wesentlichen 
Änderung im Sinne der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BlmSchV) in Verbin· 
dung mit einer Überschreitung der gebietsspezifischen Immissionsgrenzwerte füh· 
ren können. Durch die empfohlenen aktiven Schutzmaßnahmen in Kombination 
mit passivem Schallschutz kann eine angemessene Konfliktminimierung erreicht 
werden. Verbleibende Immissionskonflikte beschränken sich bis auf einzelne Aus
nahmen auf den Nachtzeitraum, so dass die Au ßenwohnbereiche auch zukünftig 
weitgehend ohne Beeinträchtigungen nutzbar sind. Mit dem gewählten Schutzkon
zept können somit schädliche Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgeräusche im 
Sinne des BlmSchG und im Hinblick auf die Anforderungen der 16. BlmSchV 
ausgeschlossen werden . 

Die Verkehrslärmerhöhung, die durch den Bau oder durch die wesentliche Ände
rung eines Verkehrsweges entsteht, darf einem Urteil des Bundes-Verwaltungs
gerichtes (BVerwG, Urteil vom 21.03.1996 - 4 C 9.95) zufolge zu keiner Gesamt
belastung führen, die eine Gesundheitsgefährdung darstellt. Ein Schwellenwert, ab 
dem mit einer Gesundheitsgefährdung gerechnet werden muss, wurde juristisch 
jedoch nicht festgelegt. In einem weiteren Urteil (BVerwG, Urteil vom 23.04.1997 -
11 A 17/96) werden die Auswirkungen verschiedener Außen- und Innenpegel dis
kutiert. Es wird festgestellt, dass ein Außenpegel von 70 1 60 dB(A) tags bzw. 
nachts zwar kritisch betrachtet werden muss, jedoch noch keine Gesundheitsge
fährdung darstellt. Erst ab einem Schwellenwert von 72 dB(A) für den Außen
lärmpegel sei juristischer Handlungsbedarf gegeben. Dies bedeutet allerdings 
nicht, dass beim Überschreiten dieser Werte notwendig mit einer Gesundheitsge
fährdung gerechnet werden muss. Weiterhin wird ausgeführt, dass der Innen
raumpegel die für den Gesundheitsaspekt entscheidende Größe ist. Durch um
fangreiche Schlafuntersuchungen ist festgestellt worden, dass selbst bei Maximal
pegeln oberhalb von 40 dB(A) und einem äquivalenten Dauerschallpegel von 35 
dB(A) ein ungestörter Nachtschlaf noch möglich ist. Die Werte sollten jedoch nicht 
weiter überschritten werden . 

Zusätzlich zur Betrachtung der Schienenverkehrslärmimmissionen auf der Grund
lage der 16. BlmSchV wurde für das Planvorhaben eine Gesamtlärmbetrachtung 
vorgenommen, in der die Lärmimmissionen aller Gleise wie auch der Straßenver
kehrswege berücksichtigt sind (Anlage 15.4 der Planfeststellungsunterlagen). 
Hierbei wurde die im Prognosejahr 2015 zu erwartende Verkehrslärmbelastung für 
den Prognose-Planfall bestimmt und dem Prognose-Nullfall ohne eine Realisie
rung des Planvorhabens gegenübergestellt. Bei der Interpretation der Aussagen ist 
zu beachten , dass nicht allein der absolute Gesamtlärmpegel im Prognose
PIanfall , sondern insbesondere die Veränderung der Lärmbelastung die maßge
bende Größe zur Beurteilung der Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch ist. 

Der Gesamtlärmuntersuchung kann entnommen werden, dass im Wesentlichen 
die Straßenverkehrswege die Gesamtbelastung im Umfeld des Hauptbahnhofes 
Ulm bestimmen. Demzufolge kann durch die erforderlichen passiven Schutzmaß
nahmen nicht nur eine Minderung des Schienenverkehrslärms, sondern gleichsam 
auch eine Reduktion der Belastungen aus dem Straßenverkehr erreicht werden. 
Für den betroffenen Anwohner im Umfeld der Bahnanlage wird sich die Verkehrs
lärmsituation während des Aufenthaltes innerhalb von Gebäuden deutlich verbes
sern. Daher kann eine Gesundheitsgefährdung durch die Realisierung des Plan
vorhabens ausgeschlossen werden. 
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Der ergänzenden Untersuchung zum Gesamtfärm kann entnommen werden, dass 
die geplanten Weichenverbindungen im Nordkopf und im Südkopf auf die ur· 
sprüngliche Bewertung der Gesamtlärmsituation keinerlei Einfluss haben 

9.3.2. Erschütterungstechnische Untersuchung - Bahnbetrieb 

Sachverhalt und AufgabensteIlung 

Geräusche und Erschütterungen zählen je nach Stärke und Wahrnehmbarkeit ge
mäß §3 BlmSchG zu den Immissionen, die Gefahren, erhebliche Nachteile oder 
Belästigungen für die Allgemeinheit und Nachbarschaft hervorrufen können. Im 
Rahmen des Planfeststellungsverfahrens für den PFA 2.5a1 des Projektes 
ABS/NBS Stuttgart - Augsburg, Bereich WendIingen - Ulm sind anhand von 
Prognoseberechnungen die Einwirkungen aus Erschütterungen nach Fertigstel
lung der Baumaßnahmen ermittelt und beurteilt. Diese prognostizierten Immissio
nen werden mit den Erschütterungsimmissionen aus der Vorbelastungssituation 
verglichen. Sollten sich hierbei wesentliche Änderungen der Erschütterungsimmis
sionen bei gleichzeitiger Anhaltswertüberschreitung ergeben, so sind geeignete 
technische Vorsorgemaßnahmen zur Minderung der Erschütterungseinwirkungen 
aufzuzeigen . Im Folgenden werden Vorgehensweise und Untersuchungsergebnis
se vorgestellt. Die umfassende Dokumentation der erschütterungstechnischen Un
tersuchung zum Bahnbetrieb befindet sich in Anlage 15.2. 

Beurteilungsverfahren 

Im Gegensatz zur schalltechnischen Problemstellung gibt es im Erschütterungs
schutz keine rechtsverbindlich festgelegten Grenzwerte. Für die Beurteilung von 
Erschütterungsimmissionen wir die DIN 4150-2 "Erschütterungen im Bauwesen; 
Einwirkungen auf Menschen in Gebäuden" angewendet. Bei Einhaltung der hierin 
angegebenen Anhaltswerte kann davon ausgegangen werden, "dass die Erschüt
terungen keine erheblich belästigenden Einwirkungen auf Menschen in Wohnun
gen und vergleichbar genutzten Räumen darstellen". Im vorliegenden Fall handelt 
es sich um eine vorhandene Bahnanlage, bei der eine bauliche Erweiterung bzw. 
Änderung durchgeführt wird. Somit wird es erforderlich, die zukünftigen prognosti
zierten Erschütterungsimmissionen mit den Erschütterungseinwirkungen aus der 
Vorbelastungssituation zu vergleichen, um hieraus den Anspruch auf erschütte
rungstechnische Schutzmaßnahmen aufzuzeigen. 

Die Rechtsgrundlage für Ansprüche auf Schutzmaßnahmen ist in § 74 (2) Verwal
tungsverfahrEmsgesetz (VwVG) begründet. Hiernach sind dem Träger eines Vor
habens Vorkehrungen oder die Errichtung und Unterhaltung von Anlagen aufzuer
legen, die zum Wohl der Allgemeinheit oder zur Vermeidung nachteiliger Wirkun
gen erforderlich sind. Sind solche Vorkehrungen oder Anlagen untunlich, das heißt 
mit angemessenem Aufwand zum Schutzzweck, nicht realisierbar oder sind die 
Maßnahmen mit dem Vorhaben nicht vereinbar, so besteht ein entsprechender 
Entschädigungsanspruch. 
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Untersuchungsergebnisse 

Die durchgeführte erschütterungstechnische Untersuchung im Einwirkungsbereich 
des PFA 2.5a1 hat zu den folgenden Ergebnissen geführt: 

o In der Bestandssituation / Prognose-Nullfall ergeben sich keine Erschütte
rungseinwirkungen die im Sinne der DIN 4150-2 als erheblich belästigend 
einzustufen sind. Für alle untersuchten Bereiche werden die Anhaltswerte 
gemäß DIN 4150-2 eingehalten. 

o Im Prognose-Planfall werden Erschütterungsimmissionen prognostiziert, die 
unterhalb der Anforderungswerte der DIN 4150-2 liegen. Somit sind infolge 
der zukünftig prognostizierten Einwirkungen durch den Bahnbetrieb keine 
erheblichen Belästigungen zu erwarten. 

Die geplante Baumaßnahme führt zwar zu einer Erhöhung der Erschütte
rungsimmissionen gegenüber dem Bestand / Prognose-Nullfall, eine gleich
zeitige Erhöhung der bestehenden Erschütterungsimmissionen um mehr als 
25% und Überschreitung der Anhaltswerte ergab sich jedoch in keinem der 
untersuchten repräsentativen Gebäude. Somit ist der Sachverhalt einer "we
sentlichen Änderung" nicht gegeben. Es besteht kein Anspruch auf er
schütterungstechnische Vorsorgemaßnahmen für den Untersuchungsbereich 
des PFA 2.5a1. 

o Die geplanten Weichen verbindungen im Nord- und Südkopf haben keiner/ei 
Einfluss auf die Bewertung der Erschütterungsimmissionen. Im Südkopf 
wurden im Sinne einer oberen Abschätzung von Beginn an alle Fahrbewe
gungen in Richtung Friedrichshafen dem äußersten westlichen Gleis zuge
ordnet, obgleich dies technisch bisher nicht möglich war. 

9.3.3. Schalltechnische Untersuchung - Baubetrieb 

Sachverhalt und AufgabensteIlung 

Im Zuge der Erweiterung der Gleisanlagen zwischen Stuttgart - Ulm - Augsburg 
um 2 Gleise wird im hier zu untersuchenden Planfeststellungsabschnitt 2.5a1 (Ulm 
Hbf) ein Trogbauwerk im Rahmen der Baumaßnahme "NBS - Einführung" mit ei
ner Eisenbahnüberführung der Geislinger Strecke (Kreuzungsbauwerk) über die 
NBS erstellt. Hier erfolgt gleichzeitig der Bau des Trogabschnittes für die Abzwei
gung Friedrichshafen und die Fachwerkbrücke (Kreuzungsbauwerk) für das neue 
Aalener Personenzuggleis. 

Darüber hinaus 'l"ird der Fu ~gängersteg der Stadt, der die Gleisanlagen im süd li 
Ghen Teil des BahnsteigbereiGhes überspannt, erneuert. Der neue Steg wird un 
mittelbar südliGh des bestehenden Steges erstellt, so dass der alte Steg erst dann 
abgebroGhen wird , wenn der neue in GebrauGh genommen werden ist. Die ErnelJ 
erung des Fu ~gängersteges der Stadt ist lJnabhängig yon allen anderen Ma~nah 
men im Ulmer Hauptbahnhof dlJrGhflihrbar und wurde im Sinne einer oberen /Ib 
sGhätzung mit in die Emissions und Immissionsermittlung aufgenommen. 
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Für die regional und temporär sehr beschränkte Maßnahme im Bereich des Bahn 
steigs ader Regiona/g/eise wird in der vorliegenden Untersuchung nicht einge
gangen, da es sich hierbei um eine kleinräumige Maßnahme handelt, die zu kei
nen Schallimmissionskonflikten im Umfeld führen wird. 

Bei der integralen Betrachtung der Bauaktivitäten wurden die BE-Flächen und 
Baustellenflächen der Planfeststellungsabschnitte 2.4 (Albabstieg) und 2.5a2 (00-
naubrücke) nicht berücksichtigt, da die Tätigkeiten in diesen beiden PIanfeststel
lungsabschnitten bei Beginn der Bautätigkeiten im Planfeststellungsabschnitt 
2.5a1 bereits beendet sind oder sich nur kurze Überschneidungen ergeben wer
den. 

Arbeitsgrundsätze und Vorgehensweise 

Zur Beurteilung der von Baumaschinen auf Baustellen ausgehenden Geräu
schimmissionen ist die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Bau
lärm (AVV Baulärm) anzuwenden. Die BE-Flächen, Baustellenflächen und die 
Baustraßen (Verkehrswege die ausschließlich durch Baulogistikverkehr genutzt 
werden, kein öffentlicher Verkehrsraum) sind gleichermaßen dem Baustellenbe
trieb zuzuordnen. Die Einwirkungen die aus Schallemissionen der auf Baustellen 
betriebenen Baumaschinen resultieren sind in der Summe als Immissionen im Um
feld zu beurteilen. Hierbei sind die Immissionsrichtwerte der AVV Baulärm anzu
wenden . 

Die schalltechnischen Betrachtungen zum Baustellenbetrieb im PIanfeststellungs
abschnitt 2.5a 1 werden im Sinne einer oberen Abschätzung für die Bauphase "Be
tonierarbeiten des Trogs" durchgeführt. Bei der Berechnung wird davon ausge
gangen, dass die Emissionen gleichzeitig im kompletten Trog, am Kreuzungsbau
werk sowie auf der kompletten BE-Fläche stattfinden. Da es sich um eine ab
schnittsweise betriebene Baustelle handeln wird, ist somit eine obere Abschätzung 
der Schallemissionen gegeben. 

Sofern die Berechnungsergebnisse Schallimmissionskonflikte ausweisen und so
weit diese durch dem Schutzzweck angemessene Maßnahmen gelöst werden 
können, werden Schallschutzmaßnahmen erarbeitet. Neben baulichen Schutz
maßnahmen sind ebenfalls planerische und/oder organisatorische Schutzmaß
nahmen in die Betrachtungen einzubeziehen. 

Untersuchungsergebnisse 

Die durchgeführten schalltechnischen Untersuchungen zum Baubetrieb im Plan
feststellungsabschnitt 2.5a 1 (Ulm Hbf) des Projektes Ausbau- und Neubaustrecke 
Stuttgart - Augsburg haben zu den folgenden Ergebnissen geführt: 

CJ Die Baumaßnahmen werden in der Regel im Beurteilungszeitraum tags, das 
heißt zwischen 07.00 Uhr und 20.00 Uhr abgewickelt. Nachts, das heißt zwi
schen 20.00 Uhr und 07.00 Uhr sind keine Bauaktivitäten geplant, mit Aus
nahme von Sonderbauzuständen wie zum Beispiel Betonierarbeiten bei der 
Herstellung des Trogs und auch bei einzelnen Montagearbeiten im Gleisfeld, 
welche während der verkehrsarmen Zeit nachts durchgeführt werden müs
sen. Da die schalltechnische Untersuchung zu baubetriebsbedingten Ge
räuscheinwirkungen als Machbarkeitsstudie durchgeführt wird um abschät
zen zu können, ob und wenn ja in welchen Bereichen der angrenzenden 
schutzbedürftigen Nutzungen Schallimmissionskonflikte ggf. gegeben sind, 
wurde die Bauphase "Betonierarbeiten des Trogs" zur Ermittlung der Schal
lemissionen und -immissionen als obere Abschätzung betrachtet. 
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D Die Schallemissionen, hervorgerufen durch Betonierarbeiten im Trog, führen 
an der ersten Gebäudereihe im schutzbedürftigen Umfeld zu Beurteilungs
pegeln von bis zu 65 dB(A) im Tagzeitraum und bis zu 54 dB(A) im Nacht
zeitraum. Damit werden auf den Allgemeinen Wohngebietsflächen im Be
reich Mühlsteige / Michelsbergstraße an e 8 Objekten die Immissionsricht
werte der AVV Baulärm tags und an 7 11 Objekten während des Beurtei
lungszeitraumes nachts überschritten. Auf den angrenzenden Mischgebiets
flächen "Boim alleR Frilz / KieRloseor§slrar3e" im Bereich Neutorstraße I 
Karlsstra ße I Wilhelmstra ße und Schillerstra ße I Mörikestra ße führen die 
Schallimmissionen eeeRso zu geringfügigen Immissionsrichtwertüberschrei
tungen tags und nachts wie atleh im Bereieh der Miseh§eeielsfläeheR ~JOti 
lorstrar3e / Karlsslrar3e / 'l'lilhelmslrar3e tlRd Sehillerslrar3e / Möril«eslrar3e. 

D Auf Grund der geometrischen Verhältnisse, das heißt der flächenhaften Aus
dehnung der Baustellen- und BE-Fläche, scheiden als aktive Schallschutz
maßnahmen die Errichtung von Lärmschutzwänden bzw. -wällen aus. Die 
örtliche Bauleitung hat bei geräuschintensiven Tätigkeiten , wie zum Beispiel 
Betonierarbeiten, mittels organisatorischer Maßnahmen diesem Sachverhalt 
Rechnung zu tragen. 

D Im Bereich Schillerstraße sO'oyie BahRhofs'loq3lalz tlRd Friedrieh Eeert 
Strar3e isl die ErrishltlR§ eiRes RetieR Ftlr3§äR§ersle§es vor§eseheR. Des 
WeilereR befinden sich dorl 1<leiRe BE FläsheR ztlr VorSOr§tlR§ dieser Batl 
slelle tlRd sQdlish daVOR die Baustellen-Einrichtungsflächen "Stellwerk" und 
"Schillerstraße". In diesem Bereich wird annähernd ausschließlich tags gear
beitet. Die BE-Flächen dienen im Wesentlichen zum Abstellen von Contai
nern sowie als Lagerflächen, so dass die Emissionen im schutzbedürftigen 
Umfeld zu Beurteilungspegeln tagsüber führen , die e2 61 dB(A) nicht über
schreiten. Damit sind großflächig die Immissionsrichtwerte der AVV Baulärm 
eingehalten oder nur geringfügig um bis zu 2 dB(A) überschritten mil Atls 
Rahme des Geeätldes Sehillerslrar3e d8 (IP 1 Q), wolehes sieh §emär3 Be 
eatltlR§splaR iRRerhaie eiRes /\1I§emeiReR 'NohR§eeioles eefiRdel. ~ier siRd 
la§sQeer ImmissioRsriehlwerWeersehreiltlR§eR VOR eis w 7 dB(/\) Ztl ver 
zeishReR. 

D Da die Schallemissionen im Sinne einer oberen Abschätzung gleichzeitig im 
kompletten Trog und am Kreuzungsbauwerk sowie auf der kompletten BE
Fläche unterstellt sind, kann davon ausgegangen werden, da es sich um ei
ne abschnittsweise betriebene Baustelle handeln wird, dass die Schallemis
sionen und die damit verbundenen Schallimmissionen normalerweise gerin
ger sind. Somit kann davon ausgegangen werden, dass im Regelbetrieb kei
ne Schallimmissionskonflikte gegeben sind. Dieser Sachverhalt ist dennoch 
im Rahmen der Ausführungsplanung weiter zu detaillierten bzw. von der ört
lichen Bauleitung zu berücksichtigen. 

Abschließende Bemerkungen 

Nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz - BlmSchG - soll jede Baustelle so 
geplant, eingerichtet und betrieben werden, dass Geräusche verhindert werden, 
die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind. Demgemäß sind die mit Bau
leistungen beauftragten Unternehmen dahingehend zu verpflichten, dass sie aus
schließlich Bauverfahren und Baugeräte einsetzen, die den (fortschreitenden) 
Stand der Technik beachten. 
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9.3.4. Erschütterungstechnische Untersuchung - Baubetrieb 

Sachverhalt und AufgabensteIlung 

Im Rahmen der Planung des Baustellenbetriebes sind die Belange des Erschütte
rungsschutzes zu berücksichtigen. Hierbei sind sowohl im Sinne eines vorbeugen
den Immissionsschutzes die Erschütterungseinwirkungen auf Menschen in Ge
bäuden als auch die Einwirkungen auf bauliche Anlagen zu minimieren. Relevante 
Erschütterungseinwirkungen können durch Rammarbeiten zur Herstellung von 
Baugrubenverbauen bzw. zum Abspunden der Brückenpfeilerbereiche hervorge
bracht werden. Im Rahmen der zum Baustellenbetrieb durchgeführten erschütte
rungstechnischen Untersuchung ist zu überprüfen, ob zum Schutz vor einwirken
den Erschütterungen auf Menschen in Gebäuden und auf bauliche Anlagen im 
Rahmen der Baustellenplanung Vorsorgemaßnahmen zu treffen sind. Hinsichtlich 
des Erschütterungsschutzes können derartige Maßnahmen die Anwendung be
stimmter Bauverfahren betreffen bzw. organisatorische Maßnahmen (zum Beispiel 
Begrenzung der Einwirkzeit) zur Folge haben. 

Beurteilungsverfahren 

Für die Ermittlung und die Beurteilung von baubetriebsbedingten Erschütterungs
einwirkungen auf Menschen in Gebäuden wird die DIN 4150-2 ("Erschütterungen 
im Bauwesen Teil 2 - Einwirkungen auf Menschen in Gebäuden") herangezogen. 
Die Anhaltswerte an den Erschütterungsschutz richten sich nach der Anzahl von 
Tagen an denen Erschütterungseinwirkungen stattfinden. 

Für die Beurteilung von Erschütterungseinwirkungen auf bauliche Anlagen wird die 
DIN 4150-3 herangezogen. Die Norm nennt Anhaltswerte bei deren Einhaltung 
Schäden im Sinne einer Verminderung des Gebrauchswertes von Gebäuden nicht 
zu erwarten sind. Eine Verminderung des Gebrauchswertes von Gebäuden oder 
Gebäudeteilen durch Erschütterungseinwirkungen im Sinne dieser Norm ist zum 
Beispiel die Beeinträchtigung der Standsicherheit von Gebäuden und Bauteilen 
sowie die Verminderung der Tragfähigkeit von Decken. Bei Wohngebäuden wird 
auch bei Rissbildung in Putz und Wänden von einer Minderung des Gebrauchs
wertes ausgegangen. Als Beurteilungsgröße werden die an Gebäudefundamenten 
bzw. auf Geschossdecken registrierten maximalen Schwinggeschwindigkeiten 
herangezogen. 

Untersuchungsergebnisse 

Die erschütterungstechnische Untersuchung zum Baustellenbetrieb im PFA 2.5a1 
des Projektes ABS/NBS Stuttgart - Augsburg, Bereich WendIingen - Ulm hat zu 
den folgenden Ergebnissen geführt: 

1:1 Während des Baustellenbetriebes können maßgebliche Erschütterungs
emissionen beim Einbau von Spundwänden mittels Vibrationsrammungen 
zur Herstellung der Baugrube für die geplanten Trogbauwerke vom Tunnel
portal bis in den Bahnhof Ulm sewie der Verlängerung der bestehenden 
BahnsteigunterfQhrung entstehen. Es kann davon ausgegangen werden, 
dass es zu keinen erheblichen Belästigungen der Menschen in den nächst
gelegenen Gebäuden infolge der Erschütterungseinwirkungen durch Vibrati
onsrammungen kommen wird. Hierbei sollten die in DIN 4150-2, Kapitel 
6.5.4.3 angegebenen Maßnahmen wie zum Beispiel eine umfassende Infor
mation der Betroffenen über die Baumaßnahmen, die Bauverfahren und die 
Dauer der zu erwartenden Erschütterungen aus dem Baubetrieb durchge
führt werden. 
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9.4. 

9.4.1. 

D Hinsichtlich der Einwirkungen auf bauliche Anlagen infolge der erschütte· 
rungsrelevanten Bauarbeiten, ist nicht mit Bauschäden, welche eine Vermin
derung des Gebrauchswertes der Gebäude oder der Gebäudeteile zur Folge 
haben, zu rechnen. 

D Soweit Logistikaktivitäten auf speziell eingerichteten Baustraßen stattfinden, 
wird davon ausgegangen, dass diese Straßen insbesondere im Nahbereich 
vorhandener Bebauung mit einer befestigten Oberfläche ausgeführt werden, 
so dass es beim Befahren der Straße mit Schwerverkehr zu keinen relevan
ten Erschütterungsemissionen kommt. 

Geologische und hydrogeologische Verhältnisse 

Geologische Verhältnisse 

• Quartäre Ablagerungen 

" Auffüllung (A) 
Im Stadtgebiet von Ulm wurden zumeist 1 - 2 m mächtige künstliche Auffüllungen 
angetroffen. Die Mächtigkeiten variieren naturgemäß sehr stark und erreichen ihre 
maximale Mächtigkeit im Bahnhofsbereich mit rd. 7 m. 

Die künstlichen Auffüllungen werden von sandigem, kiesigem Schluff von über
wiegend weicher, selten auch steifer bis halbfester Konsistenz bzw. locker bis mit
teldicht gelagertem schluffigen, sandigen Kies gebildet. Bereichsweise liegen kie
sige, schwach schluffige Sande vor. In diese heterogenen Ablagerungen können 
z.T. Ziegel, Asphalt, Teer, Metall und Bauschutt eingelagert sein. 

" Auelehme (hl) 
Im Untersuchungsgebiet wurden bis zu 7,6 m mächtige holozäne Auelehme ange
troffen. Es handelt sich zumeist um braune, feinsandige , z.T. tonige bzw. kiesige 
Schluffe von überwiegend steifer, selten auch weicher oder halbfester Konsistenz. 
Des weiteren liegen locker gelagerte schluffige, z.T. kiesige Feinsande vor. Be
reichsweise wurden schluffige, z.T. kiesige Tone von steifer Konsistenz angetrof
fen . 

" Hangschutt (qu) 
An den Hanglagen des Michelberges sowie im Hangfußbereich stehen bis zu 3,9 
m mächtige Hangschuttmassen an. 

Die Hangschuttmassen (qu) lagern meist auf den Gesteinen des Weißjuras, unter
geordnet auch auf der Unteren SÜ ßwassermolasse auf. Sie setzen sich aus gelb
braunen bis grüngrauen tonigen Schluffen von steifer bis halbfester Konsistenz 
sowie hellbraunen, schwach sandigen, kiesigen bis stark kiesigen Tonen von wei
cher Konsistenz bzw. aus stark verlehmtem Kalksteinschutt zusammen und sind 
dann als stark kiesige, sandige Tone bzw. stark schluffige, tonige, schwach sandi
ge Kiese zu klassifizieren. 

- Junge Süßwasserkalke (hs+qk I hl+qk) 
Lokal treten im Stadtbereich Ulm bis zu 4,5 m mächtige Tuffsande in unbeständi
gen Linsen auf. Diese Tuffsande bestehen zumeist aus kalkigen, schluffigen San
den mit lockerer bis mitteldichter Lagerung, oft auch als kalkige, sandige, schwach 
tonige Schluffe von weicher bis steifer Konsistenz. In den kalkhaltigen, sandigen 
Schichten kann ein gering ergiebiger Stauwasserhorizont ausgebildet sein. 
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Im Allgemeinen beträgt die Mächtigkeit rd. 2 m bis 3 m, jedoch wurde in Bohrun
gen Dritter eine Mächtigkeit bis 6,5 m ermittelt. 

- Altwassersedimente (hor) 
Im Liegenden der Tuffsande finden sich oft tonig, schluffige z.T. stark organische 
Altwassersedimente (hor). Diese Tone und Schluffe erreichen Mächtigkeiten von 
bis zu 2,6 m und sind in der Regel schwach bis stark sandig, örtlich auch schwach 
kiesig . 

- Moorbildung (qht) 
In diese braunen bis dunkelbraunen Schluffe und Tone des hor sind häufig wenige 
Zentimeter bis einige Meter mächtige Moorbildungen wie Torf (qht) eingeschaltet. 
In diesen finden sich zahlreiche unzersetzte Pflanzenreste wie Blätter, Pflanzenfa
sern, Samen u.Ä. 

- Quartärer Talkies (qg) 
Die Mächtigkeit der quartären Talkiese variiert je nach Ablagerungsraum stark, 
und beträgt bis max. rd. 6 m. 

Die Ablagerungen der quartären Talkiese setzen sich zumeist aus grau-braunen 
sandigen, schwach schluffigen Kiesen zusammen, in die vereinzelt Lagen von 
stark kiesigem Sand oder stark kiesigem Schluff eingeschaltet sind. 

oWelßjura 

- Zwischenkalke (ki5ZK) 
Die das Quartär im Untersuchungsraum unterlagernde Schichtabfolge wird von 
den Gesteinen des Wei ßjuras gebildet. Bei den im Untersuchungsraum erbohrten 
Gesteinen des Weißjuras handelt es sich um hellgraue Kalk- und Mergelkalksteine 
der Zwischenkalke. Die Gesteine sind angewittert bis mäßig verwittert und lokal 
auftretende Karsthohlräume sind mit bindigem Lockergestein verfüllt. 

- Zementmergel (ki5) 
Die Zementmergel sind durch eine Dominanz von bankigen Mergelsteinen charak
terisiert, in die dünnbankige bis bankige Mergelkalk- und Kalksteinlagen einge
schaltet sind. In Abhängigkeit von der Aufschlusstiefe wurden die Gesteine im an
gewitterten bis vollständig verwitterten Zustand aufgeschlossen. Bei den mäßig bis 
vollständig verwitterten Mergelsteinen handelt es sich um gelbe bis graubraune, 
bankige, dichte Mergelsteine mit mäßiger Kornbindung. Die Mergelkalk- und Kalk
steine sind durch eine größere Verwitterungsresistenz gekennzeichnet. 

- Oberer Massenkalk (joMo) 
Der Obere Massenkalk stellt im Untersuchungsgebiet das zeitliche Äquivalent zu 
den Gesteinen der Zementmergel (ki5) dar. Der Obere Massenkalk (joMo) tritt 
meist in Form von weißgelblichen bis gelbbraunen, teils weiß-rötlichen, massigen, 
teils marmorierten Kalkste inen auf. Des weiteren sind hell- bis dunkelgraue, gir
landenartig laminierte Kalksteine mit Mergelsteinhäutchen sowie fein- bis mitteI
körnige Dolomitsteine für die Massenkalke typisch. Das Gestein ist oft von zahlrei
chen Stylolithen durchzogen. Lokal konnten auch Korallen- und Schwamm reste 
beobachtet werden. Der Obere Massenkalk UoMo) zeigt lokal mäßige bis starke 
Verkarstungserscheinungen, gelegentlich tritt Lochkarst auf. 
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9.4.2. Baugrund 

olngenieurgeologlsche Verhältnisse 

Der tiefere Untergrund im Bereich des PFA 2.5a1 , Bahnhof Ulm, wird von Festge· 
steinen des Weißen Juras gebildet. Darüber lagern die Lockergesteine des Quar
tärs, das weiter in das von extremen Klimawechseln geprägte Pleistozän und das 
etwa die letzten zehntausend Jahre umfassende Holozän unterteilt wird. Bei den 
Wei ßjuragesteinen handelt es sich untergeordnet um Mergelsteine geringerer Fes
tigkeit , überwiegend aber um Kalksteine, die geschichtet oder massig ausgebildet 
sein können und im oberen Bereich in der Regel mehr oder weniger stark verwit
tert und/oder zerteilt sind. Die Oberfläche der Festgesteine weist ein starkes Relief 
auf, das aber - abgesehen vom nördlichen Untersuchungsbereich, in dem die 
Weißjurakalksteine offen zutage treten - von Hangschutt! Hanglehm, Talkiesen, 
mineralischen und organischen Altwassersedimenten, teilweise stark kalkhaltigen 
Auesanden (Kalktuffsande) und Auelehmen sowie Moorbildungen (Torfen) in un
regelmäßiger horizontaler und vertikaler Ausdehnung und wechselnder Dicke 
überdeckt wird. Zuoberst sind dann noch im gesamten Untersuchungsbereich auf
gefüllte Böden, die zwar in der Regel wenig Fremdstoffe wie Bauschutt o.ä. enthal
ten, aber wechselhaft zusammengesetzt und unverdichtet sind, vorhanden. 

Wie die Zusammensetzung und die Abfolge, so ist auch die Mächtigkeit der ver
schiedenen geologisch-stratigraphischen Einheiten sehr wechselhaft: während der 
Wei ßjura-Fels direkt nördlich des Untersuchungsgebietes teilweise zutage tritt, die 
Quartärmächtigkeit dort somit gleich Null ist, beträgt sie beispielsweise in der Nähe 
des nördlichen Widerlagers der bestehenden Neutorbrücke lokal bis zu 18 m, 
nimmt ansonsten aber mehr oder weniger kontinuierlich von ca. 13 m im Bereich 
des Gleisdreiecks auf ca. 6 bis 8 m südlich der Bahnsteige des Hauptbahnhofs 
Ulm ab. 

o Bautechnische Eigenschaften 

Bezüglich der bautechnischen Eigenschaften der Locker- und Festgesteine ergibt 
sich nach den diesbezüglichen Feld- und Laborversuchen, dass 
o die Weißjura-Kalk- und -Mergelsteine, selbst wenn sie zerteilt und/oder verwit

tert sind, hohe Scherfestigkeiten und eine geringe Zusammendrückbarkeit auf
weisen, so dass sie - sofern Auflockerungs-, Stör- oder Karstzonen ggl. durch
teuft werden - für die Aufnahme hoher Bauwerkslasten gut geeignet sind und 
dass 

o die quartären Lockergesteine unterschiedlich zu beurteilen sind: während die 
Talkiese einen guten Baugrund und die mineralischen Lehme (Auelehme, 
Hangschutt! Hanglehm und Altwassersedimente) sowie aufgefüllte Böden nach 
einer Bodenverbesserung bzgl. ihrer Tragfähigkeit einen mäßigen Baugrund 
darstellen, sind die organischen Altwassersedimente und Moorbildungen nicht 
zur Aufnahme von dynamischen und höheren statischen Lasten geeignet und 
die stark kalkhaltigen Böden (Kalktuffsande und -lehme) als bzgl. dynamischer 
Beanspruchungen kritisch zu beurteilen . 

o Baugrundbezogene Maßnahmen 

Für den Neubau und die Ertüchtigung von Bahnanlagen schreibt das Regelwerk 
der OB AG vor, dass der Untergrund in Abhängigkeit von einer eisenbahnspezifi
schen Streckeneinteilung (Streckenkategorie) bis in eine vorgegebene Tiefe eine 
bestimmte Bodenzusammensetzung und zahlenmäßig festgelegte Eigenschaften 
aufweisen muss. Da diese Anforderungen im gesamten Untersuchungsgebiet von 
den oberflächennah anstehenden Böden nicht erfüllt werden, wird der Untergrund 
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in den Gleisbereichen, wo dies geotechnisch möglich ist, durch Verdichtung, ggl. 
ergänzt durch die Zugabe von hydraulischen Bindemitteln, und Einlage von ge
otextilen Bewehrungen verbessert. Da jedoch eine Bodenverbesserung aus geo· 
technischer und entwässerungstechnischer Sicht nicht immer/überall zielführend 
ist und da lokal als (nach dem OB AG·Regelwerk) nicht zulässig zu beurteilende 
Böden anstehen, wird bereichsweise ein partieller Bodenaustausch (Ausbau der 
ungeeigneten Böden und Ersatz durch geeignete Erdstoffe wie beispielsweise 
Sand-Kies-Gemische) durchgeführt. 

Im Falle der Kunstbauwerke (das sind die wegen der temporär flurnahen Lage des 
Grundwasserspiegels bereichsweise erforderlichen Grundwasserwannen für die in 
Tieflage geplanten Strecken NBS Ulm-Stuttgart, NBS Stuttgart·Ulm und Abzweig 
Friedrichshafen, die BaRRsteig URterWRHJRg und die Überführungen der Strecke 
Aalen-Ulm und der Strecken Ulm·Beimerstetten/Beimerstetten-Ulm über die NBS) 
kommt es dagegen darauf an, die zu erwartenden Lasten setzungsarm und 
(stand)sicher in den Untergrund einzuleiten. Dort, wo in den Bauwerkssohlberei
chen Weißjuragesteine oder Talkiese anstehen (also im nördlichen Bereich der 
Grundwasserwannen einschließlich der Kreuzungsbauwerke) sind Flachgründun
gen, gegebenenfalls unter Zwischenschaltung eines Bodenaustauschkörpers, vor
gesehen. Die Sohlen der südlichen Grundwasserwannen-Abschnitte sowie die 
BahRsteigllRterlQRrllRg kommen jedoch teilweise in ungeeigneten, d.h. weichen 
und/oder organischen Böden zu liegen oder werden von derartigen Böden unterla
gert, weshalb dort Pfähle für die Abtragung der Bauwerkslasten vorgesehen sind. 
Pfähle oder Anker werden im übrigen zusammen mit einer Unterwasserbetonsohle 
bereichsweise auch erforderlich, um die eigentlichen Bauwerke in einer trockenen 
Baugrube herstellen zu können. Was schließlich noch deR RelleR BahRsteig llRd 
die Bahnsteigerweiterungen anbetrifft, so sind die daraus resultierenden Lasten 
gering, weshalb hierfür Flachgründungen, ggl. unter Zwischenschaltung von Bo
denaustauschkörpern und Bodenbewehrungen, vorgesehen sind. 

9.4.3. Hydrogeologische und wasserwirtschaftliche Verhältnisse 

• Grundwasservorkommen 

Im Untersuchungsgebiet sind die hydrogeologischen Verhältnisse durch die 
Grundwasservorkommen in den Gesteinen des Wei ßjuras sowie durch die hetero
genen quartären Sedimente des Donau- und Blautales gekennzeichnet. 

Aufgrund der unterschiedlich lithologischen Ausbildung der einzelnen stratigraphi
schen Einheiten lassen sich - vereinzelt stratigraphische Grenzen überschreitend 
- Horizonte mit Charakteristika eines Karstgrundwasserleiters (Weißjura in massi
ger Faziesausbildung), eines Kluftgrundwasserleiters (Zwischenkalk, ki5ZK) sowie 
Mischformen beider Typen in Zonen mit fortgeschrittener Verkarstung feststellen. 

In der Schichtenfolge des Quartärs, das sich aus Lockergesteinen zusammen
setzt, ist ein Porengrundwasserleiter ausgebildet. Bereichsweise tritt im Stadtbe
reich von Ulm eine Verzahnung mit dem Grundwasserstockwerk des Zwischenkal
kes (ki5ZK) auf, so dass von einer Mischform zwischen dem Poren- und dem Kluft
/Karstgrundwasserleiter gesprochen werden kann. 

Im Untersuchungsgebiet wurden die folgenden Grundwasservorkommen angetrof
fen: 

Die im Weißjura-Karst vorhandenen Kluft-/Karstgrundwasservorkommen sind in 
den Schichtenfolgen der Unteren und Oberen Massenkalke UoMu, joMo) aus
gebildet. Der Karstgrundwasserleiter ist als ergiebig bis sehr ergiebig anzuspre
chen und von hoher wasserwirtschaftlicher Bedeutung. Im Untersuchungsgebiet 
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wird der Hauptkarstaquifer durch die Entnahme der Goldochsen·Brauerei (Tief
brunnen 4) für die Trinkwasserentnahme genutzt. Des Weiteren sind 3 Not
brunnen (NB 5, NB 9 und NB 10) der Stadt Ulm im Weißjura verfiltert. 
Im Innenstadtbereich von Ulm sind die Zwischenkalke (ki5ZK) bereichsweise 
vollständig grundwassererfüllt, so dass hier zusammen mit dem Quartär ein 
weitgehend hydraulisch gekoppelter Kluft-Porengrundwasserleiter vorliegt. In 
diesem Grundwasserleiter ist im Innenstadtbereich von Ulm der Schachtbrun
nen der Goldochsen-Brauerei verfiltert. 
Im Innenstadtbereich von Ulm sind in den pleistozänen Schottern des Quartärs 
ergiebige Porengrundwasservorkommen ausgebildet, die durch die städtischen 
Notbrunnen 8, 14 und 15 genutzt werden. 
Im Bereich des Hauptbahnhofes Ulm sind lokal sehr gering ergiebige Schicht
wasservorkommen in den dort als Porengrundwasserleiter ausgebildeten ho
lozänen Talablagerungen ("Tuffsande") angetroffen worden. 

Die Zwischen kalke (ki5ZK) bzw. die hydraulisch lokal hieran angeschlossenen 
quartären Schotter (qg) weisen in diesem Abschnitt eine teils freie, teils gespannte 
Grundwasseroberfläche auf. Vor allem im westlichen Bereich des PFA 2.5a1 ist 
eine Trennung der Grundwasserstockwerke des Quartär und der Zwischenkalke 
aufgrund der unterschiedlichen Potenzialhöhen als wahrscheinlich anzusehen . 

• Grundwasserflurabstände 

Die Grundwasseroberfläche des Quartäraquifers fällt unter Mittel- bis Niedrigwas
serverhältnissen im nördlichen Bereich (bis ca. NBS-km 82,05) nach Nordosten ab 
und schwenkt im Anschluss nach Südosten in Richtung Donau. 

Im Norden (Trog, NBS-km 81,9) liegen die Flurabstände bei 6,6 m und steigen in 
östlicher Richtung (Stadtwerke Ulm) auf 7,3 m. 

Bei NBS-km 82,05 betragen die Flurabstände ca. 5,8 m und steigen in ostsüdöstli
cher Richtung Donau auf rd. 6,6 man. 

• Grundwassernutzungen 

Im Bereich des PFA 2.5a1 bestehen in einem Umkreis von 800 m die nachfolgend 
zusammengestellten und im Lageplan der Anlage 16.3 dargestellten Grundwas
sernutzungen. Öffentliche Trinkwassergewinnungsanlagen mit ausgewiesenen 
Wasserschutzgebieten sind im Untersuchungsraum nicht vorhanden. Nachfolgend 
sind die der Notwasserversorgung dienenden Brunnen der Stadt Ulm sowie 
Brauch- und Trinkwasserbrunnen aufgeführt: 

Notbrunnen 5 der Stadt Ulm 
Notbrunnen 8 der Stadt Ulm 
Notbrunnen 9 der Stadt Ulm 
Notbrunnen 10 der Stadt Ulm 
Notbrunnen 14 der Stadt Ulm 
Notbrunnen 15 der Stadt Ulm 
Brunnen Theater 
Brunnen AEG 
Schachtbrunnen der Brauerei Gold Ochsen 
Tiefbrunnen 4 der Brauerei Gold Ochsen 

Für die Notbrunnen 8 und 9 der Stadt Ulm, sowie für den Theaterbrunnen und die 
beiden Brunnen der Brauerei Gold Ochsen sind bauzeitliche Beeinträchtigungen in 
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Form von mineralischen Eintrübungen nicht zu erwarten, können jedoch nicht aus
geschlossen werden. Für den zur Trinkwassergewinnung genutzten Tiefbrunnen 4 
der Gold Ochsen-Brauerei werden deshalb Vorkehrungen zur Sicherstellung der 
Trinkwasserversorgung getroffen (s. Anlage 16.1). 

Für die übrigen Brunnen sind keine qualitativen oder quantitativen Auswirkungen 
gegeben. 

9.5. Kampfmittel 

Eine multitemporale Luftbildauswertung des vorgesehenen Baufeldes ergab, dass 
weitere Maßnahmen zur Berücksichtigung evtl . Kampfmittel aus Kriegsereignissen 
durchgeführt werden müssen. Im Vorfeld und im Zuge der Maßnahme werden da
her geeignete Untersuchungen zur Freigabe des Baufeldes durchgeführt. 
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10. Wasserrechtliche Tatbestände 

10.1 . Vorbemerkungen 

Durch die geplante Baumaßnahme ergeben sich während der Bauausführung so
wie nach Fertigstellung der Bahnstrecke bzw. der Trassenbauwerke wasserrechtli
che Tatbestände, die durch Nutzungen nach dem Wasserhaushaltsgesetz (§ 3 
WHG, Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts in der Fassung vom 25. Juni 
2005 (BGB!. I Nr. 37 vom 28.06.2005 S. 1746)) bzw. Wassergesetz für Baden
Württemberg (§ 13 WG in der Fassung vom 20. Januar 2005) definiert sind und 
der Erlaubnis (§§ 7 und 35 WHG) oder Bewilligung (§§ 8 und 35 WHG) bedürfen 
(§ 2 Abs. 1 WHG, (2005). Zum Gewässer- und Grundwasserschutz können Nut
zungsbedingungen und Auflagen erlassen werden (§ 4 WHG bzw. § 76 Abs. 2 
WG) . Daneben sind die einschlägigen Vorschriften der DB zu beachten. 

Bei den entsprechend dem derzeitigen Planungsstand betroffenen Oberflächen
gewässern, Grundwasservorkommen und Grundwassernutzungen sind Eingriffe 
durch bauliche Anlagen (Bauzeit und Betrieb) möglich. Aus den möglichen Eingrif
fen ergeben sich die im Folgenden aufgeführten wasserrechtlichen Tatbestände, 
für die wasserrechtliche Erlaubnisse und Bewilligungen beantragt werden. Dabei 
wird für jeden Tatbestand zwischen bauzeitlichem und dauerhaftem Eingriff unter
schieden. Für bauzeitliche Eingriffe wird eine Erlaubnis nach § 7 WHG, für dauer
hafte Eingriffe eine Bewilligung nach § 8 WHG beantragt. 

Die sich durch die geplante Baumaßnahme bezüglich der einzelnen Bauwerke er
gebenden wasserrechtlichen Tatbestände werden nachfolgend entsprechend der 
Bau-Kilometrierung beschrieben, wobei die Aussagen auf den derzeitigen Pla
nungsstand bezogen sind. Das kurzfristige Aufdecken, Absenken und Ableiten von 
Grundwasser im Rahmen kleinerer baulicher Maßnahmen (z.B. Schallschutzwän
de, Wegebau- und Wegeentwässerungsmaßnahmen, Verlegen von Versorgungs
und Drainageleitungen, Erstellung von Durchlässen, eventuell mögliche Eingriffe 
durch Rückbaumaßnahmen etc.), die im Bauwerksverzeichnis aufgeführt sind, je
doch keine wesentliche wasserrechtliche Relevanz besitzen, wird nicht abgehan
delt. Die angeführten wasserrechtlichen Tatbestände und beantragten wasser
rechtlichen Erlaubnisse und Bewilligungen beziehen sich auf die in der Anlage 
16.1 dargestellten wasserwirtschaftlichen Eingriffe. 

Die Streckenentwässerung der neuen Gleise erfolgt im Streckenbereich flächen
haft über den gesamten Bahnkörper. 

10.2. Tabellarische Darstellung der wasserrechtlichen 
Tatbestände und beantragten Erlaubnisse und 
Bewilligungen 

In den nachfolgend aufgeführten Tabellen sind die wasserrechtlichen Tatbestände 
und die beantragten wasserrechtl ichen Erlaubnisse und Bewilligungen nach bau
zeitlichen und dauerhaften Benutzungstatbeständen gegliedert aufgeführt. 
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Wasserrechtlicher Tatbestand Bauzeitliches Entnehmen, Zutagefördern, Zutageleiten und Ableiten von Grundwasser - Übersicht 
Stand: g6-l)~ -/.6.12.2QI131.05.2013 

Tab.1a : Beantragung der Erlaubnis gern. § 7 WHG der Gewässerbenutzung nach § 3, Abs. 1 Nr. 6 WHG (bauzeitliches Entnehmen, 
Zugetagefördern, Zutageleiten und Ableiten von Grundwasser)- Übersicht 

Strek-
kenab-
schnitt 
(km) 

81,767 -
82,153 

0,109-
0,256 

~ 

81,768 -
0,502 

Legende: 
yA 
q 
qg 
ki5ZK 
ki5 
joMo 

Zweck der Betroffene 
Maßnahme geologische 

Schichten 

joMo, ki5ZK, 
Trog NBS qg, q, yA 

Trog Fried- joMo, ki5ZK, 
richshafen qg, q, yA 

ßaAAstelg-
<r.<l~i§,yA 

"flteffiffi"'RlI 
Bodenaus-
tauschmaß- q,yA 

nahmen 

Künstliche Auffüllung 
Quartär 
Quartäre Talkiese 
Weißjura (Zwischenkalke) 
Weißjura (Zementmerge1) 
Weißjura (Oberer Massenkalk) 

Prognostizierte Wasserableitungsmenge 

< 100 Ils 1) 

< 51/5 2
) 

<E--35-Jls--31 

< 1001/s 1) 
<5 Vs 2

) 

!i-5.u.s,.j 

pro Gleis u. 50 m Baugrube: S 4 I/s ") 

1) Einmaliges Leerpumpen der Baugruben 

EinleitungssteIleI Dauer der Be-
Vorfluter nutzung 

KleiRe-l>la\l-gei 
N ßS.-l<rn..ll;G5 oa,-2-7--Monale 

städt. MW-Kanal ca. 53 Monate 

in der Karfstraße 

KleiRe-ß~ 
NßS.l<m4,Q§ 

ca. 9 Monate städt. MW-Kanal 
in der Kar/straße 

Kteine-ßlaü-gei 
NBS km Q,Qa 

~ale 

K1eiRe-l>la\l-gei 
NBS-1<fr1.Wlli ca. 96 Monate 

städt. Kanalisation 

2) Aestwasserhaltung aufgrund möglicher Undichligkeiten der Spundwandschlösser sowie Baugrubensohle pro Bauabschnitt 
3) SSRiGRtwasser 
4) temporäres Schichtwasser in offener Baugrube L w. nach Niederschlägen 

FundsteIlen für 
a) bauliche Gestaltung der erforderlichen 

Anlagen 
b) erwartete Wasserqualität mit Hinweis 

auf erforderliche Reinigungsmaß-
nahmen 

a): PFU: Anlage 3, BW-Nr. 5.1 
b): Anlage 1 :Erläuterungsbericht Teil 111 

a): PFU: Anlage 3, BW-Nr. 5.2 
b): Anlage 1 :Erläuterungsbericht Tei l 111 

a): PFU: ,",Alaqe-a, 8\'" flJr. a.6 
h oe,· ,c 

a): PFU: Anlage 3, BW-Nr. 1.1 - 1.14, 1.26 
b) PFU: Anlage 16.1 
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ABS/NBS Stullgart - Augsburg, PFA 2.5a1, ,Ulm Hbf 
Wasserrechtlicher Tatbestand Dauerhaftes Entnehmen, Zutagefördern, Zutageleiten und Ableiten von Grundwasser - Übersicht 
Stand: 96.9 •. 299' 16.12.2011 

Tab.1b: Beantragung der Bewilligung gern. § 8 WHG der Gewässerbenutzung nach § 3, Abs. 1 Nr. 6 WHG (dauerhaftes Entnehmen, 
Zugetagefördern, Zutageleiten und Ableiten von Grundwasser) - Übersicht 

Streckenki lometer Vorfluter Herkunft des Wassers Wassermenge FundsteIlen für 
(km) der Einleilstelle a) bauliche Gestaltung der erforderlichen 

Anlagen 
b) erwartete Wasserqualität mit Hinweis 

auf erforderliche Reinigungsmaß.. 
nahmen 

8+,9OlJ..-4,llaG KJeiAe-Blau ~äsReRGr-aiRa§e 

NBS-km 82.000 - 82, 155 Bahneigenes Kanalnetz und von Hochwasserbegrenzungssystem 
~'l-I16 a) PFU: Anlage 16.1 

Abzw Frhfn-km 0.256 - 0,274 hier in städt. MW-Kanal vor Trog Friedrichshafen und Trog NBS 2x10/ls 'l b) PFU: Anlage 3, BW-Nr. 7.4 
-- - -

Legende: 
1) Grundwasserspiegelbegrenzung nur für Hochwasserverhältnisse (HGW 100) 
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ABS/NBS Slullgart - Augsburg, PFA 2.5a1 , Ulm Hbf 
Wasserrechtlicher Tatbestand Bauzeitliches Einleiten von Stoffen in das Grundwasser sowie bauzeitliches Versickern, 
Verregnen und Verrieseln von Abwasser· Übersicht 
Stand: 06.05.2004 

Tab.2a: Beantragung der Erlaubnis gern. § 7 WHG der Gewässerbenutzung nach § 3, Abs. 1 Nr. 5 WHG (bauzeitliches Einleiten von 
Stoffen in das Grundwasser) - Übersicht 

Ein bauzeitliches Einleiten von Stoffen in das Grundwasser sowie ein bauzeitliches Versickern, Verregnen und Verrieseln von 

Abwasser ist im PFA 2.5a1 derzeit nicht vorgesehen. 

Eine mögliche bauzeitliche Ableitung und anschließende Versickerung von Oberflächenwasser aus den Bereichen 

Baustelleneinrichtungen und Transportstraßen wird im Zuge der Ausführungsplanung in Abstimmung mit den zuständigen 

Wasserbehörden geregelt. 
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Wasserrechtlicher Tatbestand Dauerhaftes Einleiten von Stoffen In das Grundwasser sowie dauerhaftes Versickern, 
Verregnen und Verrieseln von Abwasser . Übersicht 
Stand:~_ 16.12.2011 
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b: Beantragung der Bewilligung gern. § 8 WHG der Gewässerbenutzung nach § 3, Abs. 1 Nr. 5 WHG (dauerhaftes Einleiten 

Streckenkilometer 
(km) der Einleitstelle 

Bau-km 0, t 30 

Legende: 

in das Grundwasser) - Übersicht 

Herkunft des Wassers 

Bahnhofs 

'Iho.~erschächte 

Einleitstellen Wass~ 

Sickerschächte auf Bahnsteigen 33 I/s 1) 2) 

FundsteIlen für 
a) bauliche Gestaltung der erforderlichen 

Anlagen 
b) erwartete WasserqualItät mit Hinweis 

auf erforderl iche Reinigungsmaß
nahmen 

a)~16.1 
b) PFU: An!aae 3.~ 
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ABS/NBS Stutlgart - Augsburg, PFA 2.5a1, Ulm Hbf 
Wasserrechtlicher Tatbestand Bauzeitliches Aufstauen, Absenken und Umleiten von Grundwasser - Übersicht 
Stand: 06.05.2004 

'J 

Tab.3a: Beantragung der Erlaubnis gem § 7 WHG der Gewässerbenutzung nach § 3, Abs. 2 Nr. 1 WHG (bauzeitliches Aufstauen, 
Absenken und Umleiten von Grundwasser) - Übersicht 

Ein bauzeitliches Aufstauen und Umleiten von Grundwasser in einem wasserwirtschaftlich bedeutsamen Umfang ist im PFA 2.5a1 

derzeit nicht vorgesehen. 
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Wasserrechtlicher Tatbestand Dauerhaftes Aufstauen, Absenken und Umleiten von Grundwasser - Übersicht 
Stand: 06.05.2004 

'5' 

Tab.3b: Beantragung der Bewilligung gern. § 8 WHG der Gewässerbenutzung nach § 3, Abs. 2 Nr. 1 WHG (dauerhaftes Aufstauen, 
Absenken und Umleiten von Grundwasser) " Übersicht 

Ein dauerhaftes Aufstauen und Umleiten von Grundwasser in einem wasserwirtschaftlich bedeutsamen Umfang ist im PFA 2.5a1 nicht 
gegeben. 

69 



o 
ABS/NBS Stuttgarl - Augsburg, PFA 2.5a1, Ulm Hbf 
Wasserrechtlicher Tatbestand Bauzeitliches Einleiten von Stoffen In oberirdische Gewässer - Übersicht 
Stand : g~1l4 ~31.05.2013 

rJ 

Tab.4a: Beantragung der Erlaubnis gern. § 7 WHG der Gewässerbenutzung nach § 3, Abs. 1, Ziffer 4 WHG (bauzeitliches Einleiten von 
Stoffen in oberirdische Gewässer)- Übersicht 

Strek-
kenab-
schnitt 

(km) 

8-1-;+6+-

~ 

~ 
!),;lae 

g,Q25 

81,+68 
9;W:! 

Legende: 
yA 
q 
qg 
ki5ZK 
ki5 
joMo 

1 ) 
2) 
3) 

Hinweis: 

Vorfluter 

KleiRe-Blau-l>ei-N~·km-Q,Q5 

KleiAe-B lau-Gei-NBS-k~ 

Kleine-Blau-l3ei-NIlS-km4l;G. 

KleiAe-Slal:l sei fllBS ~ 

Künstliche Auffüllung 
Quartär 
Quartäre Talkiese 
Weißjura (Zwischenkalke) 
Weißjura (Zementmergel ) 
Weißjura (Oberer Massenkalk) 

Herkunft des Wassers 

:r.fG!j-N Bl> 

'Hejj-l'fieeAGIlsRafeR 

BaAA6tei§blRler-führ~A§ 

&deAal:lslaI:lSGRma-ßRaRffieR 

Einmaliges Leerpumpen der Baugruben 

Prognostizierte 
Wasserableilungsmenge 

+-l1JQ.I1&-~ 
+-J5-Us-2! 

+-+fIG-Its ' ! 

~1s 2! 

"-+!His" 

ßF9-Glei~u€lA.:ise : !i 4 116-3) 

Wasserh altung Niederschlagswasser (r1S:1) und Grundwasser über Spundwandschlösser pro Bauabschnitt 
Schicht- und Niederschlagswasser (rIS:l) 

Alle abzuleitenden Grund- und Niederschlagswässer werden in die städtische KanalisatIon abgeleitet. 

Dauer der Be- FundsteIlen für 
nutzung a) bauliche Gestaltung der erforderlichen 

Anlagen 
b) erwartete Wasserqualität mit Hinweis 

auf erforderliche Reinigungsmaß-
nahmen 

Ga:-27-MGnate a): P~U: ARla§e-J,ßW..N~ 
B);-ARlage 1: E,läut"""'ll_l-+eil-W 

Ga-:-9-MaAat-e a): P~IJ: 'RIalJ9-3,QW-Nr~ 
B);-AAlag&-'f-;..€rläuteruR§sl3efiGhl-+eielll 

sa-.--24-Menate a)" PrU- ARlage J !ilw r>J~ 
. - ;'~" ~ I;ee-+lh+ " 

a): PFU: l\Ala§8 J, B\A' Nr. 1.1 1.14 , 1.26---
sa,..Qll-Menate f2.Fld;....AFllag96, Bit" Ale. 1.1 1.1a, 1.26---1-.32 

8) P~bI: ARklae--:t-&.+ 
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ABS/NBS Stuttgart - Augsburg, PFA 2.5at , Ulm Hbl 
Wasserrechtlicher Tatbestand Dauerhaftes Einleiten von Stoffen in oberirdische Gewässer 
Stand: 9~94 16.12.2011 

o 

Tab.4b: Beantragung der Bewilligung gern. § 8 WHG der Gewässerbenutzung nach § 3, Abs. 1 Ziffer 4 WHG (dauerhaftes Einleiten von 
Stoffen in oberird ische Gewässer) • Übersicht 

Strecken- Vorfluter Herkunft Wassermenge FundsteIlen für 
k ilometer (km) des a) erwartete Wasserqualität mit Hinweis auf erforderliche 

der Einleitungsstelle Wassers Aeinigungsmaßnahmen 
b) bauliche Gestaltung der erforderlichen Anlagen 

1laIH<m-1J,Ga JqeiRe-8lau HegeaRla€le-+mg~).,...QFE)f;6ela9I1uss 58-11&-" 
a~"'age-+&.i 

! 

bt-f2F-tJ-:-ARlage a, BIAI N~Rla€te--+GJ.+4 

Ba~a KleiRe--Qlau Me8eaRIa€l~äGheAl:;lFäRage +G-IIs-a1 a)-PI'Y;-AfIIage-+&.i 

bj-l>F4-AAlage-3;-!lW-NF. 7.~, .Alag~ 

Ba" km 9,93 lQeine-B1a1:J Baw.&tei!l-ä 38-1/&-" 
a) PI=U: /'Alag&-l-&:-1-

b) PI=Y : ARki§e a, BI,., ~lr. 7.e, IIRIage--1-Qt2 

Legende: 

BW "" Bauwerksverzeichnis 
PFU = Planfeststellungsunterlagen 
NBS = Neubaustrecke 

"" keine Angabe 
1) Niederschlagswasser (rlS:0.1) 
2) Nur im Hochwasserfall HGW 100 

3) Trog NBS incl. Wassermengen AeltungsplatziAeltungszufahrt (PFA 2.4) 
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Wasserrechtlicher Tatbestand Anlagen in, über und an oberirdischen Gewässern 
Stand: Q6.Q6.2QQ~ 16.12.2011 
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Tab. 5: Beantragung der Bewilligung gern. § 8 WHG zum Bau von Anlagen in, über und an oberirdischen Gewässern nach § 76 WG 

Streckenabschnitt 
(km) 

S+.82+-WlaG 

81,9.Q Q.Q5Q 

B2. J~Q Q,lBQ 

PFU = Plan feststellungsunterlagen 
BW = Bauwerksverzeichnis 

BW· Gewässer 
Nr. 

M KleiRe-Blau 

M KleiAe-Blau 

+-1i KIeIRe-ßIaU 

Baumaßnahme FundsteIlen für 
Pläne, Unterlagen 

EiAIa"l-Qr_kJ~N~~ispiegelleil"Ag-GN 
~AlaQe a. Q),I',I flJF. 7.~ . ORlage--l-G/-1.-2 

JQQ "eA ~-Ia§e 

EiAlauf....Oruskle+tuR§--G-N-8Q-v9~GAemiFaiRa§e ~....tJ.;....ARla€le 3, 131M ~1~Rlage-+Q,l.l-2 

I>i<!Iaul-lintwäs.,,,uAg-llaoosleijrä ~Ala§e 3, QlftJ (:IJr~lag~ 
- -
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11 . Anhänge 

Anhang 1: Schaltposten Ulm, Gebäudeansichten 
Anhang 2: Schaltposten Ulm, Grundriss und Schnitte 
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